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  VERKAUFSPROSPEKT 
   

Der Verkaufsprospekt ist nur gültig in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht 

des Fonds und, wenn der Stichtag dieses Jahresberichtes länger als acht Monate 

zurückliegt, zusätzlich mit einem aktuelleren Halbjahresbericht. Beide Berichte 

sind Bestandteil des Verkaufsprospektes. 

 

Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement in ihrer jeweils aktuellen 

Fassung, das Basisinformationsblatt (Key Information Document) sowie Jahres- 

und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft sowie bei allen Zahl-

stellen erhältlich. 

 

Niemand ist ermächtigt, sich auf Angaben zu berufen, welche nicht in dem Ver-

kaufsprospekt oder in sonstigen Unterlagen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind 

und auf die sich der Verkaufsprospekt bezieht, enthalten sind. 

 

Verwaltungsgesellschaft  1741 Fund Management AG 

Ausstrasse 59 

FL-9490 Vaduz 

Fürstentum Liechtenstein 

CR-Nummer: FL-0002.456.004-7 

Eigenkapital per 31. Dezember 2023: EUR 2.849.292,19 

 

handelnd durch ihre Zweigniederlassung Luxemburg 

1741 Fund Management AG, Zweigniederlassung Luxemburg 

94B, Waistrooss 

L-5440 Remerschen 

Großherzogtum Luxemburg 

RCS-Nummer: B258221 

 

Verwaltungsrat der 

Verwaltungsgesellschaft 

 Vorsitzender des Verwaltungsrates  

Dr. Benedikt Czok 

Vorsitzender des Verwaltungsrates der 1741 Fund Management AG 

 

Mitglieder des Verwaltungsrates 

Prof. Dr. Dirk Zetzsche 

Everardo Gemmi 

 

Geschäftsleitung der 

Verwaltungsgesellschaft 

 Markus Wagner 

Stefan Schädler 

 

Leitung der 1741 Fund 

Management AG, 

Zweigniederlassung Luxemburg 

 Alexandra Beining 

Wirtschaftsprüfer  Forvis MazarsSociété anonyme 

5, rue Guillaume KrollL-1882 Luxembourg  
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Verwahrstelle  VP Bank (Luxembourg) SA 

2, rue Edward Steichen 

L- 2540 Luxembourg 

 

Zentralverwaltung / Register und 

Transferstelle 

 VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 

2, rue Edward Steichen 

L- 2540 Luxembourg 

 

Portfoliomanager  Dr. Thilenius Management GmbH 

Luise Benger Straße 15 

D-70329 Stuttgart 

 

Vermittler und Informationsstelle  Robert Baumann UG (haftungsbeschränkt) 

Lindenstr. 23 

D-89160 Dornstadt 
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Der Fonds  Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene Investmentfonds „BLACK 

FERRYMAN“ ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der 

Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines fonds 

commun de placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermö-

gen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I 

des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt 

die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 

Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, wie abgeändert. 

 

Die Verwaltungs-

gesellschaft 

 Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die 1741 Fund Management AG 

(„Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des 

Fürstentums Liechtenstein mit eingetragenem Sitz in Austrasse 59, FL-9490 

Vaduz handelnd durch ihre Zweigniederlassung Luxemburg. Die Verwaltungs-

gesellschaft wurde am 24. Mai 2013 auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Ver-

waltungsgesellschaft ist bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) unter 

der Handelsregisternummer FL-0002.456.004-7 eingetragen.  

Die Verwaltungsgesellschaft ist genehmigt und reguliert als Verwaltungsgesell-

schaft und AIFM von der liechtensteinischen Finanzmarktaufsichtsbehörde 

(FMA) und verfügt über die erforderlichen Genehmigungen OGAW zu verwal-

ten. Die Verwaltungsgesellschaft ist vollständig genehmigt und es ist ihr mithin 

gestattet, Luxemburger Fonds im Einklang mit den Art. 119 ff. des Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 zu verwalten.  
 

Am Datum des vorliegenden Verkaufsprospekts beträgt das voll eingezahlte 

genehmigte Kapital der Verwaltungsgesellschaft CHF 2.800.000 und die Ei-

genmittel der Verwaltungsgesellschaft entsprechen den gesetzlichen Anforde-

rungen.  

 

Ihr Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: 

 

- Herr Dr. Benedikt Czok, Vorsitzender, 

- Herr Prof. Dr. Dirk Zetzsche, 

- Herr Everardo Gemmi. 

 

Ihre Geschäftsleitung setzt sich wie folgt zusammen: 

 

- Herr Markus Wagner; 

- Herr Stefan Schädler. 

 

Pflichten von 1741 Fund Management AG, Zweigniederlassung Luxem-

burg als Verwaltungsgesellschaft 

 

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt, vorbehaltlich der Gesamtkontrolle des 

Verwaltungsrates und ohne Einschränkung, (i) Anlagemanagementdienstleis-

tungen, (ii) administrative Dienstleistungen und (iii) Vermarktungs-, Vertriebs- 

und Verkaufsdienstleistungen für den Fonds, wie in Anhang II des Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 aufgeführt. Die Verwaltungsgesellschaft muss bei der 

Durchführung ihrer Aktivitäten jederzeit ehrlich und fair im Interesse der Anle-

ger unter Befolgung der einschlägigen aufsichtsrechtlichen Regelungen, des 

Verkaufsprospekts und des Verwaltungsreglements handeln. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist mit der täglichen Verwaltung des Fonds beauf-

tragt. Bei der Erfüllung ihrer Pflichten ist die Verwaltungsgesellschaft für eine 

effiziente Kontrolle ihrer Aktivitäten ermächtigt, im Rahmen ihrer Verantwor-

tung und Kontrolle einen Teil ihrer oder alle ihre Funktionen und Pflichten an 

Dritte zu delegieren, die, bezüglich der Art der zu delegierenden Funktionen 

und Pflichten, qualifiziert und in der Lage sein müssen, die betreffenden 
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Pflichten zu übernehmen. Die Verwaltungsgesellschaft haftet bezüglich aller 

auf diese Weise delegierten Angelegenheiten gegenüber dem Fonds. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft verlangt von jeder Gesellschaft, an den sie ihre 

Pflichten zu delegieren beabsichtigt, die Bestimmungen des Verkaufspros-

pekts und des Verwaltungsreglements einzuhalten. 

 

In Bezug auf eine delegierte Verpflichtung führt die Verwaltungsgesellschaft 

geeignete Kontrollmechanismen und -verfahren ein, einschließlich Risikoma-

nagementkontrollen und regelmäßiger Berichtsverfahren, um eine effektive 

Überwachung der dritten Parteien zu gewährleisten, an die derartige Funktio-

nen und Verpflichtungen delegiert wurden und um zu gewährleisten, dass 

diese dritten Dienstleistungsanbieter den Verkaufsprospekt, das Verwaltungs-

reglement und die Vereinbarung, die mit dem betreffenden dritten Dienstleis-

tungsanbieter getroffen wurden, einhalten. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft handelt sorgfältig und gewissenhaft bei der Aus-

wahl und Überwachung der dritten Parteien, an die Funktionen und Pflichten 

delegiert werden und gewährleistet, dass die betreffenden dritten Parteien über 

genügend Erfahrung und Kenntnisse, sowie über die erforderlichen Befugnisse 

verfügen, die erforderlich sind, um die an sie delegierten Funktionen auszufüh-

ren.  

 

Folgende Funktionen können von der Verwaltungsgesellschaft an dritte Par-

teien delegiert werden: Anlageverwaltung bestimmter Teilfonds, Verwaltung, 

Vermarktung und Vertrieb, wie im vorliegenden Verkaufsprospekt und in den 

Sonderabschnitten näher erläutert.  

 

Geschäftsleitung/leitende Personen 

 

Die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft ist für die Durchführung der 

täglichen Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich. Am Datum 

des vorliegenden Verkaufsprospekts sind die Geschäftsleiter der Verwaltungs-

gesellschaft Herr Markus Wagner und Herr Stefan Schädler. 

 

Die Geschäftsleitung, die als Verwaltungsausschuss handeln, ist verpflichtet, 

zu gewährleisten, dass die verschiedenen Dienstleistungsanbieter, an die die 

Verwaltungsgesellschaft bestimmte Funktionen delegiert hat, ihre Funktionen 

unter Einhaltung des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, des CSSF Rund-

schreibens 18/698, des Verwaltungsreglements, des Verkaufsprospekts und 

der Bestimmungen der betreffenden Dienstleistungsvereinbarungen zwischen 

der Verwaltungsgesellschaft und jedem von ihnen wahrnehmen. Die leitenden 

Personen müssen auch gewährleisten, dass die Verwaltungsgesellschaft die 

Anlagebeschränkungen einhält und die Umsetzung der Anlagepolitik der Teil-

fonds überwacht. Die Geschäftsleiter berichten dem Verwaltungsrat der Ver-

waltungsgesellschaft außerdem regelmäßig und informieren den Verwaltungs-

rat der Verwaltungsgesellschaft unverzüglich über Verzögerungen oder 

Nichtbefolgung der Anlagebeschränkungen durch den Fonds. 

 

OGA-Verwaltungstätigkeit 

 

Zu den Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft gehört unter anderem auch die 

OGA-Verwaltungstätigkeit. 

 

Diese ist in drei Hauptfunktionen aufgeteilt:  

(1) Tätigkeit als Register- und Transferstelle,  

(2) Anteilwertberechnung und Fondsbuchhaltung sowie  

(3) Kundenkommunikation.  
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Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und auf eigene 

Kosten einzelne Funktionen an Dritte übertragen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft übt die Kundenkommunikationsfunktion der 

OGA-Verwaltungstätigkeit überwiegend selbst aus und wird nur in Teilberei-

chen in der nachfolgend dargestellten Form unterstützt. 

  

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben als Register- und Transferstelle wird die 

Verwaltungsgesellschaft von der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA unter-

stützt. Die Funktion der Register- und Transferstelle betrifft im Wesentlichen 

die Ausführung von Anträgen zur Zeichnung, Rücknahme, zum Umtausch und 

zur Übertragung von Anteilen, die Führung des Anteilregisters sowie die 

Durchführung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Feststellung der Kun-

denidentität (KYC) und Bekämpfung der Geldwäsche (AML).  

 

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Kundenkom-

munikation wird die Verwaltungsgesellschaft ebenfalls von der VP Fund Solu-

tions (Luxembourg) SA unterstützt und dies insbesondere beim Versand von 

Dokumenten an die einzelnen Anleger.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Funktion der Anteilwertberechnung und 

Fondsbuchhaltung an die VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A übertragen. 

Die VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A. wird mit sämtlichen, in Verbindung 

mit der Verwaltung des Fonds stehenden verwaltungstechnischen Aufgaben 

betraut, einschließlich der Fondsbuchhaltung, der Bestimmung des Nettoin-

ventarwertes, der Führung der Buchhaltungsunterlagen sowie die Erstellung 

der in diesem Prospekt und im luxemburgischen Recht vorgeschriebenen Fi-

nanzberichte des Fonds. 

 

Zweigniederlassung 

 

1741 Fund Management AG, Zweigniederlassung Luxemburg (die „Zweignie-

derlassung“) wurde am 15. August 2021 als Zweigniederlassung der 1741 

Fund Management AG, Vaduz gegründet. Der eingetragene Sitz der Zweig-

niederlassung ist in 94B Waistrooss, L-5440 Remerschen und wurde am 17. 

August 2021 beim RESA unter der Nummer B 258221 registriert. 

 

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) beaufsichtigt die Verwaltungsge-

sellschaft des Fonds sowie ihre Zweigniederlassung Luxemburg (Aufsicht von 

Verwaltungsgesellschaft und Zweigniederlassung). 

Hinsichtlich der organisatorischen Vorschriften unterliegt die 1741 Fund Ma-

nagement AG, Zweigniederlassung Luxemburg den gesetzlichen Vorschriften 

des liechtensteinischen OGAW Gesetzes. Bezüglich der investmentfonds-spe-

zifischen Vorschriften hat die 1741 Fund Management AG, Zweigniederlas-

sung Luxemburg die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 

und die anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorgaben der CSSF zu beachten.  
 

 

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft 

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik und -praxis festgelegt, 

die den gesetzlichen Vorschriften entspricht und wendet diese an. Sie ist mit 

dem seitens der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Risikomanagementver-

fahren vereinbar und förderlich und ermutigt weder zur Übernahme von Risi-

ken, die mit den Risikoprofilen, den Angaben des jeweiligen Verkaufsprospek-

tes und Verwaltungsreglements nicht vereinbar sind, noch die 

Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse des 

Fonds und der Anleger zu handeln. 
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Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten 

und Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds 

und den Interessen der Anleger solcher Fonds und umfasst Maßnahmen zur 

Vermeidung von Interessenkonflikten. 

 

Sofern anwendbar, erfolgt die Leistungsbewertung in einem mehrjährigen Rah-

men, der der Haltedauer, die den Anlegern des von der Verwaltungsgesell-

schaft verwalteten Fonds empfohlen wurde, angemessen ist, um zu gewähr-

leisten, dass die Bewertung auf die längerfristige Leistung des Fonds und 

seiner Anlagerisiken abstellt und die tatsächliche Auszahlung erfolgsabhängi-

ger Vergütungskomponenten über denselben Zeitraum verteilt ist. 

 

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der 

Gehälter. 

 

Die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem 

angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des festen Bestand-

teils an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen 

Vergütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Mög-

lichkeit, auf die Zahlung einer variablen Komponente zu verzichten. 

 

Eine Beschreibung der Zusammensetzung der Vergütungspolitik und –praxis 

der 1741 Fund Management AG, der Umgang mit fixer und variabler Vergü-

tung, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls 

es einen solchen Ausschuss gibt, sind auf der Website www.1741group.com 

abrufbar oder wird auf Anfrage dem Anleger kostenlos elektronisch oder in Pa-

pierform zur Verfügung gestellt 
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Die Verwahrstelle  Die VP Bank (Luxembourg) SA (die „Verwahrstelle“) wurde von der Verwal-

tungsgesellschaft zur Verwahrstelle des Fonds ernannt und mit (i) der Ver-

wahrung der Vermögenswerte des Fonds, (ii) dem Cash Monitoring, (iii) der 

Kontrollfunktionen und (iv) allen anderen Funktionen betraut, welche von Zeit 

zu Zeit vereinbart und im  Verwahrstellenvertrag (der „Verwahrstellenver-

trag“) festgelegt werden, beauftragt. 

 

Die Verwahrstelle ist ein in Luxemburg ansässiges Kreditinstitut mit Sitz in 2, 

rue Edward Steichen, L- 2540 Luxemburg und ist im luxemburgischen Han-

delsregister unter der Registernummer B 29509 registriert. 

 

Ihr wurde die Zulassung zur Ausübung von Bankgeschäften aller Art im Sinne 

des geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor erteilt. 

Die Verwahrstelle ist mit der Verwahrung des Fondsvermögens beauftragt.  

 
Pflichten der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds 

betraut. Hierbei können Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen 

werden können, entweder direkt von der Verwahrstelle oder, im gesetzlich 

zulässigen Umfang, durch jede Dritt- oder Unterverwahrstelle, deren Garan-

tien als mit denjenigen der Verwahrstelle als gleichwertig erachtet werden 

können, d.h. soweit es sich um luxemburgische Einrichtungen handelt, Kre-

ditinstitute im Sinne des geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den 

Finanzsektor oder, soweit es sich um ausländische Einrichtungen handelt, 

Finanzinstitute, die einer Aufsicht unterliegen, die als gleichwertig mit den ge-

meinschaftsrechtlichen Anforderungen erachtet wird, verwahrt werden.  Die 

Verwahrstelle stellt zudem sicher, dass die Cashflows des Fonds ordnungs-

gemäß überwacht und insbesondere dass die Zeichnungsbeträge erhalten 

und sämtliche Barmittel des Fonds ordnungsgemäß auf Konten verbucht wer-

den, die (i) auf den Namen des Fonds bzw. Teilfonds, (ii) auf den Namen der 

für den Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft oder (iii) auf den Namen 

der für den Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet werden. 

 

Die Verwahrstelle stellt zudem sicher, dass: 

 
i. Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, Auszahlung und Annullierung von 

Anteilen des Fonds gemäß luxemburgischem Recht und dem Ver-

waltungsreglement erfolgen; 

ii. die Berechnung des Wertes der Anteile des Fonds gemäß luxem-

burgischem Recht und dem Verwaltungsreglement erfolgt; 

iii. den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge geleistet wird, 

es sei denn, diese Weisungen verstoßen gegen luxemburgisches 

Recht oder das Verwaltungsreglement; 

iv. bei Transaktionen mit Vermögenswerten des Fonds der Gegen-

wert innerhalb der üblichen Fristen an den Fonds überwiesen wird; 

v. die Erträge des Fonds gemäß luxemburgischem Recht und dem 

Verwaltungsreglement verwendet werden. 

Die Verwahrstelle übermittelt der Verwaltungsgesellschaft regelmäßig eine 
vollständige Inventarliste aller Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds. 

 
 
Übertragung von Aufgaben 
 
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 18bis des Gesetzes vom 17. Dezem-

ber 2010 und des  Verwahrstellenvertrags kann die Verwahrstelle unter be-
stimmten Voraussetzungen und zur effektiven Erfüllung ihrer Pflichten ihre 
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Verwahrpflichten bezüglich der Vermögenswerte des Fonds, einschließlich 
der Verwahrung von Vermögenswerten und, im Falle von Vermögenswerten, 
die aufgrund ihrer Art nicht verwahrt werden können, der Überprüfung von 
Eigentumsverhältnissen sowie der Führung von Aufzeichnungen über diese 
Vermögenswerte, gemäß Artikel 18(4) des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 ganz oder teilweise auf eine oder mehrere Dritte, die von der Verwahr-
stelle von Zeit zu Zeit ernannt werden, übertragen. 
Um sicherzustellen, dass jeder Dritte über die notwendige Sachkenntnis und 
Expertise verfügt und diese beibehält, geht die Verwahrstelle bei der Auswahl 
und Bestellung des Dritten mit der gebotenen Sorgfalt und Gewissenhaf-
tigkeit vor.   
 
Die Verwahrstelle wird zudem regelmäßig kontrollieren, ob der Dritte sämtli-
che anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt 
und jeden Dritten einer kontinuierlichen Überwachung unterwerfen um zu ge-
währleisten, dass die Pflichten des Dritten weiterhin in kompetenter Weise 
erfüllt werden.  
 
Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von der Tatsache, dass diese die Ver-
wahrung der Vermögenswerte des Fonds ganz oder teilweise auf einen sol-
chen Dritten übertragen hat, unberührt.  
 
Die Verwahrstelle hat die VP Bank AG mit Sitz in Aeulestrasse 6, LI-9490 
Vaduz, (der „Zentrale Unterverwahrer“), ein Kreditinstitut nach Liechtenstei-
ner Recht, welches der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) 
untersteht, mit der Unterverwahrung weitestgehend sämtlicher Vermögens-
werte des Fonds beauftragt. Die Verwahrstelle ist eine 100%ige Tochter des 
Zentralen Unterverwahrers. Im Rahmen der Verwahrung der Vermögens-
werte gilt der Zentrale Unterverwahrer gegenüber der Verwahrstelle als Drit-
ter. Der Zentrale Unterverwahrer verwahrt die von der Verwahrstelle anver-
trauten Vermögenswerte bei mehreren von ihm ernannten und überwachten 
Drittverwahrern. Die Ernennung des Zentralen Unterverwahrers entbindet die 
Verwahrstelle nicht von den ihr gesetzlich oder aufsichtsrechtlich auferlegten 
Pflichten, deren Durchführung sie sicherzustellen hat. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft, und die Verwahrstelle des Fonds werden Daten 
betreffend die Aktivitäten des Fonds auf einem in Liechtenstein befindlichen 
System, welches von der Muttergesellschaft VP Bank AG, Vaduz, betrieben 
wird, übermitteln und speichern. 
 
Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments wird die Verwahrstelle der 
für den Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich ein Finan-
zinstrument gleicher Art zurückgeben oder einen entsprechenden Betrag er-
statten es sei denn, der Verlust beruht auf äußeren Ereignissen, die nach 
vernünftigem Ermessen von der Verwahrstelle nicht kontrolliert werden kön-
nen und deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen 
nicht hätten vermieden werden können. 
 
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert wer-
den oder die von der Verwahrstelle im Inland oder im Ausland verwahrt wer-
den, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsordnung. Rechte 
und Pflichten der Verwahrstelle oder der Verwaltungsgesellschaft bestimmen 
sich daher nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des Na-
mens des Anlegers vorsehen kann. Der Anleger sollte sich beim Kauf der 
Anteile des Fonds bewusst sein, dass die Verwahrstelle gegebenenfalls ent-
sprechende Auskünfte an ausländische Stellen zu erteilen hat, weil sie ge-
setzlich und/oder aufsichtsrechtlich hierzu verpflichtet ist. 
 
Die Liste der ernannten Dritten ist auf Nachfrage am Sitz der Verwahrstelle 
kostenlos erhältlich sowie unter https://www.vpbank.com/ssi_sub-cus-
tody_network_en  abrufbar. 

 
 
Interessenkonflikte 
 
Die Verwahrstelle handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ehrlich, red-
lich, professionell, unabhängig und ausschließlich im Interesse des Fonds 
und seiner Anleger. 

https://www.vpbank.com/ssi_sub-custody_network_en
https://www.vpbank.com/ssi_sub-custody_network_en
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Dennoch können potentielle Interessenkonflikte von Zeit zu Zeit aus der Er-
bringung von anderen Dienstleistungen durch die Verwahrstelle und/oder ih-
rer Tochtergesellschaften zugunsten der Verwaltungsgesellschaft und/oder 
anderen Parteien entstehen (einschließlich Interessenkonflikte zwischen der 
Verwahrstelle und Dritten, denen sie Aufgaben gemäß dem vorhergehenden 
Abschnitt übertragen hat). Diese Querverbindungen, sofern und soweit nach 
nationalem Recht zulässig, könnten zu Interessenkonflikten führen, was sich 
als Betrugsrisiko (Unregelmäßigkeiten, die den zuständigen Behörden nicht 
gemeldet werden, um den guten Ruf zu wahren), Risiko des Rückgriffs auf 
Rechtsmittel (Verweigerung oder Vermeidung von rechtlichen Schritten ge-
gen die Verwahrstelle), Verzerrung bei der Auswahl (Wahl der Verwahrstelle 
nicht aufgrund von Qualität und Preis), Insolvenzrisiko (geringere Standards 
bei der Sonderverwahrung von Vermögenswerten oder Beachtung der Insol-
venz der Verwahrstelle) oder Risiko innerhalb einer Gruppe (gruppeninterne 
Investitionen) darstellt. Beispielsweise können die Verwahrstelle und/oder 
eine ihrer Tochtergesellschaften als Verwahrstelle, Verwahrstelle und/oder 
Administrator anderer Fonds tätig werden. Es besteht daher die Möglichkeit, 
dass die Verwahrstelle (oder eine ihrer Tochtergesellschaften) bei Ausübung 
ihrer Geschäftstätigkeit Interessenkonflikte oder potentielle Interessenkon-
flikte zwischen dem Fonds und/oder anderen Fonds, für die die Verwahrstelle 
(oder eine ihrer Tochtergesellschaften) tätig wird, haben könnte.  
 
Entsteht ein Interessenkonflikt oder potentieller Interessenkonflikt, wird die 
Verwahrstelle ihre Pflichten wahrnehmen und den Fonds sowie die anderen 
Fonds, für die sie tätig ist, fair behandeln und gewährleisten, soweit praktika-
bel, dass jede Transaktion unter solchen Bedingungen durchgeführt wird, die 
auf objektiven, vorab festgelegten Kriterien basiert und im alleinigen Inte-
resse des OGAW und seiner Anleger sind. Die potenziellen Interessenkon-
flikte werden einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, durch eine funktio-
nale und hierarchische Trennung der Ausführung der  Aufgaben der VP Bank 
(Luxembourg) SA als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt ste-
henden anderen Aufgaben sowie durch die Einhaltung der Grundsätze für 
Interessenskonflikte der Verwahrstelle ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert 
und beobachtet.  
 
Weitere Informationen zu den weiter oben identifizierten aktuellen und poten-
ziellen Interessenskonflikten sind am Sitz der Verwahrstelle auf Anfrage kos-
tenlos erhältlich. 
 
Verschiedenes 
 
Sowohl die Verwahrstelle als auch die Verwaltungsgesellschaft sind berech-
tigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Einklang mit dem Verwahrstel-
lenvertrag innerhalb von 3 Monaten (oder im Falle von bestimmten Verletzun-
gen des Verwahrstellenvertrags, einschließlich der Insolvenz einer der 
beiden, bereits zu einem früheren Zeitpunkt) zu kündigen. In diesem Fall wird 
die Verwaltungsgesellschaft alle Anstrengungen unternehmen, um innerhalb 
von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine 
andere Bank zur Verwahrstelle zu bestellen; bis zur Bestellung einer neuen 
Verwahrstelle wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der 
Anteilinhaber ihren Pflichten als Verwahrstelle vollumfänglich nachkommen.  
 
Aktuelle Informationen über die Beschreibung der Aufgaben der Verwahr-
stelle, der Interessenkonflikte, die entstehen können sowie der Verwahrungs-
funktionen, die von der Verwahrstelle übertragen wurden sowie eine Liste al-
ler entsprechenden Dritten und allen Interessenkonflikten die aus einer 
solchen Übertragung entstehen können, ist für die Anleger am Sitz der Ver-
wahrstelle auf Anfrage erhältlich.   
 
Die Verwahrstelle ist ferner zur Hauptzahlstelle für den Fonds ernannt wor-
den, mit der Verpflichtung zur Auszahlung eventueller Ausschüttungen sowie 
des Rücknahmepreises auf zurückgegebene Fondsanteile und sonstigen 
Zahlungen. 
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Die Register- und 

Transferstelle 

 Die Register- und Transferstelle des Fonds ist die VP Fund Solutions (Lu-

xembourg) SA mit eingetragenem Sitz in 2, Rue Edward Steichen, L-2540 

Luxembourg. 

 

Die Register- und Transferstelle ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht 

des Großherzogtums Luxemburg. Die Aufgaben der Register- und Transfer-

stelle bestehen in der Ausführung von Anträgen bzw. Aufträgen zur Zeich-

nung, Rücknahme, zum Umtausch und zur Übertragung von Anteilen sowie 

in der Führung des Anteilregisters. 

Die 

Zentralverwaltungs- 

stelle 

 Die Zentralverwaltungsstelle des Fonds ist die VP Fund Solutions (Luxem-

bourg) SA mit eingetragenem Sitz in 2, Rue Edward Steichen, L-2540 Lu-

xembourg.  

 

Die Zentralverwaltungsstelle ist mit der Buchhaltung, Berechnung des Anteil-

wertes und der Erstellung des Jahresabschlusses beauftragt. 

 

Die Zentralverwaltungsstelle kann unter Wahrung ihrer eigenen Verantwor-

tung und Kontrolle Aufgaben an Dritte auslagern. 

Die Rechtsstellung der 

Anteilinhaber 

 Das Vermögen der einzelnen Teilfonds wird für gemeinschaftliche Rechnung 

der Anleger („Anteilinhaber“) nach dem Grundsatz der Risikostreuung in 

Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt. Das zur 

Verfügung gestellte Kapital und die damit erworbenen Vermögenswerte bil-

den das Vermögen der einzelnen Teilfonds, das gesondert von dem eigenen 

Vermögen der Verwaltungsgesellschaft gehalten wird. 

 

Anteilinhaber sind an dem Vermögen der einzelnen Teilfonds in Höhe ihrer 

Anteile als Miteigentümer beteiligt. Ihre Rechte werden durch Anteilzertifikate 

repräsentiert, die auf den Inhaber oder auf den Namen lauten. Es werden 

keine effektiven Stücke ausgegeben. 

 

Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigen-

ständiges Sondervermögen. Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines 

Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. 

Alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen eines Teilfonds verpflichten nur 

diesen Teilfonds.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Investoren auf die Tatsache hin, dass 

jeglicher Investor seine Investorenrechte in ihrer Gesamtheit unmittelbar ge-

gen den OGA(W) nur dann geltend machen kann, wenn der Investor selber 

und mit seinem eigenen Namen in dem Anteilinhaberregister des OGA(W) 

eingeschrieben ist. In den Fällen, wo ein Investor über eine Zwischenstelle in 

einen OGA(W) investiert hat, welche die Investition in ihrem eigenen Namen 

aber im Auftrag des Investors unternimmt, können nicht unbedingt alle Inves-

torenrechte unmittelbar durch den Investor gegen den OGA(W) geltend ge-

macht werden. Investoren wird geraten, sich über Ihre Rechte zu informieren. 

 

 

 

Anlagepolitik und 

Anlage-

beschränkungen 

 Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden 

eingebrachten Anlagemittel. 

 

Zu diesem Zweck beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft den Anlegern 

eine Auswahl an Teilfonds anzubieten, die ihr Vermögen unter Beachtung 

des Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln des Teils I des Ge-

setzes vom 17. Dezember 2010 und den nachfolgend beschriebenen anla-

gepolitischen Grundsätzen und Anlagebeschränkungen anlegen. Die Teil-

fonds können sich hinsichtlich ihrer Anlagepolitik, ihrer Laufzeit, ihrer 

Bewertungshäufigkeit, ihrer Teilfondswährung oder anderer Kriterien unter-

scheiden. 
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Das Verwaltungsreglement trifft einheitliche Regelungen für alle Teilfonds. In 

den jeweiligen Anhängen zum Verkaufsprospekt werden Regelungen zu den 

einzelnen Teilfonds getroffen, die die Charakteristika der spezifischen Anla-

gepolitik und der Kosten des jeweiligen Teilfonds betreffen. 

 

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten: 

 

BLACK FERRYMAN – STRONG BRANDS   

 

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt 

entsprechend ergänzt. 

 

Der Portfoliomanager  Die Verwaltungsgesellschaft hat die Dr. Thilenius Management GmbH, eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland mit Sitz Luise Benger Straße 15, D-70329 Stuttgart, Deutsch-

land als Fondsmanager für die jeweiligen Teilfonds des Fonds BLACK FER-

RYMAN beauftragt. 

 

Die Dr. Thilenius Management GmbH besitzt die Erlaubnis zum Erbringen der 

Anlageberatung, der Finanzportfolioverwaltung sowie der Anlagevermittlung und 

der Abschlussvermittlung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3, 4 und 5 WpIG sowie nach § 2 

Abs. 2 Nr. 9 WpIG und unterliegt insoweit der Aufsicht der Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht. 

 

Aufgabe des Portfoliomanagers ist insbesondere die tägliche Umsetzung der 

Anlagepolitik des jeweiligen Teilfondsvermögens und die Führung der Tages-

geschäfte der Vermögensverwaltung unter der Aufsicht, Verantwortung und 

Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft sowie andere damit verbundene 

Dienstleistungen zu erbringen. Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt unter 

Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen 

des jeweiligen Teilfonds, wie sie in diesem Verkaufsprospekt (nebst Anhän-

gen) beschrieben sind, sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen. Der 

Portfoliomanager ist befugt, Makler sowie Broker zur Abwicklung von Trans-

aktionen in den Vermögenswerten der Investmentgesellschaft auszuwählen. 

Die Anlageentscheidung und die Ordererteilung obliegen dem Portfoliomana-

ger. 

 

Der Portfoliomanager hat das Recht, sich auf eigene Kosten und Verantwor-

tung von Dritten, insbesondere von verschiedenen Anlageberatern, beraten 

zu lassen. 

 

Es ist dem Portfoliomanager gestattet, seine Aufgaben mit Genehmigung der 

Verwaltungsgesellschaft ganz oder teilweise an Dritte, deren Vergütung ganz 

zu seinen Lasten geht, zu übertragen. 

 

Der Portfoliomanager trägt alle Aufwendungen, die ihm in Verbindung mit den 

von ihm für die Investmentgesellschaft geleisteten Dienstleistungen entste-

hen. Maklerprovisionen, Transaktionsgebühren und andere im Zusammen-

hang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten anfal-

lende Geschäftskosten werden von dem jeweiligen Teilfonds getragen. 

 

Anteile  Anteile („Fondsanteile” oder „Anteile”) sind Anteile an den jeweiligen Teil-

fonds. Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber an einem Teilfonds sind 

von den Rechten und Pflichten der Anteilinhaber an den anderen Teilfonds 

getrennt. Alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen eines Teilfonds ver-

pflichten nur diesen Teilfonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Aufle-

gung von Anteilsklassen beschließen. Die Zeichnungen aller Anteilklassen 

eines Teilfonds werden zusammen im Einklang mit der Anlagepolitik 
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angelegt. Der Nettoinventarwert einer Anteilklasse wird getrennt berechnet. 

Die unterschiedlichen Merkmale einer Anteilklasse werden im jeweiligen An-

hang beschrieben.  

 

Die Ausgabe von 

Anteilen 

 Die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgt zum Ausgabepreis. Sofern in einem 

Land, in dem Anteile ausgegeben werden, Stempelgebühren oder andere 

Belastungen anfallen, erhöht sich der Ausgabepreis entsprechend. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, laufend neue Anteile auszuge-

ben. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von 

Anteilen im Rahmen der Bestimmungen des nachfolgend abgedruckten Ver-

waltungsreglements vorübergehend oder endgültig einzustellen; bereits ge-

leistete Zahlungen werden in diesem Fall unverzüglich erstattet. Die Verwal-

tungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds den regelmäßigen Kauf von 

Anteilen im Rahmen von Sparplänen zum systematischen Vermögensaufbau 

anbieten.  

 

Vollständige Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16:00 Uhr (MEZ) an 

einem Bankarbeitstag (“Orderannahmeschluss“) bei der Register- und Trans-

ferstelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauf folgenden 

Bewertungstages abgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden 

Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines dem An-

leger vorher unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird.  

 

Die Anteile können bei der Register- und Transferstelle bzw. ggf. über die 

jeweilige depotführende Stelle des Investors oder den Vertriebsstellen erwor-

ben werden. Die Vertriebstellen sind zur Entgegennahme von Geldern nicht 

befugt. 

 

Sofern Anteile eines Teilfonds zum amtlichen Handel an einer Börse zuge-

lassen sind, wird dies in dem Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben.  

 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile der Teilfonds auch 

an anderen Märkten gehandelt werden (Beispiel: Einbeziehung in den Frei-

verkehr einer Börse). 

 

Weitere Einzelheiten zur Ausgabe von Anteilen sind im Verwaltungsregle-

ment, insbesondere in dessen Artikel 5 sowie im Anhang des jeweiligen Teil-

fonds festgelegt. 

 

Die Anteilwert- 

berechnung 

 Zur Errechnung des Anteilwertes wird der Wert der Vermögenswerte eines 

jeden Teilfonds abzüglich der Verbindlichkeiten dieses Teilfonds („Netto-

Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag im Sinne der Vorschriften 

des Verwaltungsreglements einschließlich des jeweiligen Anhangs zu jedem 

Teilfonds ermittelt und durch die Anzahl der umlaufenden Anteile geteilt. 

 

Die Ermittlung des Ausgabepreises erfolgt beispielhaft nach folgendem 

Schema: 

 

  Netto-Teilfondsvermögen EUR 10.000.000,- 

: Anzahl der am Stichtag umlaufenden Anteile                       100.000,- 

Anteilwert EUR             100,- 

+ Ausgabeaufschlag (z.B. 5%) EUR                 5,- 

Ausgabepreis EUR             105,- 

 

  Weitere Einzelheiten zur Berechnung des Anteilwertes sind im Verwaltungs-

reglement, insbesondere in dessen Artikel 7, sowie im Anhang des jeweiligen 

Teilfonds festgelegt. 



 
 

15 
 

 

Rücknahme und 

Umtausch von Anteilen 

 Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit über die Register- und Transfer-

stelle, ggf. die jeweilige depotführende Stelle des Investors oder eine der Ver-

triebsstellen die Rücknahme oder, sofern dies im betreffenden Anhang nicht 

abweichend geregelt ist, den Umtausch ihrer Anteile zum Anteilwert, ggfs. 

abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages („Rücknahmepreis“) zu 

verlangen. 

 

Vollständige Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16:00 Uhr (MEZ) an 

einem Bankarbeitstag (“Orderannahmeschluss“) bei der Transferstelle einge-

gangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauf folgenden Bewertungs-

tages abgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, 

dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger vorher 

unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird.  

 

Bei massiven Rücknahmeorders von mehr als 10% des jeweiligen Netto-Teil-

fondsvermögens bleibt der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, die Anteile 

erst zum dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie un-

verzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber, entspre-

chende Vermögenswerte veräußert hat. 

 

Weitere Einzelheiten zu Rücknahme und Umtausch von Anteilen sind im Ver-

waltungsreglement, insbesondere in dessen Artikel 9, sowie im Anhang des 

jeweiligen Teilfonds festgelegt. 

 

Allgemeine 

Informationen zur 

Ausgabe und 

Rücknahme von 

Anteilen 
 

 Die Verwaltungsgesellschaft erlaubt keine „Market Timing“- oder „Late Tra-

ding“- Praktiken“.  

Unter „Market Timing“ wird z.B. das illegale Ausnutzen von Preisdifferenzen 

in unterschiedlichen Zeitzonen verstanden. Unter „Late Trading“ ist die An-

nahme eines Auftrages nach Ablauf der entsprechenden Annahmefristen am 

jeweiligen Bewertungstag sowie die Ausführung eines solchen Auftrags zu 

dem an diesem Tag geltenden Preis auf Basis des Nettoinventarwertes zu 

verstehen.  

Sollte ein Verdacht hinsichtlich dieser Praktiken bestehen, wird die Verwal-

tungsgesellschaft die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Anleger 

vor nachteiligen Auswirkungen zu schützen. Demzufolge erfolgen Ausgaben, 

Rücknahmen und Umtäusche von Anteilen eines jeden Teilfonds grundsätz-

lich nur zu unbekannten Nettoinventarwerten.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle befolgen die luxemburgi-

sche und europäische Gesetzgebung in Bezug auf die Bekämpfung der Geld-

wäsche und die Finanzierung des Terrorismus (insbesondere das  

luxemburgische Gesetz vom 19. Februar 1973 in seiner aktuellen Fassung), 

das Gesetz vom 05. April 1993 in seiner aktuellen Fassung, das Gesetz vom 

12. November 2004 sowie alle Rundschreiben der luxemburgischen Auf-

sichtsbehörden. 

 

Ausschüttungen und 

sonstige Zahlungen 

 Die Verwendung der Erträge wird für jeden Teilfonds im Rahmen der Bestim-

mungen des jeweiligen Anhangs zu jedem Teilfonds festgelegt. Zur Aus-

schüttung nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft können im Rahmen 

der Bestimmung des Artikels 11 des Verwaltungsreglements neben den or-

dentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem 

Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkeh-

render Art sowie sonstige Aktiva, jederzeit ganz oder teil-ausgeschüttet wer-

den, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht un-

ter die Mindestgrenze nach Artikel 1 Absatz 2 des Verwaltungsreglements 

fällt. Sofern im jeweiligen Anhang eine Ausschüttung der Erträge vorgesehen 

ist, kann abweichend hiervon auf gesonderten Beschluss der Verwaltungs-

gesellschaft auch eine Thesaurierung der Erträge vorgenommen werden. So-

fern im jeweiligen Anhang eine Thesaurierung der Erträge vorgesehen ist, 
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kann abweichend hiervon auf gesonderten Beschluss der Verwaltungsgesell-

schaft auch eine Ausschüttung der Erträge vorgenommen werden. 

 

Eventuelle Ausschüttungen auf Fondsanteile erfolgen über die Zahlstellen 

bzw. die Verwahrstelle. Gleiches gilt auch für etwaige sonstige Zahlungen an 

die Anteilinhaber. 

 

Geschäftsjahr, 

Berichterstattung und 

Fondswährung 

 

 Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt grundsätzlich jeweils am 01. Januar 

und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Das erste Geschäftsjahr 

endete am 31. Dezember 2011. 

Der erste geprüfte Jahresbericht wurde zum 31. Dezember 2011 und der 

erste ungeprüfte Halbjahresbericht wurde zum 30. Juni 2011 erstellt.  

 

Die Währung des Fonds lautet auf Euro. Die Teilfondswährung ist jeweils im 

Anhang des Verkaufsprospektes des Fonds angegeben. 

 

Veröffentlichungen 

und Ansprechpartner 

 Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds 

sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen können 

jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, ihrer Zweigniederlassung, der 

Verwahrstelle sowie bei den Zahl-, Informations- und Vertriebstellen erfragt 

werden. Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und 

Anhängen in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjah-

resberichte kostenlos erhältlich; die Satzung der Verwaltungsgesellschaft 

kann an deren Sitz eingesehen werden. Das Basisinformationsblatt (Key In-

formation Document) kann auf der Internetseite www.fundsquare.net herun-

tergeladen werden. 

Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesell-

schaft, der Vertriebsstellen oder der Informationsstellen zur Verfügung ge-

stellt.  

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknah-

mepreis nur auf der Internetseite www.fundsquare.net veröffentlicht werden. 

 

Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der Internetseite 

www.fundsquare.net veröffentlicht. Hier können auch der aktuelle Verkaufs-

prospekt, das Basisinformationsblatt (Key Information Document), sowie die 

Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung gestellt wer-

den. 

 

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger werden ebenfalls 

auf der Internetseite www.fundsquare.net veröffentlicht. Darüber hinaus wer-

den in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxem-

burg Mitteilungen auch auf der elektronischen Plattform „Recueil électronique 

des sociétés et associations" (https://www.rcsl.lu ) offengelegt und im „Tage-

blatt“ und in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage, publi-

ziert. 

 

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen In-

formationen werden in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Ver-

triebslandes veröffentlicht. 

 

Die Performance der letzten zehn Jahre der jeweiligen Teilfonds kann – so-

weit verfügbar – dem Basisinformationsblatt (Key Information Document) ent-

nommen werden. 

 

Anlegerbeschwerden können an die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahr-

stelle sowie an alle Zahl-, Informations- oder Vertriebsstellen gerichtet wer-

den. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über Verfahren zur angemessenen 

und raschen Bearbeitung von Anlegerbeschwerden.“  
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Hinweise für Anleger in 

der Bundesrepublik 

Deutschland 

 Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb der Anteile in Deutschland 

gem. § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main angezeigt. 

 

Vermittler und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland 

 

Robert Baumann UG (haftungsbeschränkt) 

 

 

Alle Zahlungen an Anteilsinhaber (Verkaufserlöse, Ausschüttungen soweit 

einschlägig und alle anderen Zahlungen) können durch die Zahlstelle in Lu-

xemburg VP Bank (Luxembourg) SA, 2, Rue Edward Steichen, L-2540 Lu-

xemburg, bewirkt werden.   

 

Anträge auf Zeichnung, Rückgabe und Umtausch von Anteilen des Fonds 

können bei der Register- und Transferstelle in Luxemburg VP Fund Solutions 

(Luxembourg) SA, 2, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg eingereicht 

werden.   

 

Die aktuelle Fassung des Verkaufsprospektes und des Verwaltungsregle-

ments des Fonds, dem „Basisinformationsblatt“, sowie der Jahres- und Halb-

jahresberichte sind auf Wunsch kostenfrei bei der Informationsstelle in 

Deutschland in Papierform erhältlich. Diese Dokumente können zudem auf 

der Internetseite www.fundsquare.net heruntergeladen werden.   

 

Die Ausgabe-, und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mit-

teilungen an die Anteilinhaber sind ebenfalls kostenlos bei der Informations-

stelle in Deutschland erhältlich.   

 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile des Fonds werden auf der 

Internetseite www.fundsquare.net veröffentlicht.   

 

Außerdem werden etwaige Mitteilungen an die Anleger entsprechend den 

gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben im elektronischen Bundes-

anzeiger publiziert. 

 

Zudem werden die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland mittels 

dauerhaften Datenträgers gemäß § 298 Absatz 2 KAGB in folgenden Fällen 

informiert:  

 

• Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Fonds,  

• Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,  

• Änderungen des Verwaltungsreglements / Satzung, sofern diese Änderun-

gen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, sie wesent-

liche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstat-

tungen betreffen, die aus dem Fondsvermögen entnommen werden können,  

• Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds,  

• Die Änderung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder die Änderung eines 

Master Fonds.   

 

Darüber hinaus stehen den Anteilinhabern auch die im Verkaufsprospekt im 

Kapitel „Informationen an die Anteilinhaber und Unterlagen“ aufgeführten Un-

terlagen und Informationen kostenlos bei der Informationsstelle in der Bun-

desrepublik Deutschland zur Verfügung. 

 

 

Das Widerrufsrecht gem. § 305 KAGB   

 

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen 
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außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile ver-

kauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung 

über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen Ver-

waltungsgesellschaft gegenüber schriftlich ohne Angabe von Gründen wider-

rufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile 

verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. 

Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i.S.d. § 312c des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs (BGB), so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, de-

ren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312g Abs. 2 S. 1 

Nr. 8 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.   

 

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufser-

klärung. Der Widerruf ist gegenüber der 1741 Fund Management AG, Zweig-

niederlassung Luxemburg, 94B, Waistrooss, L-5440 Remerschen schriftlich 

unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift 

zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist.   

 

Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags 

auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrech-

nung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht 

wie die vorliegende enthalten ist.   

 

Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.   

 

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass 

entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erwor-

ben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der An-

teile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 

1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.   

 

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist 

die ausländische Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebe-

nenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die 

bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahl-

ten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.   

 

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.   

 

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 
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Hinweise für Anleger 

mit Bezug zu den Ver-

einigten Staaten von 

Amerika 

 Der Fonds gibt keine Anteile an Inhaber aus, die nicht als zulässige Inhaber 

gemäß der nachfolgenden Definition angesehen werden. Der Fonds kann 

nach eigenem Ermessen die Annahme einer Zeichnung für Anteile bis zu 

dem Tag hinauszögern, an dem der Fonds ausreichende Nachweise erhalten 

hat, dass der betreffende Inhaber die Anforderungen für zulässige Inhaber 

erfüllt. Jeder potenzielle Antragsteller für Anteile muss dem Fonds gegenüber 

erklären und garantieren, dass er unter anderem ein zulässiger Inhaber ist. 

Anteile dürfen nicht an eine Person übertragen werden, bei der es sich nicht 

um einen zulässigen Inhaber handelt. 

Gemäß den FATCA-Anforderungen und entsprechend dem im Abschnitt 

„FATCA“1 beschriebenen FATCA- Status des Fonds dürfen die Anteile des 

Fonds nur von bzw. über einen oder mehrere „zulässige Inhaber” 

gehalten werden, die unter eine der folgenden Kategorien fallen2: 

- Befreite wirtschaftliche Eigentümer, 

- Aktive NFEEs, die in Unterabsatz B(4) von Abschnitt VI in Anhang I des IGA 

beschrieben sind, 

- US-Personen, bei denen es sich nicht um benannte US-Personen handelt, 

oder 

- Finanzinstitute, bei denen es sich nicht um nicht teilnehmende Finanzinsti-

tute handelt. 

Jegliche Person, die die Voraussetzungen für zulässige Inhaber nicht erfüllt, 

ist ein nicht zulässiger Inhaber. 

Gemäß Unterabsatz 1(ee) des IGA ist eine US-Person ein Staatsbürger der 

USA, eine in den USA ansässige natürliche Person, eine in den USA oder 

nach dem Gesetz der USA oder eines ihrer Bundesstaaten gegründete Per-

sonen- oder Kapitalgesellschaft, ein Trust, wenn (i) ein Gesetz in den USA 

nach geltendem Recht befugt 

ist, Verfügungen oder Urteile bezüglich aller wesentlichen Aspekte der Ver-

waltung des Trusts zu erlassen, und 

(ii) eine oder mehrere US-Personen befugt sind, alle wesentlichen Entschei-

dungen des Trusts zu kontrollieren, oder ein Nachlass einer Person, die US-

Staatsbürger oder in den USA ansässig war. Dieser Paragraph ist gemäß 

dem US-Steuerrecht (U.S. Internal Revenue Code) auszulegen. Der Begriff 

„benannte US-Person“ bezeichnet sämtliche US-Personen mit Ausnahme 

der folgenden: (i) eine 

Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einem oder mehreren etab-

lierten Wertpapiermärkten 

gehandelt werden; (ii) eine Kapitalgesellschaft, die Mitglied desselben erwei-

terten Konzerns im Sinne von Abschnitt 1471(c)(2) des U.S. Internal Revenue 

Code ist wie eine in Ziffer (i) beschriebene Kapitalgesellschaft; 

(iii) die Vereinigten Staaten von Amerika sowie jegliche hundertprozentige 

Behörde oder 

Regierungseinrichtung dieser; (iv) jeglicher Bundesstaat der Vereinigten 

Staaten von Amerika, jegliches US-Territorium, jegliche Gebietskörperschaft 

der vorgenannten Rechtsgebiete sowie jegliche hundertprozentige Behörde 

oder Regierungseinrichtung eines oder mehrerer der vorgenannten Rechtge-

biete; (v) jegliche gemäß Abschnitt 501(a) des U.S. Internal Revenue Code 

steuerbefreite Organisation sowie jeglicher privater Vorsorgeplan gemäß Ab-

schnitt 7701(a)(37) des U.S. Internal Revenue Code; (vi) jegliche Bank im 

Sinne von Abschnitt 581 des U.S. Internal Revenue Code; (vii) jeglicher Im-

mobilienfonds (Real Estate Investment Trust) im Sinne von Abschnitt 856 des 

U.S. Internal Revenue Code; (viii) jegliche regulierte Investmentgesellschaft 

im Sinne von Abschnitt 851 des U.S. Internal Revenue Code oder jegliche 

bei der U.S. Securities and Exchange 

Commission nach dem Investment Company Act von 1940 eingetragene Kör-

perschaft (15 U.S.C. 80a-64); (ix) 

jeglicher Treuhandfonds gemäß Abschnitt 584(a) des U.S. Internal Revenue 

Code; (x) jeglicher Trust, der gemäß Abschnitt 664(c) des U.S. Internal Re-

venue Code steuerbefreit ist oder der in Abschnitt 4947(a)(1) des U.S. 
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Internal Revenue Code beschrieben ist; (xi) ein Händler für Wertpapiere, 

Rohstoffe oder derivative Finanzinstrumente (wozu unter anderem auch 

Nennkapitalverträge, Futures, Terminkontrakte und Optionenzählen), der ge-

mäß den Gesetzen der USA oder eines Bundesstaates als solcher registriert 

ist; (xii) ein Broker im Sinne von Abschnitt 6045(c) des U.S. Internal Revenue 

Code; oder (xiii) ein steuerbefreiter Trust, der Teil eines Plans ist, der in Ab-

schnitt 403(b) oder Abschnitt 457(g) des U.S. Internal Revenue Code be-

schrieben ist. Jeder Antragsteller auf Anteile bzw. Übertragungsempfänger 

von Anteilen ist verpflichtet, gegebenenfalls erforderliche Erklärungen, Ga-

rantien oder Unterlagen bereitzustellen, um zu gewährleisten, dass die obi-

gen Anforderungen vor der Ausgabe oder der Eintragung einer Übertragung 

von Anteilen erfüllt sind. Sollte sich der FATCA-Status eines Inhabers ändern, 

muss der Fonds innerhalb von 30 Tagen ab dieser Änderung hierüber be-

nachrichtigt werden. 

Der Fonds kann die Zwangsrücknahme von Anteilen verlangen, die von In-

habern unter Verletzung der 

Einschränkungen dieses Abschnitts gehalten werden und/oder andere ge-

mäß der Satzung vorgesehene Rechtsmittel anwenden. Vor allem kann der 

Fonds die Rücknahme von Anteilen erzwingen, die von nicht zulässigen In-

habern gehalten werden, die zuvor zulässige Inhaber waren. Wenn die erfor-

derlichen Informationen/Unterlagen dem Fonds nicht bereitgestellt werden, 

kann der Fonds sein Recht ausüben, alle Anteile eines Inhabers, der die vom 

Fonds für die Erfüllung seiner FATCA-Pflichten angeforderten Informatio-

nen/Unterlagen nicht bereitstellt, jederzeit zurückzunehmen. Der Fonds ist 

berechtigt, seine „Reason-to-Know“-Verfahren und/oder Annahmeregeln an-

zuwenden, um einen FATCA-Status standardmäßig zuzuweisen. Der Fonds 

übernimmt keine Haftung für Konsequenzen (einschließlich in Bezug auf 

mögliche einbehaltene Steuern oder die Meldung bestimmter Daten/Informa-

tionen), falls ein Inhaber den Fonds nicht ordnungsgemäß über eine Ände-

rung seines FATCA-Status informiert. Inhaber müssen den Fonds gegenüber 

jeglicher Konsequenz einer Anwendung der US-amerikanischen Bundess-

teuervorschriften schadlos halten. 

 

Kosten  Für die Verwaltung des Fonds und seiner Teilfonds erhält die Verwaltungs-

gesellschaft aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung, deren 

Höhe im jeweiligen Anhang zu jedem Teilfonds festgelegt und aufgeführt ist. 

Werden von der Verwaltungsgesellschaft Portfoliomanager oder Anlagebe-

rater hinzugezogen, erfolgt dies zu Lasten der Vergütung des jeweiligen Teil-

fonds. Die Verwahrstelle, die Zentralverwaltung und die Register- und Trans-

ferstelle erhalten eine Vergütung, deren Höhe im jeweiligen Anhang zu jedem 

Teilfonds festgelegt ist. Die erwähnten Vergütungen werden entsprechend 

den Bestimmungen des jeweiligen Anhangs zu jedem Teilfonds ermittelt und 

ausgezahlt. 

 

Neben der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung der 

Teilfonds wird dem Teilfondsvermögen eine Verwaltungsvergütung für die in 

ihm enthaltenen Zielfonds berechnet. Erwirbt der jeweilige Teilfonds Anteile 

anderer OGAW und/oder sonstiger anderer OGA, die unmittelbar oder auf-

grund einer Übertragung von der derselben Verwaltungsgesellschaft oder 

von einer Gesellschaft verwaltet werden, die mit der Verwaltungsgesellschaft 

durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentli-

che direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungs-

gesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder die Rück-

nahme von Anteilen dieser anderen OGAW und/oder OGA durch den 

jeweiligen Teilfonds keine Gebühren berechnen. Soweit der jeweilige Teil-

fonds jedoch in Zielfonds anlegt, die von anderen Gesellschaften aufgelegt 

und / oder verwaltet werden, sind gegebenenfalls der jeweilige Ausgabeauf-

schlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Im Übrigen 

ist zu berücksichtigen, dass zusätzlich zu den Kosten, die auf das 
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Fondsvermögen der jeweiligen Teilfonds gemäß den Bestimmungen dieses 

Verkaufsprospektes (einschließlich der Anhänge) und des nachfolgenden 

Verwaltungsreglements sowie der teilfondsspezifischen Anhänge erhoben 

werden, Kosten für das Management und die Verwaltung, die Verwahrstel-

lenvergütung, die Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kos-

ten und Gebühren der Zielfonds, in welchen der einzelne Teilfonds anlegt, 

auf das Fondsvermögen dieser Zielfonds anfallen werden und somit eine 

Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten entstehen kann.  

 

Daneben können der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Verwahrstelle,der 

Zentralverwaltung und der Register- und Transferstelle neben den Kosten im 

Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswer-

ten aus dem Fondsvermögen der jeweiligen Teilfonds weitere Aufwendungen 

ersetzt werden, die im jeweiligen Anhang zu jedem Teilfonds aufgeführt wer-

den. Die genannten Kosten werden in den Jahresberichten aufgeführt. 

 

Unter Beachtung des Grundsatzes der bestmöglichen Ausführung (Best-Exe-

cution) kann die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr beauftragter 

Dienstleister Provisionen zahlen oder erhalten bzw. geldwerte Vorteile (Soft-

Commissions) gewähren oder annehmen, sofern dies die Qualität der betref-

fenden Dienstleistung verbessert und im besten Interesse des Fonds den An-

legern zu Gute kommt. Soft-Commissions können u.a. Vereinbarungen über 

Brokerresearch, Markt- und Finanzanalysen, Rabatte o.Ä. sein, welche im 

Jahresbericht offengelegt werden. Etwaige Broker-Provisionen auf Portfoli-

otransaktionen des Fonds, werden ausschließlich an Broker-Dealer, welche 

juristische Personen und keine natürlichen Personen sind, gezahlt. 

 

Die Gründungskosten des Fonds können innerhalb der ersten fünf Jahre ab 

Gründung vollständig abgeschrieben werden. Werden nach Gründung des 

Fonds zusätzliche Teilfonds eröffnet, können entstandene Gründungskosten, 

die noch nicht vollständig abgeschrieben wurden, diesen anteilig in Rech-

nung gestellt werden; ebenso tragen die Teilfonds ihre jeweiligen spezifi-

schen Lancierungskosten. Auch diese können über eine Periode von längs-

tens 5 Jahren nach Lancierungsdatum abgeschrieben werden. 

 

Besteuerung des 

Fonds 

 Das Fonds- bzw. Teilfondsvermögen  unterliegen im Großherzogtum Luxem-

burg einer Steuer, der sog. taxe d'abonnement in Höhe von derzeit 0,05% 

p.a. (bzw. 0,01% p.a. für das Teilfondsvermögen oder eine Anteilsklasse, de-

ren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden), die 

vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Gesell-

schaftsvermögen zahlbar ist. Soweit ein Teilfondsvermögen oder der Teil ei-

nes Teilfondsvermögens in anderen luxemburgischen Investmentfonds an-

gelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt 

diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche luxem-

burgischen Investmentfonds angelegt ist. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass Anteile an diesen Anteilklas-

sen nur von nicht-natürlichen Personen erworben werden. 

 

Die Einkünfte des Fonds bzw. der Teilfonds aus der Anlage ihres Vermögens 

werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können 

diese Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) in Ländern, in denen 

die Teilfondsvermögen angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen 

werden. In solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die Gesellschaft 

zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet. 

 

Besteuerung der Erträge aus Anteilen des Fonds beim Anleger 
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Die nachstehenden Informationen basieren auf der derzeitigen luxemburgi-

schen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis und können Änderungen unter-

liegen.  

 

Anleger sollten sich im Hinblick auf eventuelle steuerliche Konsequenzen der 

Zeichnung, des Erwerbs, des Besitzes, des Umtauschs, der Rücknahme oder 

anderweitigen Verfügung im Hinblick auf die Anteile und/oder der Ausschüt-

tungen auf die Anteile des Fonds unter Berücksichtigung der Rechtslage in 

dem Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres gewöhnlichen Aufenthaltes, ihres 

Wohnsitzes oder ihres Sitzes informieren und gegebenenfalls fachliche Be-

ratung einholen. 

 

Quellensteuer 

Nach geltendem Luxemburger Steuerrecht wird keine Quellensteuer für Aus-

schüttungen, Rücknahmen oder Zahlungen erhoben, die der Investment-

fonds auf die Anteile an seine Anleger zahlt. Es wird ebenfalls keine Quellen-

steuer auf die Verteilung von Liquidationserlösen an die Anleger erhoben. 

 

Einkommensteuer 

Nach der derzeit gültigen Gesetzgebung muss ein Anteilinhaber auf Anteile 

oder Erträge aus dem Investmentfonds weder Einkommen-, Schenkung-, 

Erbschaft- noch Vermögenssteuer in Luxemburg entrichten, es sei denn, er 

ist in Luxemburg wohnhaft, bestimmt dort einen ständigen Vertreter oder un-

terhält dort eine Betriebsstätte, dem bzw. der die Aktien zuzurechnen sind. 

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, 

den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren 

und sich gegebenenfalls beraten lassen. Anleger sollten ihren Steuerberater 

im Hinblick auf die Auswirkungen ihrer Investitionen in den Fonds nach dem 

für sie maßgeblichen Steuerrecht, insbesondere dem Steuerrecht des Lan-

des, in dem sie ansässig sind, konsultieren. 

 

Besteuerung der Erträge aus Anteilen des Fonds bei nicht steuerbefrei-

ten Anlegern mit unbeschränkter Steuerpflicht in der Bundesrepublik 

Deutschland ab dem 1. Januar 2018 

 

Das deutsche Investmentsteuerrecht wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2018 

umfassend reformiert. Zukünftig unterliegen folgende Einkünfte bei Anlegern 

mit unbeschränkter Steuerpflicht in der Bundesrepublik Deutschland der Be-

steuerung: Ausschüttungen des Investmentfonds nach § 2 Abs. 11 InvStG 

n.F. (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 InvStG n.F.), Vorabpauschalen nach § 18 InvStG n.F. 

(§ 16 Abs. 1 Nr. 2 InvStG n.F.) und Gewinne aus der Veräußerung von In-

vestmentanteilen nach § 19 InvStG n.F. Die neu eingeführte Vorabpauschale 

ersetzt dabei zukünftig die ausschüttungsgleichen Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 

Nr. 3 InvStG. Die Vorabpauschale, die jeweils am ersten Werktag des folgen-

den Kalenderjahres als zugeflossen gilt (§ 18 Abs. 3 InvStG n.F.) ist dabei 

der Betrag, um den die Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb ei-

nes Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. 

Der Basisertrag wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises 

des Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70 Prozent des Ba-

siszinses nach § 203 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes. Der Basisertrag ist 

auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten 

im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttun-

gen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Wird kein Rücknahmepreis festge-

setzt, so tritt der Börsen- oder Marktpreis an die Stelle des Rücknahmeprei-

ses (§ 18 Abs. 1 InvStG n.F.). Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile 

vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, 

der dem Monat des Erwerbs vorangeht (§ 18 Abs. 2 InvStG n.F.). 
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Die Besteuerung der Einkünfte erfolgt bei Privatanlegern als Einkünfte aus 

Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG n.F.) und unterfällt gem. § 32d EStG 

Abs. 1 Satz 1 EStG der Abgeltungsteuer in Höhe von derzeit 25 Prozent (zzgl. 

Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Betriebliche Anleger erzielen 

Betriebseinnahmen (§ 20 Abs. 8 EStG). Eine Ausnahme besteht für Invest-

mentanteile, die im Rahmen zertifizierter Altersversorge-oder Basisrenten-

verträgen gehalten werden (§ 16 Abs. 2 InvStG n.F.). Bei diesen erfolgt eine 

nachgelagerte Besteuerung in der Auszahlungsphase. Das Teileinkünftever-

fahren (§ 3 Nr. 40 EStG) und das Beteiligungsprivileg (§ 8b KStG) sind nicht 

anwendbar (§ 16 Abs. 3 InvStG n.F.). Auf Anlegerebene wird zukünftig eine 

sog. „Teilfreistellung“ der Einkünfte gewährt (vgl. § 20 InvStG). Die Höhe der 

Teilfreistellung ist abhängig von der Einordnung des Investmentfonds als Ak-

tienfonds (§ 2 Abs. 6 InvStG n.F.), Mischfonds (§ 2 Abs. 7 InvStG n.F.) oder 

Immobilienfonds (§ 2 Abs. 9 InvStG n.F.). Im Hinblick auf einen Aktienfonds 

sind 30 Prozent der Erträge (Anteile im Privatvermögen), 60 Prozent (Anteile 

im Betriebsvermögen einer natürlichen Person) oder 80 Prozent (Anlieger un-

terliegt dem deutschen Körperschaftsteuergesetz), wenn gemäß den Anlage-

bedingungen fortlaufend mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds in 

Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG n.F. angelegt werden, steuerfrei 

(§ 20 Abs. 1 InvStG n.F.). 

Werbungskosten und Betriebsausgaben sind in diesem Fall entsprechend 

nur zu 60 Prozent abzugsfähig (§ 21 Satz 1 InvStG n.F.). 

Soweit Anleger bereits vor dem 1. Januar 2018 Anteile am Sondervermögen 

zeichnen, gelten diese mit Ablauf des 31. Dezember 2017 als veräußert und 

mit Beginn des 1. Januar 2018 als neu angeschafft. Als Veräußerungserlös 

und Anschaffungskosten ist der letzte im Kalenderjahr 2017 festgesetzte 

Rücknahmepreis anzusetzen. Wird kein Rücknahmepreis festgesetzt, tritt der 

Börsen- oder Marktpreis an die Stelle des Rücknahmepreises (vgl. § 56 Abs. 

2 InvStG n.F.). Ein hierdurch etwaig entstehender Veräußerungsgewinn ist 

zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung der Anteile zu berücksichtigen 

(§ 56 Abs. 3 Satz 1 InvStG n.F.) und unterliegt dem zu diesem Zeitpunkt an-

zuwendenden Steuersatz und Veranlagungsverfahren. Bei Anteilen, die vor 

dem 1. Januar 2009 erworben wurden und seit der Anschaffung nicht im Be-

triebsvermögen gehalten wurden, sind Wertveränderungen, die bis zum 31. 

Dezember 2017 eingetreten sind, steuerfrei und Wertveränderungen ab dem 

1. Januar 2018 steuerpflichtig, soweit der Gewinn aus der Veräußerung der 

Anteile EUR 100.000 übersteigt. 

 

Die vorliegenden Auskünfte basieren auf der derzeitigen Gesetzgebung 

und Verwaltungspraxis und können Änderungen unterliegen. 

 

Anleger sollten sich im Hinblick auf eventuelle steuerliche Konsequen-

zen der Zeichnung, des Erwerbs, des Besitzes, des Umtauschs, der 

Rücknahme oder anderweitigen Verfügung im Hinblick auf die Anteilen 

und/oder der Ausschüttungen auf die Anteile des Fonds unter Berück-

sichtigung der Rechtslage in dem Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres 

gewöhnlichen Aufenthaltes, ihres Wohnsitzes oder ihres Sitzes infor-

mieren und gegebenenfalls fachliche Beratung einholen. 

 

FATCA 

Der Fonds ist Gegenstand des Hiring Incentives to Restore Employment Act 

(das HIRE Gesetz), das im März 2010 von den Vereinigten Staaten von Ame-

rika verabschiedet wurde. Das HIRE Gesetz enthält Vorschriften, die allge-

mein als US-Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) bezeichnet wer-

den. Die FATCA Vorschriften bestimmen, dass eine Meldung von bestimmten 

Informationen an den Internal Revenue Service, der Bundessteuerbehörde 

der Vereinigten Staaten von Amerika (IRS) zu erfolgen hat. Diese Melde-

pflicht umfasst Informationen über nicht US-Amerikanische Finanzinstitute, 

die nicht mit den FATCA Vorschriften in Einklang stehen, sowie über US-



 
 

24 
 

 

amerikanische Konten und nicht US-amerikanische Rechtsträger, die mittel-

bar und unmittelbar Eigentümer bestimmter Personen der Vereinigten Staa-

ten sind. Ein Verstoß gegen diese Meldepflicht führt potenziell zu der Erhe-

bung einer besonderen Quellensteuer in Höhe von dreißig Prozent (30%) auf 

bestimmte Einkünfte (einschließlich Dividenden und Zinsen), die ihre Quelle 

in den Vereinigten Staaten haben sowie Brutto-Verkaufserlöse aus dem Ver-

kauf oder der anderweitigen Übertragung von Eigentum, welches zu Zins- 

oder Dividendenzahlungen führt, die ihre Quelle in den Vereinigten Staaten 

haben. Nach den FATCA Vorschriften wird der Fonds als ausländisches Fi-

nanzinstitut (Foreign Financial Institution im Sinne der FATCA-Bestimmun-

gen, FFI) behandelt. Danach kann der Fonds die Anleger dazu verpflichten, 

Nachweise über ihre steuerliche Ansässigkeit sowie sämtliche andere Infor-

mationen zur Verfügung zu stellen, die zur Erfüllung der oben genannten Vor-

schriften erforderlich scheinen. Vorbehaltlich entgegenstehender Bestim-

mungen in diesem Emissionsdokument ist der Fonds zu den 

folgenden Maßnahmen berechtigt: 

a. Der Fonds kann sämtliche Steuern oder ähnliche Abgaben einbehalten, 

soweit dies zur Erfüllung seiner gesetzlichen oder sonstigen Verpflich-

tungen (im Hinblick auf die Beteiligungen des Fonds) erforderlich ist. 

b. Der Fonds kann von jedem Anleger oder wirtschaftlichen Eigentümer 

verlangen, unverzüglich sämtliche personenbezogene Informationen 

zur Verfügung zu stellen, die nach Auffassung des Fonds für die Erfül-

lung seiner gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich sind und / oder 

um unverzüglich die Höhe des einzubehaltenden Betrags festzustellen. 

c. Der Fonds ist dazu berechtigt, personenbezogene Informationen an 

jedwede Steuerbehörde weiterzugeben, soweit dies gesetzlich erfor-

derlich ist oder von einer Steuerbehörde vor-gegeben wird. 

d. Der Fonds kann die Zahlung von Dividenden oder Erlöse aus der Rück-

nahme oder dem Rückkauf der Aktien gegenüber einem Anleger zu-

rückbehalten, bis dem Fonds hinreichende Informationen zur Ermitt-

lung des einzubehaltenden Betrags zur Verfügung stehen. 

 

 

FATCA 

Luxemburg hat ein zwischenstaatliches Abkommen in Form eines Modell I 

(Intergovernmental Agreement Model I, IGA) abgeschlossen, welches durch 

das Gesetz vom 24. Juli 2015 durch das luxemburgische Parlament geneh-

migt wurde. Nach dem IGA sind luxemburgische Finanzinstitute dazu ver-

pflichtet, Informationen über Finanzkonten von spezifizierten Personen der 

Vereinigten Staaten (Specified US Persons im Sinne des IGAs), oder von 

nicht US-Amerikanischen Finanzinstituten, die nicht mit den FATCA Vor-

schriften in Einklang stehen, der Luxemburger Steuerbehörde zu melden. Da 

der Fonds in Luxemburg ansässig ist und der Aufsicht der CSSF untersteht, 

wird dieser als luxemburgisches Finanzinstitut (Foreign Financial Institution - 

im Sinne des IGA) betrachtet, so dass die Gesellschaft den Anforderungen 

des luxemburgischen IGA entsprechen muss. Zu diesen Verpflichtungen 

zählt auch die Verpflichtung des Fonds, Informationen über ihre Investoren 

zu erheben und zu überprüfen. Jeder Investor (oder – im Fall eines sog. 

NFFE im Sinne von FATCA, der unmittelbare oder mittelbare Eigentümer an 

dem Anleger, der eine bestimmte Beteiligungsschwelle überschreitet) stimmt 

zu, auf Anfrage des Fonds bestimmte Informationen mit den entsprechenden 

Nachweisen zur Verfügung zu stellen. Weiterhin stimmt jeder Investor zu, in-

nerhalb von dreißig (30) Tagen proaktiv sämtliche Informationen zur Verfü-

gung zu stellen, die einen Einfluss auf seinen Status haben können, z.B. den 

Wechsel der Anschrift oder der E-Mail Adresse. Im Fall der Nichtbeachtung 

von Informations- und Mitwirkungspflichten eines Investors nach FATCA wird 

der Fonds bestimmte Maßnahmen ergreifen, um seinen eigenen Verpflich-

tungen nach FATCA nachzukommen. Daraus kann sich unter den Voraus-

setzungen des anwendbaren IGA die Verpflichtung des Fonds ergeben, der 
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zuständigen Steuerbehörde den Namen, die Anschrift und die Steuer-Identi-

fikationsnummer des Investors (soweit vorhanden) sowie Informationen be-

züglich des Kontostands, Einkommen und Gewinne mitzuteilen (wobei diese 

Auflistung nicht abschließend ist). Obwohl der Fonds bestrebt ist, jegliche sei-

ner Pflichten zur Vermeidung einer FATCA Quellensteuer zu erfüllen, kann 

die Erhebung einer solchen Quellensteuer nicht ausgeschlossen werden. Ins-

besondere kann der Wert der Aktien des Investors erheblich sinken, wenn 

dem Fonds aufgrund der FATCA Regelungen eine Quellensteuer auferlegt 

wird. Stehen dem Fonds die erforderlichen Informationen nicht von jedem 

Anleger zur Verfügung und / oder kann der Fonds diese Informationen nicht 

der luxemburgischen Steuerbehörde weitergeben, so kann dies zur Erhe-

bung der 30%-igen Quellensteuer auf Zahlungen von Einkünften mit ihrer 

Quelle in den Vereinigten Staaten führen. Insbesondere kann die Quellen-

steuer auch auf Erlöse aus dem Verkauf von Eigentum oder anderen Wirt-

schaftsgütern erhoben werden, die zur Zahlung von Zinsen oder Dividenden 

führt, die ihre Quelle in den Vereinigten Staaten haben. Sofern ein Anleger 

den Informations- und Nachweisanfragen des Fonds nicht nachkommt, kön-

nen ihm jegliche Steuern, Strafen oder Kosten auferlegt werden, die dem 

Fonds aufgrund der fehlenden Mitwirkung des Anlegers entstehen. Der 

Fonds kann in seinem Ermessen die Aktien des Anlegers zurückkaufen, ins-

besondere wenn die Investition dieses Anlegers nach FATCA Bestimmungen 

unzulässig ist. Investoren, die als mittelbare Anteilseigner in den Fonds in-

vestieren, wird empfohlen, den Status ihrer Mittelspersonen im Hinblick auf 

die US-amerikanische Quellensteuer und den genannten Meldepflichten zu 

überprüfen. 

 

CRS - Common Reporting Standard (Gemeinsamer Meldestandard) 

Die OECD hat einen gemeinsamen Meldestandard für den automatischen 

Informationsaustausch über Finanzkonten (Common Reporting Standard, 

"CRS") entwickelt, um weltweit einen umfassen-den und multilateralen auto-

matischen Informationsaustausch ("AEOI") zu ermöglichen. Am 9. Dezember 

2014 wurde die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Änderung der Richtlinie 

2011/16/EU des Rates bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-

tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung (die "Euro-CRS- Richt-

linie") verabschiedet, um den CRS innerhalb der Mitgliedstaaten umzusetzen. 

In Österreich gilt die Euro- CRS-Richtlinie ab dem 30. September 2018 für 

das Kalenderjahr 2017, d. h. die EUSD findet ein Jahr länger Anwendung. 

Die Euro-CRS-Richtlinie wurde durch das Gesetz vom 18. Dezember 2015 

über den automatischen Austausch von Informationen zu Finanzkonten im 

Bereich der Besteuerung ("CRS-Gesetz") in luxemburgisches Recht umge-

setzt. Das CRS-Gesetz verpflichtet Finanzinstitute in Luxemburg, die Inhaber 

von Finanzvermögen zu identifizieren und zu ermitteln, ob diese einen Steu-

ersitz in Ländern haben, mit denen Luxemburg eine Vereinbarung zum Aus-

tausch von Steuerinformationen getroffen hat. Finanzinstitute in Luxemburg 

melden in diesem Falle Informationen zu Finanzkonten der Inhaber von Ver-

mögenswerten an die Luxemburger Steuerbehörden. Diese leiten die Infor-

mationen anschließend jährlich automatisch an die zuständigen ausländi-

schen Steuerbehörden weiter. Dementsprechend kann die 

Verwaltungsgsellschaft von Anlegern zur Bestätigung ihres CRS-Status An-

gaben zu Identität und steuerlicher Ansässigkeit der Inhaber von Finanzkon-

ten (u. a. bestimmter Rechtsträger sowie der diese leitenden Personen) ver-

langen und den Luxemburger Steuerbehörden (Administration des 

Contributions Directes) Angaben zu einem und seinem Konto melden, sofern 

dieses Konto gemäß CRS-Gesetz als meldepflichtiges CRS-Konto gilt. Die 

Verwaltungsgsellschaft muss dem Anleger alle In-formationen mitteilen, de-

nen zufolge  

(i) die Verwaltungsgsellschaft für die Behandlung der laut CRS-Gesetz erfor-

derlichen persönlichen Daten verantwortlich ist; 
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(ii) die persönlichen Daten ausschließlich zu den im CRS-Gesetz vorgesehe-

nen Zwecken verwendet werden; 

(iii) die persönlichen Daten den Luxemburger Steuerbehörden (Administra-

tion des Contributions Directes) gemeldet werden können;  

(iv) die Beantwortung von CRS-bezogenen Fragen Pflicht ist und dement-

sprechend die potentiellen Folgen bei Nichtbeantwortung; und  

(v) der Anleger das Recht auf Zugang zu den und auf Berichtigung der Daten 

hat, die den Luxemburger Steuerbehörden (Administration des Contributions 

Directes) mitgeteilt wurden. Laut CRS-Gesetz erfolgt der erste Informations-

austausch für Daten des Kalenderjahres 2016 bis 30. September 2017. Ge-

mäß der Euro-CRS-Richtlinie muss der erste AEOI an die lokalen Steuerbe-

hörden der Mitgliedstaaten für die Daten des Kalenderjahres 2016 bis zum 

30. September 2017 erfolgen. Zudem hat Luxemburg die multilaterale Ver-

einbarung zuständiger Behörden der OECD ("Multilaterale Vereinbarung") 

zum automatischen Austausch von Informationen im Rahmen des CRS un-

terzeichnet. Die Multilaterale Vereinbarung hat zum Ziel, den CRS in Nicht-

Mitgliedstaaten einzuführen, wozu Vereinbarungen mit den einzelnen Län-

dern erforderlich sind. Die Verwaltungsgsellschaft behält sich das Recht vor, 

Anträge auf Anteilszeichnung zu verweigern, wenn die bereitgestellten Infor-

mationen nicht die Anforderungen gemäß CRS-Gesetz erfüllen oder die An-

forderungen wegen Nichtbereitstellung solcher Informationen unerfüllt blei-

ben. Anleger sollten hinsichtlich möglicher steuerlicher oder anderweitiger 

Folgen der Umsetzung des CRS ihre eigenen Steuerberater konsultieren. Die 

Verwaltungsgsellschaft hat zu Zwecken des automatischen Informationsaus-

tauschs nach CRS bestimmte personenbezogene Daten über Anleger zu er-

heben, zu verwahren, speichern und zu melden. Mit Zeichnung der von der 

Verwaltungsgsellschaft ausgegebenen Fondsanteilen erklären sich die Anle-

ger mit der vorstehend beschriebenen Verarbeitung ihrer personenbezoge-

nen Daten sowie der Bereitstellung von Pflichtangaben gemäß CRS einver-

standen. Anleger bestätigen und akzeptieren, dass die 

Verwaltungsgsellschaft, die Berechnungs- und Verwaltungsstelle oder deren 

Vertretern oder Beauftragten alle relevanten Informationen in Bezug auf CRS 

- relevante Informationen an die Luxemburger Steuerbehörden melden 

zwecks automatischen Informationsaustausch den zuständigen Behörden. 

Informationsaustausch Entsprechend dem CRS Gesetz kann der Fonds un-

ter anderem dazu verpflichtet sein, den Namen, die Anschrift, Ansässigkeits-

mitgliedstaat(en), Steueridentifikationsnummer sowie Geburtsdatum und – 

ort jeder Meldepflichtigen Person, die Inhaber des Kontos ist, sowie bei pas-

siven NFE, jeder Beherrschenden Person, die eine Meldepflichtige Person 

ist, der luxemburgischen Steuerbehörde zu melden. Die luxemburgische 

Steuerbehörde wird diese Informationen automatisch an den entsprechenden 

Ansässigkeitsmitgliedstaat / Teilnehmerstaat weiterleiten. 

 

Die Fähigkeit des Fonds, ihre Verpflichtungen unter dem CRS Gesetz zu er-

füllen, ist abhängig von der Mitwirkung der Investoren, die dem Fonds jegliche 

Informationen, insbesondere betreffend direkte oder indirekte Anteilseigner 

der Investoren, die nach Auffassung des Fonds für die Erfüllung ihrer Ver-

pflichtungen erforderlich sind, zur Verfügung stellen müssen. Jeder Investor 

erklärt sich dazu bereit, diese Informationen auf Anfrage zur Verfügung zu 

stellen. Ein Investor, der einer Anfrage auf entsprechende Dokumentation 

nicht nachkommt, wird mit jeglichen Steuern oder Strafen belastet, die dem 

Fonds aufgrund dessen unter dem CRS Gesetz auferlegt werden. Des Wei-

teren kann der Fonds in einem solchen Fall die Anteile des Investors nach 

eigenem Ermessen zurückkaufen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass andere Anteilsinhaber, die ihren Informationspflichten nachgekommen 

sind, ebenfalls mit der Steuer oder Strafe zu Lasten des nicht ordnungsge-

mäß mitwirkenden Anteilsinhabers belegt werden, auch wenn der Fonds jede 

angemessene Maßnahme ergreifen wird, um die Informationen und Belege 
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von Anteilsinhabern zu erlangen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen 

und Kosten oder Gebühren zu vermeiden.  

Jedem Investor wird empfohlen, sich von seinen eigenen Steuerberatern im 

Hinblick auf mögliche Auswirkungen des CRS Gesetz bzw. der Konsequen-

zen seines Investments in den Fonds beraten zu lassen. 

 

ATAD 1 und ATAD 2 

Im Rahmen ihres Pakets zur Bekämpfung der Steuervermeidung hat die EU-

Kommission zwei Richtlinien zur Bekämpfung der Steuervermeidung erlas-

sen, die Richtlinien des Rates EU 2016/1164 und EU 2017/952 (ATAD1 bzw. 

ATAD 2). Luxemburg hat beide Richtlinien in sein nationales Recht umge-

setzt. ATAD 1 wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2019 umgesetzt. Sie umfasst 

Vorschriften zur Begrenzung des Steuerabzugs bei Zinszahlungen sowie an-

dere Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuervermeidung, wie z.B. EU-in-

terne Anti- Hybrid-Vorschriften. ATAD 2 wurde größtenteils mit Wirkung zum 

1. Januar 2020 umgesetzt und erweitert die Anti-Hybrid-Regeln auf hybride 

Gestaltungen, an denen Nicht-EU-Länder beteiligt sind. Darüber hinaus ent-

hält die ATAD 2 spezifische Bestimmungen, die negative steuerliche Auswir-

kungen auf "umgekehrte hybride Unternehmen" haben könnten und am 1. 

Januar 2022 in Kraft getreten sind. Eine umgekehrte hybride Einheitist eine 

Einheit, die in ihrem Gründungsland als steuerlich transparent behandelt 

wird, aber in dem Land, in dem ihre Partner ansässig sind, als nicht transpa-

rent gilt. Es gibt jedoch verschiedene Ausnahmen, um bestimmte Arten von 

kollektiven Kapitalanlagen von der Definition einer umgekehrten hybriden 

Einheit auszunehmen. 

 

ATAD 1 und ATAD 2 wurden zwar in luxemburgisches Recht umgesetzt, aber 

die luxemburgischen Steuerbehörden warten noch auf Hinweise zu bestimm-

ten Aspekten des Gesetzes und seiner Auslegung. Das Ausmaß, in dem 

diese Vorschriften auf den Fonds oder ein Zwischenvehikel Anwendung fin-

den könnten, ist daher derzeit ungewiss und könnte die Renditen des Fonds 

für seine Anleger beeinflussen. 

 

Meldepflichten 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, jegliche Informatio-

nen, die Namen, Adressen und relevante Bankkontonummern von Anlegern 

aus dem Anteilinhaberregister an jede Steuerbehörde weiterzugeben, wo das 

Gesetz eine solche Offenlegung fordert oder wenn die Verwaltungsgesell-

schaft glaubt, mit der Offenlegung im besten Interesse des Fonds zu handeln. 

Anleger sollen dem Fonds alle notwendigen oder erforderlichen Informatio-

nen zur Verfügung stellen und über jegliche Änderung in Bezug auf ihre per-

sönlichen Daten informieren. 

 

Datenschutz  Jegliche personenbezogene Daten bezüglich natürlicher Personen werden in 

Übereinstimmung mit den im Großherzogtum Luxemburg anwendbaren ge-

setzlichen Datenschutzbestimmungen und sowie der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung, „DSGVO“) verarbeitet.   

 

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit einer Anlage in den 

Fonds bereitgestellt oder erhoben werden, können von der Verwaltungsge-

sellschaft/dem Fonds verarbeitet werden. In bestimmten Fällen können die 

Dienstleister der Verwaltungsgesellschaft und/oder des Fonds, d. h. die Re-

gister- und Transferstelle, die Verwahr- und Zahlstelle, die Vertriebsstelle und 

die von ihr beauftragten Untervertriebsstellen, ebenfalls personenbezogene 

Daten der betroffenen Personen verarbeiten, insbesondere zur Erfüllung ihrer 

rechtlichen Verpflichtungen gemäß den auf sie anwendbaren Gesetzen und 
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Vorschriften (z.B. Identifizierung zur Bekämpfung der Geldwäsche) und/oder 

auf Anordnung einer zuständigen Gerichtsbarkeit, eines Gerichts, einer Re-

gierungs-, Aufsichts- oder Regulierungsbehörde, einschließlich der Steuer-

behörden.    

 

Anleger können im Einklang mit anwendbarem Datenschutzrecht Zugang, 

Berichtigung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten beantragen. 

Solche Anträge sind schriftlich an die Verwaltungsgesellschaft zu richten.   

 

Weitere Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, den 

Zwecken der Datenverarbeitung,den Rechten der von der Datenverarbeitung 

betroffenen natürlichen Personen sowie die Sitzländer der Auftragsverarbei-

ter können den auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft 

www.1741group.com hinterlegten Datenschutzhinweisen entnommen wer-

den.   

 

Zwecks Durchführung ihrer Tätigkeiten werden die Dienstleister des Fonds 

Daten betreffend die Aktivitäten des Fonds und deren Anleger auf in Liech-

tenstein vom Zentralen Unterverwahrer betriebenen Systemen übermitteln, 

speichern und verarbeiten. Die Anleger des Fonds werden darauf hingewie-

sen, dass die Datenschutzbestimmungen in Liechtenstein von der EU, wie 

für alle EU-Mitgliedsstaaten, als adäquat angesehen werden. Die Anleger 

des Fonds ermächtigen die Dienstleister des Fonds, transaktions- sowie per-

sonenbezogene Daten nach Liechtenstein zu transferieren, dort zu speichern 

und zu verarbeiten.  

 

Bekämpfung von 

Geldwäsche und 

Terrorismus-

finanzierung 

 Die Verwaltungsgesellschaft wird jederzeit alle Maßnahmen treffen, um ihren 

Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung nachzukommen. Diese sind unter anderem durch das luxemburgische 

Gesetz vom 12. November 2004 bezüglich der Bekämpfung der Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung, durch die CSSF Verordnung 12-02 bezüglich 

der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie durch 

die anwendbaren CSSF Rundschreiben geregelt, in der jeweils geänderten 

und aktuellen Fassung. Die Verwaltungsgesellschaft wird von Anteilinhabern 

solche Identitätsnachweise verlangen, die sie für erforderlich hält, um die in 

Luxemburg geltenden Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terro-

rismusfinanzierung einzuhalten. Anteilinhaber werden von der Verwaltungs-

gesellschaft im Einklang mit ihrer Verpflichtung zur kontinuierlichen Überwa-

chung und Kontrolle ihrer Kunden regelmäßig aufgefordert, zusätzliche oder 

aktualisierte Dokumente und Informationen zur Verifizierung ihrer Identität 

vorzulegen. Sollten diese Dokumente verspätet, nicht oder nicht vollständig 

vorgelegt werden, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt und verpflichtet, 

Zeichnungsanträge abzulehnen, die Auszahlung eines Rücknahmepreises 

auszusetzen oder andere Maßnahmen zu ergreifen, bis der Anteilinhaber sei-

ner Verpflichtung zur Verifizierung seiner Identität nachgekommen ist. 

 

Das luxemburgische Gesetz vom 13. Januar 2019 über die Einrichtung eines 

Registers der wirtschaftlichen Eigentümer (das "Gesetz von 2019") ist am 1. 

März 2019 in Kraft getreten und verpflichtet alle im Luxemburger Handels- 

und Gesellschaftsregister eingetragenen Unternehmen bestimmte Informati-

onen über ihre wirtschaftlichen Eigentümer zu sammeln und zu speichern. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist insoweit verpflichtet, Informationen über die 

wirtschaftlichen Eigentümer zu sammeln und diese Informationen an das 

hierzu eingerichtete Register der wirtschaftlichen Eigentümer zu melden, das 

von den Luxemburger Business Registers unter der Aufsicht des Luxembur-

ger Justizministeriums verwaltet wird. 

 

Risikohinweise  Die folgenden Ausführungen sollen den Anleger über die Risiken in Verbin-

dung mit einer Anlage in Investmentanteilen informieren. 
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Die Fondsanteile sind Anteilscheine, deren Preise durch die Kursschwankun-

gen der in den Teilfonds befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden. 

Deshalb kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die 

Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. 

 

Wertpapieranlagen besitzen nicht nur die Möglichkeit zur Wertsteigerung des 

eingesetzten Kapitals, sondern sind auch vielfach mit erheblichen Risiken be-

haftet. 

Bei den nachfolgend genannten Risiken handelt es sich um die allgemeinen 

Risiken einer Anlage in Investmentfonds. Je nach Schwerpunkt der Anlagen 

innerhalb der einzelnen Teilfonds können die jeweiligen Risiken stärker oder 

schwächer vorhanden sein. Die Risiken der Fondsanteile, die von einem An-

leger erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken 

der in dem Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesem 

verfolgten Anlagestrategie. 

 

Durch die Konzentration auf bestimmte Branchen kann die Anlage eines Teil-

fondsvermögens in Abhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Fakto-

ren eines Landes sowie von der weltökonomischen Situation bzw. Nachfrage 

an Ressourcen stärkeren Kursschwankungen unterliegen als die Wertent-

wicklung allgemeiner Börsentrends, welches zu einem erhöhten Investment-

risiko führen kann. 

 

Im Anschluss an die allgemeingültigen Risiken werden diejenigen Risiken be-

schrieben, welche nach Einschätzung des Verwaltungsrats der Verwaltungs-

gesellschaft erhebliche Auswirkungen auf das Gesamtrisiko des jeweiligen 

Teilfonds haben können. 

 

Aufgeführt wurden nur solche Risiken, die der Verwaltungsrat der Verwal-

tungsgesellschaft als wesentlich einschätzt und die ihm zum aktuellen Zeit-

punkt bekannt sind. 

 

Potentielle Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein, die eine Anlage in 

einen Investmentfonds mit sich bringen kann und sich von ihrem persönlichen 

Anlageberater beraten lassen. Es wird den Anlegern empfohlen, sich regel-

mäßig bei ihren Anlageberatern über die Entwicklung des Fonds und seiner 

Teilfonds zu informieren. 

 

Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele 

der Anlagepolitik erreicht werden. Jeder potentielle Anleger sollte daher 

für sich überprüfen, ob seine persönlichen Verhältnisse den Erwerb von 

Anteilen erlauben. 

 

Allgemeine Risiken   

Risiken von Zielfonds und 

Investmentfondsanteilen 

 Die Risiken der Zielfondsanteile, die für das Fondsvermögen erworben wer-

den, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Ziel-

fonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten 

Anlagestrategien. Die genannten Risiken können jedoch durch die Streuung 

der Vermögensanlagen innerhalb der Sondervermögen, deren Anteile erwor-

ben werden, und durch die Streuung innerhalb dieses Fondsvermögens re-

duziert werden.  

 

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, 

kann es aber auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche, oder einan-

der entgegen gesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können beste-

hende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinan-

der aufheben. 

 



 
 

30 
 

 

Es ist der Verwaltungsgesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Manage-

ment der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageentscheidungen müssen 

nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft über-

einstimmen. 

 

Der Verwaltungsgesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Ziel-

fonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung 

nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie ggf. erst deutlich ver-

zögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

 

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten 

zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Verwal-

tungsgesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräu-

ßern, indem sie diese gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Ver-

waltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt.  

 

Weiterhin kann es generell bei dem Erwerb von Zielfonds zur Erhebung von 

Gebühren auf Ebene des Zielfonds kommen. Dadurch besteht bei der Anlage 

in Zielfonds eine doppelte Gebührenbelastung. 

 

Allgemeines Marktrisiko  Soweit der Fonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermö-

genswerte investiert, ist er den auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale 

Faktoren zurückgehenden generellen Trends und Tendenzen an den Märk-

ten, insbesondere an den Wertpapiermärkten ausgesetzt.  

 

Diese können zu einem ggf. auch erheblichen und länger andauernden, den 

gesamten Markt betreffenden Kursrückgang führen. Dem allgemeinen Markt-

risiko sind Wertpapiere von erstklassigen Ausstellern grundsätzlich in glei-

cher Weise ausgesetzt wie andere Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente. 

 

Risiken bei Aktien und 

Wertpapieren mit 

aktienähnlichem Charakter 

 Das Risikoprofil von Aktien und Wertpapieren mit aktienähnlichem Charakter 

als Anlageform ist, dass ihre Preisbildung in starkem Maße auch von Ein-

flussfaktoren abhängt, die sich einer rationalen Kalkulation entziehen. Neben 

dem unternehmerischen Risiko und dem Kursänderungsrisiko spielt die „Psy-

chologie der Marktteilnehmer“ eine bedeutende Rolle. 

 

  Unternehmerisches Risiko 

 

Das unternehmerische Risiko enthält für den Fonds bzw. den Anleger die 

Gefahr, dass sich das Investment anders entwickelt als ursprünglich erwartet. 

Auch kann der Anleger nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass er das 

eingesetzte Kapital zurückerhält. Im Extremfall, d.h. bei Insolvenz des Unter-

nehmens, kann ein Aktien- bzw. ein aktienähnliches Investment einen voll-

ständigen Verlust des Anlagebetrags bedeuten. 

 

  Kursänderungsrisiko 

 

Aktienkurse und Kurse aktienähnlicher Wertpapiere weisen unvorhersehbare 

Schwankungen auf. Kurz-, mittel- und langfristige Aufwärtsbewegungen und 

Abwärtsbewegungen können einander ablösen, ohne dass ein fester Zusam-

menhang für die Dauer der einzelnen Phasen herleitbar ist. 

 

Langfristig sind die Kursbewegungen durch die Ertragslage der Unternehmen 

bestimmt, die ihrerseits durch die Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der 

politischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden können. Mittelfristig 

überlagern sich Einflüsse aus dem Bereich der Wirtschafts-, Währungs- und 

Geldpolitik. Kurzfristig können aktuelle, zeitlich begrenzte Ereignisse wie 

bspw. Auseinandersetzungen zwischen den Tarifparteien oder auch interna-

tionale Krisen Einfluss auf die Stimmung an den Märkten und damit auf die 
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Kursentwicklung der Aktien nehmen. 

  Psychologie der Marktteilnehmer 

 

Steigende oder fallende Kurse am Aktienmarkt bzw. einer einzelnen Aktie 

sind von der Einschätzung der Marktteilnehmer und damit von deren Anlage-

verhalten abhängig. Neben objektiven Faktoren und rationalen Überlegungen 

wird die Entscheidung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auch durch 

irrationale Meinungen und massenpsychologisches Verhalten beeinflusst. So 

reflektiert der Aktienkurs auch Hoffnungen und Befürchtungen, Vermutungen 

und Stimmungen von Käufern und Verkäufern. Die Börse ist insofern ein 

Markt von Erwartungen, auf dem die Grenze zwischen einer sachlich begrün-

deten und einer eher emotionalen Verhaltensweise nicht eindeutig zu ziehen 

ist. 

 

Risikohinweis zu 

besonderen 

Unternehmenssituationen 

 Während der Besitzdauer von Aktien im Portfolio eines Teilfonds kann es zu 

besonderen Unternehmenssituationen kommen, die Auswirkungen auf das 

jeweilige Teilfondsvermögen haben können. Beispiele hierfür sind Unterneh-

men, die Fusionsverhandlungen führen, für die Übernahmeangebote abge-

geben wurden und infolgedessen Minderheitsaktionäre abgefunden werden. 

Bei einzelnen dieser Fälle kann es zunächst zu Andienungsverlusten kom-

men. Zu einem späteren Zeitpunkt können z.B. durch Gerichtsurteile (sog. 

Spruchstellenverfahren) oder freiwillige Vergleiche für solche Aktien Nach-

besserungszahlungen erfolgen, die dann zu einem Anstieg des Anteilpreises 

führen können; eine vorherige Bewertung dieser etwaigen Ansprüche erfolgt 

nicht. Anteilinhaber, die ihre Anteile vor dieser Zahlung zurückgegeben ha-

ben, profitieren folglich nicht mehr von deren eventuell positiven Effekt. 

 

Zinsänderungsrisiko  Unter dem Zinsänderungsrisiko versteht man die Möglichkeit, dass sich das 

Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines verzinslichen Finan-

zinstruments besteht, ändern kann. Änderungen des Marktzinsniveaus kön-

nen sich unter anderem aus der Änderung der wirtschaftlichen Lage und der 

darauf reagierenden Politik der jeweiligen Notenbank ergeben. Steigen die 

Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen c.p 

(unter sonst gleichen Bedingungen). i.d.R. die Kurse der verzinslichen Wert-

papiere. Fällt dagegen das Marktzinsniveau, so tritt bei verzinslichen Wertpa-

pieren eine gegenläufige Kursentwicklung ein. In beiden Fällen führt die Kurs-

entwicklung dazu, dass die Rendite des verzinslichen Finanzinstruments in 

etwa dem Marktzins entspricht.  

 

Die Kursschwankungen fallen jedoch je nach den Laufzeiten (bzw. der Peri-

ode bis zum nächsten Zinsanpassungstermin) der verzinslichen Finanzinstru-

mente unterschiedlich aus. So haben verzinsliche Finanzinstrumente mit kür-

zeren Laufzeiten (bzw. kürzen Zinsanpassungsperioden) geringere 

Zinsänderungsrisiken als verzinsliche Finanzinstrumente mit längeren Lauf-

zeiten (bzw. längeren Zinsanpassungsperioden). 

 

Währungs- und 

Transferrisiko 

 Legt der Teilfonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Teilfonds-

währung an, so erhält er die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen 

Anlagen in den Währungen, in denen er investiert ist. Der Wert dieser Wäh-

rungen kann gegenüber der Teilfondswährung fallen. Es besteht daher ein 

Währungskursrisiko, das den Wert der Anteile insoweit beeinträchtigen kann, 

als der Teilfonds in andere Währungen als der Teilfondswährung investiert. 

 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Anlagen in Fremdwährung einem sog. 

Länder- oder Transferrisiko unterliegen. Hiervon spricht man, wenn ein aus-

ländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfä-

higkeit oder –bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht, 

oder überhaupt nicht erbringen kann. So können z.B. Zahlungen, auf die der 

Fonds ggf. Anspruch hat, ausbleiben, oder in einer Währung erfolgen, die 
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aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist. Dies gilt 

in besonderem Maße bei Fremdwährungsanlagen in Märkten oder in Vermö-

gensgegenständen von Ausstellern mit Sitz in Ländern, die noch nicht inter-

nationalen Standards entsprechen. 

 

Währungskurssicherungsgeschäfte, die i.d.R. nur Teile des Teilfonds absi-

chern und über kürzere Zeiträume erfolgen, dienen zwar dazu, Währungs-

kursrisiken zu vermindern. Sie können aber nicht ausschließen, dass Wäh-

rungskursänderungen trotz möglicher Kurssicherungsgeschäfte die 

Entwicklung des Teilfonds negativ beeinflussen.  

 

Die bei Währungskurssicherungsgeschäften entstehenden Kosten und evtl. 

Verluste vermindern das Ergebnis des Teilfonds. Bei Fremdwährungsanla-

gen in Märkten oder in Vermögensgegenständen von Ausstellern mit Sitz in 

Ländern, die noch nicht internationalen Standards entsprechen, besteht zu-

dem die Gefahr, dass Währungskurssicherungsgeschäfte nicht möglich oder 

undurchführbar sind. 

 

Adressenausfall- / 

Emittentenrisiko 

 Das Adressenausfallrisiko (oder Kontrahenten-/Ausstellerrisiko) beinhaltet 

allgemein das Risiko, dass die eigene Forderung ganz oder teilweise ausfällt. 

Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung des Teilfonds mit anderen Ver-

tragspartnern geschlossen werden. Insbesondere gilt dies auch für die Aus-

steller (Emittenten) der im Teilfonds enthaltenen Vermögensgegenstände. 

Neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte wirken sich auch die 

besonderen Entwicklungen der jeweiligen Aussteller auf den Kurs eines Ver-

mögensgegenstandes aus. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Vermögensge-

genstände kann bspw. nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch 

Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. 

 

Daneben besteht auch die Möglichkeit, dass ein Emittent nicht vollständig, 

sondern teilweise mit seinen Verpflichtungen ausfällt. Es kann daher auch bei 

sorgfältigster Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen 

werden, dass bspw. der Emittent eines verzinslichen Finanzinstruments die 

fälligen Zinsen nicht bezahlt oder seiner Rückzahlungsverpflichtung bei End-

fälligkeit des verzinslichen Finanzinstruments nur teilweise nachkommt.  

 

Bei Aktien und aktienähnlichen Finanzinstrumenten kann sich die besondere 

Entwicklung des jeweiligen Ausstellers bspw. dahingehend auswirken, dass 

dieser keine Dividenden ausschüttet und/oder die Kursentwicklung negativ 

beeinflusst wird bis hin zum Totalverlust. 

 

Bei ausländischen Emittenten besteht darüber hinaus die Möglichkeit, dass 

der Staat, in dem der Emittent seinen Sitz hat, durch politische Entscheidun-

gen die Zins- bzw. Dividendenzahlungen oder die Rückzahlung verzinslicher 

Finanzinstrumente ganz oder teilweise unmöglich macht (siehe auch Wäh-

rungsrisiko). 

 

Das Adressenausfall-/Emittentenrisiko besteht ferner bei Geschäften, die 

Techniken und Instrumente zum Gegenstand haben. Um das Kontrahen-ten-

risiko bei OTC-Derivaten und Wertpapierleihgeschäften zu reduzieren kann 

die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten in Übereinstimmung und unter Ein-

haltung der Anforderungen der ESMA Guideline 2014/937 akzeptieren. Die 

Sicherheiten können in Form von Wertpapieren, Cash oder als europäische 

Staatsanleihen erstklassiger Emittenten angenommen werden. Die erhalte-

nen Cash-Sicherheiten werden nicht erneut angelegt. Die erhaltenen sonsti-

gen Sicherheiten werden nicht veräußert, neu angelegt oder verpfändet. Für 

die erhaltenen Sicherheiten wendet die Verwaltungsgesellschaft unter Be-

rücksichtigung der spezifischen Eigenschaften der Sicherheiten sowie des 

Emittenten stufenweise Bewertungsabschläge (sog. Haircut-Strategie) an. 
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Inflationsrisiko  Das Inflationsrisiko beschreibt die Gefahr, dass der Anleger infolge einer 

Geldentwertung einen Vermögensschaden erleidet. Im Extremfall liegt die In-

flationsrate über dem Wertzuwachs eines Investmentfonds. Dann schrumpft 

die Kaufkraft des eingesetzten Kapitals und der Anleger muss Werteinbußen 

hinnehmen. Hier unterscheiden sich Investmentfonds nicht von anderen An-

lageformen. 

 

Liquiditätsrisiko 

 

 Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die 

nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten 

Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit 

der Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiter-

veräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann. 

 

Bei Finanzinstrumenten, die im Zuge einer Neuemission begeben werden 

und noch nicht an einer Börse notiert sind sowie bei Wertpapieren, die grund-

sätzlich nicht an Börsen notiert sind, besteht ein hohes Liquiditätsrisiko, da 

das in diesen Anlagen gebundene Anlagevermögen nicht bzw. stark einge-

schränkt fungibel ist und nur schwer und zu einem nicht vorhersehbaren Preis 

und Zeitpunkt veräußert werden kann. Die Investitionsgrenze für grundsätz-

lich nicht notierte Wertpapiere unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen, die 

im aktuellen Verwaltungsreglement in Artikel 4 Nr. 3 aufgeführt sind (max. 

10% des Netto-Teilfondsvermögens). Die Anleger können grundsätzlich von 

der Verwaltungsgesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer An-

teile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der An-

teile jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen 

und die Anteile erst später zu dem dann gültigen Preis zurücknehmen. Dieser 

Preis kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 

 

Zu einer Rücknahmeaussetzung kann die Gesellschaft insbesondere auch 

dann gezwungen sein, wenn ein oder mehrere Zielfonds, deren Anteile für 

den Fonds erworben wurden, ihrerseits die Anteilrücknahme aussetzen. 

Verwahrrisiko  Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen des Fonds, insbesondere 

im Ausland und in aufstrebenden Märkten, kann ein Verlustrisiko verbunden 

sein. Es besteht die grundsätzliche Möglichkeit, dass die in Verwahrung be-

findlichen Anlagen im Falle von Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder 

missbräuchlichem Verhalten der Verwahrerstelle oder einer Unterverwahrer-

stelle teilweise oder vollständig dem Zugriff des Fonds zu dessen Schaden 

entzogen werden könnten. 

 

Eine Übersicht der Unterverwahrerstellen, welche die Verwahrstelle grund-

sätzlich mit der Verwahrung der Vermögensgegenstände beauftragen kann 

ist auf der Internetseite der Verwahrstelle www.vpbank.com/ssi_sub-cus-

tody_network_en abrufbar. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur 

Verfügung gestellt. Diese Übersicht hat die Verwaltungsgesellschaft von der 

Verwahrstelle erhalten und auf Plausibilität überprüft. Die Verwaltungsgesell-

schaft ist jedoch auf Zulieferung der Information durch die Verwahrstelle an-

gewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht 

überprüfen. 

 

Risiken im Zusammenhang 

mit dem Erhalt von 

Sicherheiten 

 Sofern der Teilfonds Derivatgeschäfte, Wertpapierdarlehens- und Pensions-

geschäfte tätigt, erhält die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten. Derivate, 

verliehene Wertpapiere oder in Pension gegebene Wertpapiere können im 

Wert steigen. Die erhaltenen Sicherheiten könnten dann nicht mehr ausrei-

chen, um den Lieferungs- bzw. Rückübertragungsanspruch der Ver-wal-

tungsgesellschaft gegenüber der Gegenpartei in voller Höhe abzudecken. 

 

Das Kreditinstitut, bei dem die Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch 

ausfallen. Staatsanleihen und Geldmarktfonds können sich negativ entwi-

ckeln.  

http://www.vpbank.com/ssi_sub-custody_network_en
http://www.vpbank.com/ssi_sub-custody_network_en
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Bei Beendigung des Geschäfts könnten die angelegten Sicherheiten nicht 

mehr in voller Höhe verfügbar sein, obwohl sie von der Verwaltungsgesell-

schaft für den Fonds in der ursprünglich gewährten Höhe wie-der zurück ge-

währt werden müssen. In diesem Fall müsste der Fonds die bei den Sicher-

heiten erlittenen Verluste tragen. 

 

Rechtliche, politische und 

steuerliche Risiken 

 Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getätigt werden, in de-

nen Luxemburger Recht keine Anwendung findet bzw. im Fall von Rechtsstrei-

tigkeiten der Gerichtsstand außerhalb Luxemburg ist. Hieraus resultierende 

Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft für Rechnung des Fonds 

können von denen in Luxemburg zum Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers 

abweichen.  

 

Politische oder rechtliche Entwicklungen einschließlich der Änderungen von 

rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen Rechtsordnungen können von der 

Verwaltungsgesellschaft nicht oder zu spät erkannt werden oder zu Beschrän-

kungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener Vermögensgegen-

stände führen. Diese Folgen können auch entstehen, wenn sich die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltung 

des Fonds in Luxemburg ändern. 

 

Ferner kann es z.B. zu Änderungen in den Steuergesetzen und -vorschriften 

der verschiedenen Länder kommen. Diese können rückwirkend geändert wer-

den. Zusätzlich kann sich die Auslegung und Anwend-barkeit der Steuerge-

setze und -vorschriften durch die Steuerbehörden ändern. 

 

Risiken durch kriminelle 

Handlungen, Missstände 

oder Naturkatastrophen 

 Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen wer-

den. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern 

der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere 

Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. 

 

Abwicklungsrisiko  Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, dass eine 

der Vertragsparteien verzögert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder die 

Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. Dieses Abwicklungsrisiko besteht entspre-

chend auch beim Handel mit anderen Vermögensgegenständen für den Fonds. 

 

Schlüsselpersonenrisiko  Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv 

aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der handelnden 

Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements ab. Die 

personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch ver-

ändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger er-

folgreich agieren. 

 

Risiken in Verbindung mit 

Derivaten und sonstigen 

Techniken und 

Instrumenten 

 Die Verwendung von sonstigen Techniken und Instrumenten sind mit bestimm-

ten Anlagerisiken verbunden.  

 

Der Einsatz solcher Techniken und Instrumente kann jedoch einen erheblichen 

Einfluss auf den Nettoinventarwert eines Teilfonds haben. Dieser Einfluss kann 

sowohl positiver als auch negativer Natur sein. 

 

Besondere Risiken beim 

Kauf und Verkauf von 

Optionen 

 Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Basiswert während eines be-

stimmten Zeitraums bzw. zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem im Voraus 

bestimmten Preis („Ausübungspreis") zu kaufen (Kauf- oder „Call"-Option) 

oder zu verkaufen (Verkaufs- oder „Put"-Option). Der Preis einer Call- oder 

Put-Option ist die Options-„Prämie". 

Kauf und Verkauf von Optionen sind mit besonderen Risiken verbunden. 

Die entrichtete Prämie einer erworbenen Call- oder Put-Option kann 
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vollständig verlorengehen, sofern der Kurs des der Option zugrundeliegen-

den Basiswertes sich nicht erwartungsgemäß entwickelt und es deshalb nicht 

im Interesse des Teilfonds liegt, die Option auszuüben. 

 

Wenn eine Call-Option verkauft wird, besteht das Risiko, dass der Teilfonds 

nicht mehr an einer möglicherweise erheblichen Wertsteigerung des Basis-

wertes teilnimmt beziehungsweise sich bei Ausübung der Option durch den 

Vertragspartner zu ungünstigen Marktpreisen eindecken muss. Beim Verkauf 

von Call-Optionen ist der theoretische Verlust unbegrenzt. 

 

Beim Verkauf von Put-Optionen besteht das Risiko, dass der Teilfonds zur 

Abnahme des Basiswertes zum Ausübungspreis verpflichtet ist, obwohl der 

Marktwert dieser Wertpapiere bei Ausübung der Option deutlich niedriger ist. 

 

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Teilfondsvermö-

gens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb des Ba-

siswertes der Fall ist. 

 

Besondere Risiken beim 

Kauf und Verkauf von 

Terminkontrakten 

 Terminkontrakte sind gegenseitige Verträge, welche die Vertragsparteien 

verpflichten, einen bestimmten Basiswert an einem im Voraus bestimmten 

Zeitpunkt zu einem im Voraus bestimmten Preis abzunehmen beziehungs-

weise zu liefern. Dies ist mit erheblichen Chancen, aber auch erheblichen 

Risiken verbunden, weil jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße 

(„Einschuss") sofort geleistet werden muss. Kursausschläge in die eine oder 

andere Richtung können, bezogen auf den Einschuss, zu erheblichen Gewin-

nen oder Verlusten führen (Hebelwirkung). 

 

Beim Verkauf von Terminkontrakten ist der theoretische Verlust unbegrenzt. 

 

Besondere Risiken beim 

Abschluss von 

Tauschgeschäften (Swaps) 

 Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des jeweiligen Fonds im Rah-

men der Anlagegrundsätze Swapgeschäfte abschließen. 

Ein Swap ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der den Austausch von Zah-

lungsströmen, Vermögensgegenständen, Erträgen oder Risiken zum Gegen-

stand hat. Bei den Swapgeschäften kann es sich bspw, - aber nicht aus-

schließlich -, um Zins-, Währungs- und Asset-Swaps handeln. 

 

Neben den Risiken aus dem Grundgeschäft wie z.B. Zinsänderungsrisiken, 

Aktienkursrisiken, Währungsrisiken, Adressenausfallrisiken ist bei Swaps ins-

besondere das Kontrahentenausfallrisiko von Bedeutung. Insofern dürfen 

Swaps nur mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierten Kredit- 

oder Finanzinstituten abgeschlossen werden.  

 

Besondere Risiken beim 

Einsatz von Techniken zur 

effizienten 

Portfolioverwaltung 

 Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen und der aktuell gültigen Gesetze 

sowie Rundschreiben kann ein Teilfonds Techniken und Instrumente für Zwe-

cke des effizienten Portfoliomanagements, einschließlich zu Absicherungs- 

und Spekulationszwecken einsetzen. Diese Geschäfte sind jedoch mit be-

stimmten Risiken verbunden; hierzu zählen neben den oben erwähnten Risi-

ken u. a. Bewertungs- und operative Risiken sowie Markt- und Kontrahenten-

risiken. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beispielsweise im Rahmen einer 

Wertpapierleihe verliehene Wertpapiere nicht bzw. nicht fristgerecht zurück-

übertragen werden. Gleichzeitig kann sich die Werthaltigkeit der hinterlegten 

Sicherheiten vermindern bzw. die hinterlegten Sicherheiten können bei einem 

Ausfall des entsprechenden Emittenten wertlos werden. Ein Wertverfall der 

hinterlegten Sicherheiten kann auf verschiedenen Faktoren beruhen. Zu nen-

nen sind insbesondere bspw. ungenaue Bepreisungsmodelle für die Sicher-

heiten, unerwartete Marktbewegungen im zu Grunde liegenden Markt, illi-

quide Märkte oder auch eine Verschlechterung des Emittentenratings der 

hinterlegten Sicherheiten. 
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Recht auf 

Entschädigungszahlungen 

im Falle von Fehlern bei der 

Berechnung des 

Nettoinventarwerts, 

Verstößen gegen 

Anlagevorschriften oder 

sonstigen Fehlern auf der 

Ebene des Fonds, bei 

Anlegern, die über 

Finanzintermediäre 

zeichnen. 

 Anleger müssen bei Zeichnungen über einen Finanzintermediär, d.h. wenn 

die Anleger nicht selbst und in ihrem eigenen Namen im Anlegerverzeichnis 

des Fonds eingetragen sind, beachten, dass ihre Rechte in Bezug auf Ent-

schädigungszahlungen für Fehler bei der Berechnung des Nettoinventar-

werts, Verstöße gegen Anlagevorschriften oder sonstige Fehler auf der 

Ebene des Fonds, beeinträchtigt werden können. Tritt ein Fehler bei der Be-

rechnung des Nettoinventarwerts, ein Verstoß gegen Anlagevorschriften oder 

ein sonstiger Fehler auf der Ebene des Fonds auf, müssen die Verwaltungs-

gesellschaft und die Zentralverwaltungsstelle erforderlichenfalls Korrektur-

maßnahmen in Übereinstimmung mit dem Rundschreiben CSSF 24/856 und 

ihren internen Richtlinien und Verfahren durchführen. Wenn die Verwaltungs-

gesellschaft und ihre Beauftragten die Entschädigungszahlungen direkt an 

die Anleger nicht sicherzustellen können, werden sie den Finanzintermediä-

ren der Anleger alle notwendigen Informationen über die Fehler/Verstöße zur 

Verfügung stellen. Diese Informationen umfassen Einzelheiten wie die Dauer 

der Fehlerperiode mit Anfangs- und Enddatum, den fehlerhaften und den kor-

rigierten Nettoinventarwert für jeden Tag der Fehlerperiode sowie eine Auf-

stellung der Zeichnungen und Rücknahmen. Die Finanzintermediäre können 

dann anhand der aufgeführten Informationen die Anleger, für die sie tätig 

sind, entsprechend entschädigen. 

 

Potenzielle 

Interessenkonflikte 

 Interessenkonflikte zwischen den beteiligten Parteien können nicht abschlie-

ßend ausgeschlossen werden. Die Interessen des Fonds können mit den In-

teressen der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsratsmitglieder der 

Verwaltungsgesellschaft, des Portfolioverwalters oder Anlageberaters, der 

mandatierten Vertriebsstellen und den mit der Durchführung des Vertriebs 

beauftragten Personen, der Zahl- und Informationsstellen, sowie sämtlicher 

Tochtergesellschaften, verbundener Unternehmen, Vertreter oder Beauftrag-

ten der zuvor genannten Stellen oder Personen („verbundene Unterneh-

men“) kollidieren. 

 

Der Fonds hat angemessene Maßnahmen getroffen, um solche Interessen-

konflikte zu vermeiden. Bei unvermeidbaren Interessenkonflikten wird der 

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sich darum bemühen, diese zu 

Gunsten des Fonds zu lösen. 

 

Insbesondere ist sichergestellt, dass Investitionen des Fonds bzw. seiner 

Teilfonds in durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfoliomanager bzw. 

Anlageberater sowie durch deren verbundene Unternehmen initiierten, ver-

walteten, emittierten oder beratenen Produkte zu marktüblichen Konditionen 

erfolgt. 

 

Grundsätzliches Verfahren bei Interessenkonflikten 

 

Die Verwaltungsgesellschaft prüft grundsätzlich das Vorliegen von potentiel-

len Interessenkonflikten bevor sie eine neue Tätigkeit für einen Fonds auf-

nimmt oder eine Tätigkeit an einen Dienstleister vergibt. Auch Änderungen 

von Tätigkeitsfeldern oder der Vergütung für Tätigkeiten, können Interessen-

konflikte entstehen lassen und werden entsprechend geprüft. 

 

Wenn potentielle Interessenkonflikte festgestellt werden, müssen diese der 

Compliance-Abteilung der Verwaltungsgesellschaft zur Kenntnis gebracht 

werden. Die Compliance-Abteilung wird die weitere Behandlung des Interes-

senkonflikts im Interesse der Anleger vornehmen. Hierzu ist die Compliance-

Abteilung mit hierarchischer Unabhängigkeit ausgestattet und darf gemäß 

der Compliance Charta und der Compliance-Politik der Gesellschaften nicht 

für das Tagesgeschäft der Gesellschaft verantwortlich tätig sein. Die Compli-

ance-Abteilung kann sich mit ihren Feststellungen zu Interessenkonflikten 

und anderen für die Anleger, den Fonds oder die jeweilige Gesellschaft 
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relevanten Themen direkt an die Geschäftsleitung und/oder an den Verwal-

tungsrat wenden. Auch Mitarbeitern aus anderen Abteilungen steht diese 

Möglichkeit bei Interessenkonflikten zusätzlich zur Pflichtmeldung an die 

Compliance-Abteilung grundsätzlich zur Verfügung. 

 

Soweit die Compliance-Abteilung oder die Geschäftsleitung oder der Verwal-

tungsrat der Verwaltungsgesellschaft zum Ergebnis kommen, dass ein Inte-

ressenkonflikt besteht, der nicht durch vertragliche oder organisatorische 

Maßnahmen vermieden werden kann, wird dieser den betroffenen Anlegern 

offengelegt. Die Offenlegung erfolgt durch die Verwaltungsesellschaft unauf-

gefordert und unverzüglich entweder in schriftlicher Form oder durch Veröf-

fentlichung auf dem Internetauftritt der Verwaltungsgesellschaft unter 

www.1741group.com. Die entsprechende Mitteilung oder Veröffentlichung 

wird hinreichend detailliert gefasst, um dem Anleger ein klares Bild des Kon-

flikts zu vermitteln. Alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufsprospekts 

bekannten Interessenkonflikte werden in der jeweils aktuellen Version des 

Verkaufsprospekts aufgeführt, neue Interessenkonflikte werden jeweils bei 

der nächsten Aktualisierung eingepflegt. 

 

Auszüge der Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten finden sich auf 

dem Internetauftritt der Verwaltungsgesellschaft unter www.1741group.com. 

Die ausführliche Richtlinie kann zudem bei der Verwaltungsgesellschaft an-

gefragt werden und wird kostenlos elektronisch oder in Papierform zur Verfü-

gung gestellt.  

 

Risikomanagement 

 

 Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an das 

Risikomanagement der jeweiligen Teilfonds durch Anwendung der in den An-

hängen der jeweiligen Teilfonds aufgeführten Methode. 

 

Sicherheitenverwaltung für Geschäfte mit OTC-Derivaten und Techniken für 

eine effiziente Portfolioverwaltung gemäß CSSF Rundschreiben 14/592. 

 

Zulässige Arten von Sicherheiten: 

Als Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und Techniken für 

eine effiziente Portfolioverwaltung akzeptiert die Verwaltungsgesellschaft 

derzeit folgende Sicherheiten:  

 

- Barmittel in US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken oder einer 

Referenzwährung eines Subfonds; 

 

- Staatsanleihen von OECD-Mitgliedstaaten, deren langfristige Boni-

tät mindestens mit A+/A1 eingestuft werden muss; 

 

- Anleihen, die durch Bundesländer, staatliche Einrichtungen, supra-

nationale Institutionen, staatliche Sonderbanken oder staatliche 

Export-Import-Banken, Kommunalbehörden oder Kantone von 

OECD-Mitgliedstaaten ausgegeben werden, deren langfristige Bo-

nität mindestens mit A+/A1 eingestuft werden muss. 

 

Umfang der Besicherung: 

 

Individuelle vertragliche Absprachen zwischen der Gegenpartei und der Ver-

waltungsgesellschaft bilden die Grundlage für die Besicherung.  

Inhaltlich regeln dieser Vereinbarungen unter anderem Art und Güte der Si-

cherheiten, Haircuts, Freibeträge und Mindesttransferbeträge. Auf täglicher 

Basis werden die Werte der OTC-Derivate und ggf. bereits gestellter Sicher-

heiten ermittelt. Tägliche Nachschüsse können genutzt werden. 

 

Sollte aufgrund der individuellen vertraglichen Bedingungen eine Erhöhung 
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oder Reduzierung der Sicherheiten erforderlich sein, so werden diese bei der 

Gegenpartei an- bzw. zurückgefordert. Im Zusammenhang mit der Risi-

kostreuung der erhaltenen Sicherheiten gilt, dass das maximale Exposure 

gegenüber einem bestimmten Emittenten 10% des jeweiligen Nettoteilfonds-

vermögens nicht übersteigen darf. In diesem Zusammenhang ist auf die ab-

weichende Regelung des Artikels 4 Nummer 16 f des Verwaltungsreglements 

hinsichtlich des Emittentenrisikos beim Erhalt von Sicherheiten bestimmter 

Emittenten hinzuweisen.  

 

Ferner stellt die Verwaltungsgesellschaft sicher, dass das Ausfallrisiko bei 

Geschäften mit OTC-Derivaten 10% des Netto-Teilfondsvermögens nicht 

überschreitet, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 4 

Nummer 5 des Verwaltungsreglements ist, oder höchstens 5% des Netto-

Teilfondsvermögens in allen übrigen Fällen. 

 

Haircut-Strategie (Bewertungsabschläge für Sicherheiten): 

 

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt zur Anwendung bestimmter Bewer-

tungsabschläge eine Haircut-Strategie auf die als Sicherheiten angenomme-

nen Vermögensgegenstände. Sie umfasst alle Vermögensgegenstände, die 

als Sicherheiten zulässig sind: 

 

Barsicherheiten (nur in Währungen der G10 Mitgliedsstaaten) einschließlich 

Bankzertifikate mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumente; 0% 

 

Staatsanleihen, die von einem OECD-Mitgliedsstaat dessen öffentlichen 

Gebietskörperschaften oder Institutionen mit supranationalem oder regiona-

lem Charakter ausgegeben oder garantiert werden: 2% 

 

Unternehmensanleihen, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben wer-

den, die eine angemessene Liquidität gewährleisten: 4% 

 

Wandelanleihen, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben werden, die 

eine angemessene Liquidität gewährleisten: 8% 

 

Aktien, die an einem geregelten Markt der EU oder einer Börse eines OECD-

Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, unter der Vorausset-

zung, dass sie einem Hauptindex angehören: 10% 

 

Handhabung von Barsicherheiten: 

 

Die erhaltenen Cash-Sicherheiten werden nicht erneut angelegt. Die erhalte-

nen sonstigen Sicherheiten werden nicht veräußert, neu angelegt oder ver-

pfändet.  
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Nachhaltigkeitsbezogene 

Offenlegungen 

 Gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-

pflichten im Finanzdienstleistungssektor hat der Fonds die Art und Weise, auf 

welche Nachhaltigkeitsrisiken (wie im Folgenden definiert) in Anlageentschei-

dungen einbezogen werden, und die Ergebnisse der Bewertung der zu er-

wartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des 

Fonds offenzulegen. 

 

Nachhaltigkeitsrisiken 

Nachhaltigkeitsrisiko ist ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen 

Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise de-

ren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen 

auf den Wert der Investition haben könnte. Dabei kann das Nachhaltigkeits-

risiko entweder ein eigenes Risiko darstellen oder auf andere Portfoliorisiken 

einwirken und wesentlich zum Gesamtrisiko beitragen, wie z.B. auf Marktrisi-

ken, Liquiditätsrisiken, Kreditrisiken oder operationelle Risiken. Diese Risiken 

können sich bei deren Eintreten wesentlich, bis zum Totalverlust, auf den 

Wert und/oder die Rendite des Vermögenswerts auswirken. Negative Aus-

wirkungen auf einen Vermögenswert können ebenfalls die Rendite eines Teil-

fonds negativ beeinträchtigen. 

Ziel der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentschei-

dung ist es, das Eintreten dieser Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und 

entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen auf einzelne 

Vermögenswerte bzw. das Gesamtportfolio eines Fonds möglichst gering zu 

halten. Die Einflüsse, die für eine negative Auswirkung auf die Rendite eines 

Fonds verantwortlich sein können, werden in Umwelt-, Sozial- und Gover-

nance-Aspekte unterteilt. Während zu den Umweltaspekten z.B. der Klima-

schutz zählt, gehören zu den sozialen Aspekten etwa die Berücksichtigung 

international anerkannten arbeitsrechtlichen Vorgaben oder die Abschaffung 

eines geschlechterspezifischen Gehaltsgefälles. Die Implementation solider 

Managementstrukturen, die Beziehung zu den Arbeitnehmern oder die Ein-

haltung der Steuervorschriften ist beispielsweise Teil der Governance-As-

pekte. 
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Verwaltungsreglement  Das Verwaltungsreglement legt allgemeine Grundsätze für den gemäß Teil I 

des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 

Anlagen in der Form eines „fonds commun de placement à compartiments 

multiples" aufgelegten Black Ferryman (der „Fonds“) fest und bildet die für 

den Fonds geltenden Vertragsbedingungen.  

 

Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 23. August 2010 in Kraft und 

wurde erstmals am 15. September 2010 mittels Hinterlegungsvermerk im Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Die vorliegende, 

geänderte Fassung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft, und wird am 27. Dezem-

ber 2024 auf der elektronischen Plattform Recueil électronique des sociétés 

et associations RESA (www.rcsl.lu), unter der Registernummer (K250), offen-

gelegt. 

Artikel 1 

Der Fonds 

 Der Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen („fonds com-

mun de placement") aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögens-

werten („Fondsvermögen"), das unter Beachtung des Grundsatzes der Ri-

sikostreuung verwaltet wird. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren 

Teilfonds im Sinne von Artikel 181 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. 

Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds 

durch Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt. 

Das Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden Verbindlich-

keiten („Netto-Fondsvermögen") muss innerhalb von sechs Monaten nach 

Genehmigung des Fonds mindestens den Gegenwert von EUR 1.250.000,- 

erreichen. Der Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Die im 

jeweiligen Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden von der 

Verwahrstelle verwahrt. 

 

Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigen-

ständiges Sondervermögen. Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines 

Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. 

Alle Verpflichtungen und Verbindlichkeiten eines Teilfonds verpflichten nur 

diesen Teilfonds. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von An-

teilen („Anteilinhaber"), der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle 

sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, welches von der Verwal-

tungsgesellschaft mit Zustimmung der Verwahrstelle erstellt wurde. Durch 

den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das Verwaltungsregle-

ment, den Verkaufsprospekt, inkl. dem Anhang des jeweiligen Teilfonds so-

wie alle genehmigten Änderungen derselben an. 

 

Artikel 2 

Die Verwaltungsgesellschaft 

 1.  Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die 1741 Fund Management 

AG (“Verwaltungsgesellschaft”), eine Aktiengesellschaft nach dem 

Recht des Fürstentums Liechtenstein mit eingetragenem Sitz Austrasse 

59, FL-9490. Sie wurde am 24. Mai 2013 auf unbestimmte Zeit gegründet. 

 

2. Die Verwaltungsgesellschaft handelt durch die 1741 Fund Management 

AG, Zweigniederlassung Luxemburg (die „Zweigniederlassung“), mit Sitz 

in 94B Waistrooss, L-5440 Remerschen, wie im Verkaufsprospekt näher 

beschrieben.  

 

3. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds und seine Teilfonds im 

eigenen Namen, jedoch ausschließlich im Interesse und für gemeinschaft-

liche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich 

auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit den 

Vermögenswerten des jeweiligen Teilfonds zusammenhängen. 

 

4. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds und des je-

weiligen Teilfonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertragli-

chen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der 
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Verwaltungsgesellschaft kann eines oder mehrere seiner Mitglieder sowie 

sonstige natürliche oder juristische Personen mit der Ausführung der täg-

lichen Anlagepolitik betrauen. 

 

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und Kon-

trolle Portfoliomanager und Anlageberater hinzuziehen, insbesondere sich 

durch einen Anlageausschuss (dessen Zusammensetzung von der Ver-

waltungsgesellschaft bestimmt wird) beraten lassen. Die Kosten hierfür 

werden aus der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft gezahlt, welche 

die Verwaltungsgesellschaft dem Fonds oder direkt dem Teilfonds entneh-

men kann, sofern dies im Verkaufsprospekt vorgesehen ist. Portfolioma-

nager müssen für die Zwecke der Vermögensverwaltung zugelassen oder 

eingetragen sein und einer Aufsichtsbehörde unterliegen.  

 

6. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen Verkaufspros-

pekt, der aktuelle Informationen zu dem Fonds und seinen Teilfonds ent-

hält, insbesondere im Hinblick auf die Vergütungen und die Verwaltung 

des Fonds und seiner Teilfonds sowie das Basisinformationsblatt (Key In-

formation Document). 

 

Artikel 3 

Die Verwahrstelle 

 1. Verwahrstelle des Fonds ist die VP Bank (Luxembourg) SA, eine Aktien-

gesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetra-

genem Sitz in 2, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg und betreibt 

Bankgeschäfte.  

 

Die Funktion der Verwahrstelle richtet sich nach dem Gesetz vom 17. De-

zember 2010, dem Verwahrstellenvertrag, diesem Verwaltungsreglement so-

wie dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen). 

 

2. Die Verwahrstelle ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebun-

den, sofern solche Weisungen nicht dem Gesetz, diesem Verwaltungsregle-

ment, dem Sonderreglement oder dem Verkaufsprospekt des jeweiligen 

Fonds widersprechen.  

 

3. Die Verwahrstelle ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds 

betraut. Hierbei können Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen 

werden können, entweder direkt von der Verwahrstelle oder, im gesetzlich 

zulässigen Umfang, durch andere Kreditinstitute oder Finanzintermediäre, 

die als Korrespondenzstellen, Unterverwahrstellen, Nominees, Vertreter oder 

Beauftragte handeln, verwahrt werden. Die Verwahrstelle stellt zudem sicher, 

dass die Cashflows des Fonds ordnungsgemäß überwacht und insbesondere 

dass die Zeichnungsbeträge erhalten und sämtliche Barmittel des Fonds ord-

nungsgemäß auf Konten verbucht werden, die (i) auf den Namen des Fonds, 

(ii) auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft 

oder (iii) auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet 

werden. Die Verwahrstelle tätigt sämtliche Geschäfte, die mit der laufenden 

Verwaltung des Fondsvermögens zusammenhängen. Die Verwahrstelle hat 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwaltungsge-

sellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger zu handeln. Sie wird 

jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten, es sei 

denn, dass sie gegen das Gesetz oder das Verwaltungsreglement verstoßen. 

 

4. Die Verwahrstelle ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte der Teil-

fonds beauftragt. 

 

a) Die Verwahrstelle verwahrt alle Wertpapiere, sonstigen gesetzlich zulässi-

gen Vermögenswerte und flüssigen Mittel, welche das Fondsvermögen dar-

stellen, in gesperrten Konten oder gesperrten Depots, über die sie nur in 

Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwahrstellenvertrages, dem 
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Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Verwaltungsreglement) („Verkaufs-

prospekt“) sowie dem Gesetz verfügen darf. 

 

b) Die Verwahrstelle kann unter Beibehaltung ihrer Verantwortung und unter 

ihrer Aufsicht Dritte mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds be-

auftragen.  

 

5. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstelle berechtigt und verpflichtet, 

im eigenen Namen: 

 

a) Ansprüche der Anleger gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine 

frühere Verwahrstelle geltend zu machen; 

 

b) gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und 

vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs in das Vermögen eines Teilfonds 

vollstreckt wird, für den das jeweilige Teilfondsvermögen nicht haftet. 

 

Die vorstehend unter Buchstabe a) getroffene Regelung schließt die direkte 

Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Organe der Verwaltungsgesell-

schaft bzw. die frühere Verwahrstelle durch die Anleger nicht aus. 

 

6. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Na-

men Ansprüche der Anleger gegen die Verwahrstelle geltend zu machen. 

Dies schließt die direkte Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Ver-

wahrstelle durch die Anleger nicht aus, sofern die Verwaltungsgesellschaft 

trotz schriftlicher Mitteilung eines oder mehrerer Anleger(s) nicht innerhalb 

von drei Monaten nach Erhalt dieser Mitteilung reagiert. 

 

7. Die Verwahrstelle zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den Sperrkonten 

bzw. den Sperrdepots des betreffenden Teilfonds nur das in diesem Verwal-

tungsreglement und dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt (nebst Anhän-

gen) festgesetzte Entgelt sowie Ersatz von Aufwendungen. 

 

Die Verwahrstelle hat jeweils Anspruch auf das ihr nach diesem Verwaltungs-

reglement, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) sowie 

dem Verwahrstellenvertrag zustehende Entgelt und entnimmt es den Sperr-

konten des betreffenden Teilfonds nur nach Zustimmung der Verwaltungsge-

sellschaft.  

 

Darüber hinaus wird die Verwahrstelle sicherstellen, dass den jeweiligen Teil-

fondsvermögen Kosten Dritter nur gemäß dem Verwaltungsreglement und 

dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) sowie dem Verwahrstellenvertrag 

belastet werden. 

 

Artikel 4 

Allgemeine Richtlinien für 

die Anlagepolitik 

 

 Die Anlageziele und die Anlagepolitik eines Teilfonds werden auf der Grund-

lage der nachfolgenden allgemeinen Richtlinien festgelegt. Die Anlagebe-

schränkungen sind auf jeden Teilfonds separat anwendbar. Berechnung der 

Mindestgrenze für das Netto-Fondsvermögen gemäß Artikel 1 Nummer 2 des 

Verwaltungsreglements ist auf das Fondsvermögen des Fonds insgesamt ab-

zustellen, das sich aus der Addition der Netto-Vermögen der Teilfonds ergibt. 

 

52B1. Notierte Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente 

 Ein Teilfondsvermögen wird angelegt in: 

 

a. Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapier-

börse oder an einem anderen anerkannten, für das Publikum offe-

nen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt („gere-

gelter Markt") innerhalb der Kontinente von Europa, Nord- und 

Südamerika, Australien (mit Ozeanien), Afrika oder Asien notiert 

bzw. gehandelt werden. 
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b. Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen 

geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen 

Funktionsweise ordnungsgemäß ist in einem Mitgliedsstaat der Eu-

ropäischen Union gehandelt werden. 

 

c. Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapier-

börse eines Drittstaates zur amtlichen Notierung zugelassen sind 

oder dort auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, 

der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise 

ordnungsgemäß ist. 

 

2. Neuemissionen von Wert-

papieren und Geld-

marktinstrumenten 

 Ein Teilfondsvermögen kann Neuemissionen enthalten, sofern diese 

 

a. in den Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung 

zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder zum Handel an 

einem anderen geregelten Markt zu beantragen, und 

 

b. spätestens ein Jahr nach Emission an einer Börse notiert oder zum Handel 

an einem anderen geregelten Markt zugelassen werden. 

 

Sofern die Zulassung an einem der unter Nummer 1 dieses Artikels genann-

ten Märkte nicht binnen Jahresfrist erfolgt, sind Neuemissionen als nicht no-

tierte Wertpapiere gemäß Nummer 3 dieses Artikels anzusehen und in die 

dort erwähnte Anlagegrenze einzubeziehen. 

 

54B3. Nicht notierte Wert- 

papiere und Geldmarkt- 

instrumente 

 Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpa-

piere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.  

 

4. Organismen für gemein-

same Anlagen in Wert- 

papieren 

 Jedes Netto-Teilfondsvermögens kann in Anteilen von nach der Richtlinie des 

Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 13. Juli 2009 Nr. 2009/65/EG 

zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

(„OGAW") und/oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) 

im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und b) der genannten Richtli-

nie mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat angelegt werden, so-

fern 

 

- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, 

die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen, welche nach Auf-

fassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleich-

wertig ist und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwi-

schen den Behörden besteht, 

 

- das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen OGA dem Schutz-

niveau der Anteilseigner eines OGAW gleichwertig ist und insbeson-

dere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Vermögens, 

die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von 

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der 

Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind, 

 

- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjah-

res- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über 

das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Trans-

aktionen im Berichtszeitraum zu bilden, 

 

- der OGAW oder der andere OGA, dessen Anteile erworben werden 

sollen, nach seinem Verwaltungsreglement oder seinen Gründungs-

unterlagen insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen 

anderer OGAW oder OGA anlegen darf. 
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5. Sichteinlagen  Es können Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von 

höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten gehalten werden, sofern das be-

treffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder – falls der 

satzungsmäßige Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet – es 

Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjeni-

gen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind. 

 

6. Geldmarktinstrumente  Es können Geldmarktinstrumente erworben werden, die nicht auf einem ge-

regelten Markt gehandelt werden, aber liquide sind und deren Wert jederzeit 

bestimmt werden kann, sofern die Emission oder Emittent dieser Instrumente 

bereits Vorschriften über die Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt und 

vorausgesetzt, diese Instrumente werden:  

 

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft 

oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats der EU, der Europäischen 

Zentralbank, der Europäischen Union oder Europäischen Investiti-

onsbank, von einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat 

ist, einem Mitgliedstaat der Föderation oder von einer internationa-

len Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens 

ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert, oder 

 

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den un-

ter Nummer 1 a. bis c. dieses Artikels bezeichneten geregelten 

Märkten gehandelt werden, oder 

 

- von einem Institut begeben oder garantiert, das gemäß den im Ge-

meinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, 

oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen unterliegt und 

diese einhält, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng 

sind wie die des Gemeinschaftsrechts, oder 

 

- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, 

die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen 

Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen 

des ersten, zweiten und dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind 

und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unterneh-

men mit einem Eigenkapital von mindestens EUR 10 Millionen, das 

seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der 4. Richtlinie 

78/660/EWG aufstellt, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb ei-

ner eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden 

Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig 

ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige 

Unterlegung von Verbindlichkeiten durch die Nutzung einer von ei-

ner Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll. 

 

7. Optionen  a. Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Basiswert während eines be-

stimmten Zeitraums bzw. zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem im Vo-

raus bestimmten Preis („Ausübungspreis") zu kaufen (Kauf- oder „Call"-

Option) oder zu verkaufen (Verkaufs- oder „Put"-Option). Der Preis einer 

Call- oder Put-Option ist die Options-„Prämie". 

 

Kauf und Verkauf von Optionen sind mit besonderen Risiken verbunden: 

 

Die entrichtete Prämie einer erworbenen Call- oder Put-Option kann voll-

ständig verlorengehen, sofern der Kurs des der Option zugrundeliegenden 

Basiswerts sich nicht erwartungsgemäß entwickelt und es deshalb nicht 

im Interesse des Teilfonds liegt, die Option auszuüben. 

 

Wenn eine Call-Option verkauft wird, besteht das Risiko, dass der Teil-
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fonds nicht mehr an einer möglicherweise erheblichen Wertsteigerung des 

Basiswerts teilnimmt beziehungsweise sich bei Ausübung der Option 

durch den Vertragspartner zu ungünstigen Marktpreisen eindecken muss. 

Beim Verkauf von Call-Optionen ist der theoretische Verlust unbegrenzt. 

 

Beim Verkauf von Put-Optionen besteht das Risiko, dass der Teilfonds zur 

Abnahme des Basiswerts zum Ausübungspreis verpflichtet ist, obwohl der 

Marktwert dieser Wertpapiere bei Ausübung der Option deutlich niedriger 

ist. 

 

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Teilfondsvermö-

gens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb des 

Basiswerts der Fall ist. 

 

Basiswerte von Optionen können die unter Punkt 1 bis 6 aufgeführten Ba-

siswerte sowie Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 

sein. 

 

b. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Beachtung der in diesem Absatz 

erwähnten Anlagebeschränkungen für einen Teilfonds Call-Optionen und 

Put-Optionen kaufen und verkaufen, sofern diese Optionen an einer Börse 

oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. 

 

Darüber hinaus können für einen Teilfonds Optionen der beschriebenen 

Art ge- und verkauft werden, die nicht an einer Börse oder an einem an-

deren geregelten Markt gehandelt werden („over-the-counter" oder 

„OTC"-Optionen), sofern die Vertragspartner des Teilfonds erstklassige, 

auf solche Geschäfte spezialisierte Kredit- oder Finanzinstitute sind. 

 

Optionen können zu Absicherungszwecken, zu Spekulationszwecken und 

zur effizienten Portfolioverwaltung für das Teilfondsvermögen erworben 

oder veräussert (geschrieben) werden. 

 

Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten Options-

geschäften und sonstigen abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten), 

die nicht der Absicherung von Vermögenswerten dienen, darf das jewei-

lige Netto-Teilfondsvermögen zu keiner Zeit übersteigen. Hierbei bleiben 

Verpflichtungen aus Verkäufen von Call-Optionen außer Betracht, die 

durch angemessene Werte im jeweiligen Teilfondsvermögen unterlegt 

sind, sowie Verpflichtungen aus Verkäufen von Put-Optionen, die durch 

flüssige Mittel gedeckt sind. 

 

8. Finanzterminkontrakte  a. Finanzterminkontrakte sind gegenseitige Verträge, welche die Vertrags-

parteien verpflichten, einen bestimmten Basiswert an einem im Voraus be-

stimmten Zeitpunkt zu einem im Voraus bestimmten Preis abzunehmen 

beziehungsweise zu liefern. Dies ist mit erheblichen Chancen, aber auch 

erheblichen Risiken verbunden, weil jeweils nur ein Bruchteil der jeweili-

gen Kontraktgröße („Einschuss") sofort geleistet werden muss. Kursaus-

schläge in die eine oder andere Richtung können, bezogen auf den Ein-

schuss, zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen. 

 

Basiswerte von Finanzterminkontrakten können die unter Punkt 1 bis 6 

aufgeführten Basiswerte sowie Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse 

oder Währungen sein. 

 

b. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Teilfonds Finanzterminkon-

trakte kaufen und verkaufen, soweit diese Finanzterminkontrakte an hier-

für vorgesehenen Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt 

werden. 
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c. Finanzterminkontrakte können zu Absicherungszwecken, zu Spekulations-

zwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung für das Teilfondsvermö-

gen erworben oder veräussert werden. 

 

Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten Optionsge-

schäften und sonstigen abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten), die 

nicht der Absicherung von Vermögenswerten dienen, darf das jeweilige 

Netto-Teilfondsvermögen zu keiner Zeit übersteigen. Hierbei bleiben Ver-

pflichtungen aus Verkäufen von Call-Optionen außer Betracht, die durch an-

gemessene Werte im jeweiligen Teilfondsvermögen unterlegt sind, sowie 

Verpflichtungen aus Verkäufen von Put-Optionen, die durch flüssige Mittel 

gedeckt sind. 

 

9. Sonstige abgeleitete 

Finanzinstrumente - Deri-

vate 

 

 Es können abgeleitete Finanzinstrumente, einschließlich gleichwertiger bar 

abgerechneter Instrumente, die an einem der in Nummer 1 a. bis c. bezeich-

neten geregelten Märkte gehandelt werden, und/oder abgeleitete Finanzin-

strumente, die nicht an einer Börse gehandelt werden („OTC-Derivate“) er-

worben oder veräussert werden, sofern 

 

- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne der Nummern 

1. bis 6. oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Wäh-

rungen handelt, in die ein Teilfonds gemäß dieses Verwaltungsregle-

ments investieren darf, 

 

- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht 

unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der CSSF zuge-

lassen wurden, und 

 

- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewer-

tung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des be-

troffenen Teilfonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liqui-

diert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können. 

 

Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten Optionsge-

schäften und sonstigen abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten), die 

nicht der Absicherung von Vermögenswerten dienen, darf das jeweilige 

Netto-Teilfondsvermögen zu keiner Zeit übersteigen. Hierbei bleiben Ver-

pflichtungen aus Verkäufen von Call-Optionen außer Betracht, die durch an-

gemessene Werte im jeweiligen Teilfondsvermögen unterlegt sind, sowie 

Verpflichtungen aus Verkäufen von Put-Optionen, die durch flüssige Mittel 

gedeckt sind. 

 

10. Wertpapierpensions- 

geschäfte 

 

 Die Teilfonds werden keine Wertpapierpensionsgeschäfte durchführen. 

11. Wertpapierleihe 

 

 Die Verwaltungsgesellschaft wird keine Wertpapierleihgeschäfte für Rech-

nung des jeweiligen Teilfondsvermögens abschließen. 

 

12. Sonstige Techniken und 

Instrumente 

 a. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für einen Teilfonds sonstiger Tech-

niken und Instrumente bedienen sofern die Verwendung solcher Techni-

ken und Instrumente im Hinblick auf die ordentliche Verwaltung des jewei-

ligen Teilfondsvermögens erfolgt. 

 

b. Dies gilt insbesondere für Tauschgeschäfte (Swaps), welche im Rahmen 

der gesetzlichen Vorschriften vorgenommen werden können. Diese Ge-

schäfte sind ausschließlich mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezi-

alisierten Kredit- oder Finanzinstituten zulässig und dürfen zusammen mit 

den in Absatz 8 dieses Artikels beschriebenen Verpflichtungen 
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grundsätzlich den Gesamtwert der von dem jeweiligen Teilfonds in den 

entsprechenden Währungen gehaltenen Vermögenswerte nicht überstei-

gen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für die Teilfonds keine Total Return Swaps 

oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen. 

 

c. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter der 

Bedingung zum Einsatz kommen, dass es sich bei den Zertifikaten um 

Wertpapiere gemäß Art 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und 

Artikel 2 des Reglement Grand Ducal vom 08. Februar 2008 sowie Punkt 

17 CESR07-044 handelt. Als Basiswerte der Zertifikate kommen u.a. in 

Betracht: Beteiligungspapiere, Beteiligungswertrechte, Forderungswert-

papiere und Forderungswertrechte wie zum Beispiel Aktien, aktienähnli-

che Wertpapiere, Partizipations- und Genussscheine, fest- und variabel 

verzinsliche Anleihen einschl. des Asset-Backed Securities-Bereiches 

(„ABS“-Bereich, bis max. 20% des Netto-Teilfondsvermögens), Schuldver-

schreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Hedgefonds, Private 

Equity Investments, Volatilitäts-Investments, Immobilien und Grundstück 

Investments, Microfinance Investments, Rohstoffe/Waren und Edelmetalle 

unter Ausschluss einer physischen Lieferung, Wechselkurse, Währungen, 

Zinssätze, Fonds auf die genannten Basiswerte sowie entsprechende Fi-

nanzindizes auf die vorgenannten Basiswerte. 

 

Bei den Finanzindizes wird sichergestellt, dass diese ausreichend diversifi-

ziert sind. Die Indizes werden so gewählt, dass sie eine adäquate Bezugs-

grundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen. Des Weiteren 

werden diese Indizes in angemessener Weise veröffentlicht. 

 

Sofern es sich bei den Basiswerten der strukturierten Wertpapierprodukte 

(Zertifikate) nicht um die in Art. 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 

genannten Basiswerte handelt, muss es sich um Zertifikate handeln, die den 

Basiswert nahezu 1:1 abbilden. Diese strukturierten Wertpapierprodukte 

(Zertifikate) dürfen keine „embedded derivatives“ (eingebettete Derivate) ge-

mäß Artikel 2 (3) bzw. Artikel 10 des Reglement Grand Ducal vom 08. Feb-

ruar 2008 und Punkt 23 CESR1F/07-044 enthalten. 

 

13. Flüssige Mittel  Das jeweilige Teilfondsvermögen darf bis zu 20% an flüssigen Mitteln halten. 

Diese flüssigen Mittel beschränken sich auf Sichteinlagen über die jederzeit 

verfügt werden kann, um laufende oder außerordentliche Zahlungen tätigen 

zu können, oder für den Zeitraum, der für die Wiederanlage in zulässige Ver-

mögenswerte gemäß Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 

notwendig ist, oder für einen Zeitraum, während dem ungünstige Marktbedin-

gungen herrschen. Bei außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen ist 

es zulässig vorübergehend mehr als 20% an flüssigen Mitteln zu halten, wenn 

die Umstände dies erfordern und soweit dies im Hinblick auf die Interessen 

der Anleger gerechtfertigt erscheint. 

 

14. Devisen 

 

 Für einen Teilfonds können Devisenterminkontrakte und Optionen ver- und 

gekauft werden, sofern solche Devisenterminkontrakte oder -optionen an ei-

ner Börse oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Sofern die er-

wähnten Finanzinstrumente OTC gehandelt werden, muss es sich bei dem 

Kontrahenten um ein erstklassiges, auf solche Geschäfte spezialisiertes Kre-

dit- oder Finanzinstitut handeln. 

Ein Teilfonds kann außerdem auch Devisen auf Termin kaufen und verkaufen 

beziehungsweise umtauschen im Rahmen freihändiger Geschäfte, die mit 

erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierten Kredit- oder Finanzinsti-

tuten abgeschlossen werden. 
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15. Zielteilfonds  Jeder Teilfonds kann Anteile eines oder mehrerer anderer Teilfonds des 

Fonds („Zielteilfonds“) unter der Bedingung zeichnen, erwerben und/oder 

halten, dass:  

 

- die Zielteilfonds ihrerseits nicht in den betroffenen Teilfonds anle-

gen; und  

 

- die Zielteilfonds, deren Anteile erworben werden sollen, dürfen nach 

ihren Vertragsbedingungen oder Gründungsunterlagen insgesamt 

höchstens 10% ihres Vermögens in Anteilen anderer OGA anlegen 

und;  

 

- die Stimmrechte, die gegebenenfalls mit den jeweiligen Anteilen zu-

sammenhängen, so lange ausgesetzt werden, wie die Zielteil-

fondsanteile gehalten werden, unbeschadet einer ordnungsgemä-

ßen Abwicklung der Buchführung und den regelmäßigen Berichten 

und;  

 

- der Wert dieser Anteile nicht in die Berechnung des Nettovermö-

gens des Fonds insgesamt einbezogen wird, solange diese Anteile 

von dem Teilfonds gehalten werden, sofern die Überprüfung des 

durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorgesehenen Mindest-

nettovermögens des Fonds betroffen ist. 

 

16. Anlagegrenzen  a. 

i) Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Wertpapieren und 

Geldmarktinstrumenten ein- und desselben Emittenten angelegt wer-

den. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen ein 

und desselben Emittenten angelegt werden. Das Ausfallrisiko bei Ge-

schäften mit OTC-Derivaten darf 10% des Netto-Teilfondsvermögens 

nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne 

der Nummer 5 ist, oder höchstens 5% des Netto-Teilfondsvermögens 

in allen übrigen Fällen. 

 

ii) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emit-

tenten, bei denen mehr als 5% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermö-

gens angelegt sind, ist auf höchstens 40% dieses Netto-Teilfondsver-

mögens begrenzt. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf 

Einlagen und Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten ge-

tätigt werden, welche einer Aufsicht unterliegen. 

 

Ungeachtet der in i) aufgeführten Einzelobergrenzen darf das Netto-Teil-

fondsvermögen bei einem Emittenten höchstens zu 20% in einer Kombi-

nation aus  

 

- von diesem Emittenten begebenen Wertpapieren oder Geldmarktin-

strumenten und/oder  

 

- Einlagen oder 

 

- von diesem Emittenten erworbenen OTC-Derivaten 

 

investiert werden. 

 

b. Der unter a. i) Satz 1 genannte Prozentsatz von 10% erhöht sich auf 35%, 

und der unter a. ii) Satz 1 genannte Prozentsatz von 40% entfällt für Wert-

papiere und Geldmarktinstrumente, die von den folgenden Emittenten be-

geben oder garantiert werden: 
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- Mitgliedstaaten oder deren Gebietskörperschaften; 

 

- Mitgliedsstaaten der OECD; 

 

- Drittstaaten; 

 

- internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, de-

nen mindestens ein Mitgliedstaat angehört. 

 

c. Die unter a. i) und ii) Satz 1 genannten Prozentsätze erhöhen sich von 10% 

auf 25% ab dem 8. Juli 2022 für gedeckte Schuldverschreibungen im 

Sinne von Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Emis-

sion gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über 

gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 

2009/65/EG und 2014/59/EU sowie für bestimmte Schuldverschreibun-

gen, die vor dem 8. Juli 2022 von einem Kreditinstitut mit satzungsmäßi-

gem Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden, 

das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser 

Schuldverschreibungen einer besonderen behördlichen Aufsicht unter-

liegt. Insbesondere müssen die Erträge aus der Emission dieser vor dem 

8. Juli 2022 begebenen Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen 

Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die während der ge-

samten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden 

Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall 

des Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung 

der Zinsen bestimmt sind. 

 

 Legt der Fonds mehr als 5 % seines Nettovermögens in Schuldver-

schreibungen im Sinne des vorstehenden Unterabsatzes an, die von ein 

und demselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert die-

ser Anlagen 80 % des Wertes des Nettovermögens des Fonds nicht über-

schreiten. Die hier erwähnten Schuldverschreibungen werden bei der An-

wendung der in a. ii) genannten Anlagegrenze von 40% nicht 

berücksichtigt. 

 

d. Die Anlagegrenzen unter a. bis c. dürfen nicht kumuliert werden. Hieraus 

ergibt sich, dass Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 

ein- und desselben Emittenten oder Einlagen bei dieser Institution oder 

Derivate derselben in keinem Fall 35% des jeweiligen Netto-Teilfondsver-

mögens überschreiten dürfen. 

 

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Ab-

schlusses im Sinne der Richtlinie 83/349 EWG oder nach den anerkannten 

internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmens-

gruppe angehören, sind bei der Berechnung der in diesem Paragraph vor-

gesehenen Anlagegrenzen als eine einzige Unternehmensgruppe anzu-

sehen.  

Kumulativ dürfen bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapie-

ren und Geldmarktinstrumenten ein und derselben Unternehmensgruppe 

angelegt werden. 

 

e. Unbeschadet der unter i. festgelegten Anlagegrenzen werden die unter a. 

genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein 

und desselben Emittenten auf höchstens 20% angehoben, wenn es ge-

mäß den Gründungsdokumenten des Teilfonds Ziel seiner Anlagepolitik 

ist, einen bestimmten, von der CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldti-

telindex nachzubilden; Voraussetzung hierfür ist, dass 
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- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist; 

 

- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, 

auf den er sich bezieht; 

 

- der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird. 

 

Die im Satz 1 festgelegte Grenze wird auf höchstens 35% angehoben, so-

fern dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen gerechtfertigt 

ist, und zwar insbesondere bei geregelten Märkten, auf denen bestimmte 

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage 

bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten zulässig. 

 

f. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Teilfonds abweichend 

von a. bis d. ermächtigt werden, unter Beachtung des Grundsatzes 

der Risikostreuung bis zu 100% des jeweiligen Netto-Teilfondsver-

mögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener 

Emissionen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebiets-

körperschaften, von einem Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist oder 

von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, 

denen wenigstens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ange-

hört, begeben oder garantiert werden, sofern diese Wertpapiere im 

Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben 

worden sind, wobei Wertpapiere aus ein- und derselben Emission 

30% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten 

dürfen. 

 

g. 

i) Für den Teilfonds dürfen Anteile von anderen OGAW und/oder OGA im 

Sinne der Nummer 4 erworben werden, sofern er höchstens 20% sei-

nes Vermögens in Anteilen ein und desselben OGAW bzw. sonstigen 

OGA anlegt. Zum Zwecke der Anwendung dieser Anlagegrenze wird 

jeder Teilfonds eines OGA mit mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 

181 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als eigenständiger Emittent 

unter der Voraussetzung betrachtet, dass die Trennung der Haftung der 

Teilfonds in Bezug auf Dritte sichergestellt ist. 

 

ii) Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen insgesamt 30% 

des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. In den Fällen, in de-

nen der Teilfonds Anteile eines anderen OGAW und/oder sonstigen 

OGA erworben hat, müssen die Anlagewerte des betreffenden OGAW 

oder anderen OGA hinsichtlich der Obergrenzen der Nummer 16 a. bis 

d. nicht berücksichtigt werden. 

 

iii) Erwirbt der Teilfonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger ande-

rer OGA, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von der der-

selben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet 

werden, die mit der Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame 

Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indi-

rekte Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden, so darf die Verwal-

tungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder 

die Rücknahme von Anteilen dieser anderen OGAW und/oder OGA 

durch den Teilfonds keine Gebühren berechnen. 

 

h. Die Verwaltungsgesellschaft wird für die Gesamtheit der Teilfonds stimm-

berechtigte Aktien insoweit nicht erwerben, als ein solcher Erwerb ihr für 

Rechnung des Fonds einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftspoli-

tik des Emittenten gestattet. 
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i.  Die Verwaltungsgesellschaft darf für jeden Teilfonds höchstens 

 

- 10% der von einem einzigen Emittenten ausgegebenen stimm-

rechtslosen Aktien, 

 

- 10% der von einem einzigen Emittenten ausgegebenen Schuldver-

schreibungen, 

 

- 25% der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen OGA 

im Sinne von Artikel 2 (2) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, 

 

- 10% der von einem einzigen Emittenten ausgegebenen Geldmarkt-

instrumente, 

 

erwerben. 

 

Die Anlagegrenzen des zweiten, dritten und vierten Gedankenstriches 

bleiben insoweit außer Betracht, als das Gesamtemissionsvolumen der er-

wähnten Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente bzw. die 

Zahl der im Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien eines OGA zum Zeit-

punkt des Erwerbs nicht ermittelt werden können. 

 

Die hier unter i. aufgeführten Anlagegrenzen sind auf solche Wertpapiere 

und Geldmarktinstrumente nicht anzuwenden, die von Mitgliedstaaten und 

deren Gebietskörperschaften oder von Drittstaaten begeben oder garan-

tiert oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charak-

ters begeben werden, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört. 

 

Die hier unter i. aufgeführten Anlagegrenzen sind ferner nicht anwendbar 

auf den Erwerb von Aktien an Gesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat, 

sofern: 

 

- solche Gesellschaften hauptsächlich Wertpapiere von Emittenten 

mit Sitz in diesem Staat erwerben, und 

 

- der Erwerb von Aktien einer solchen Gesellschaft aufgrund gesetz-

licher Bestimmungen dieses Staates den einzigen Weg darstellt, um 

in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in diesem Staat zu investie-

ren, und 

 

- die erwähnten Gesellschaften im Rahmen ihrer Anlagepolitik Anla-

gegrenzen respektieren, die denjenigen der Nummer 16 a. bis e. 

sowie g. und i. 1. bis 4. Gedankenstrich des Verwaltungsreglements 

entsprechen. Bei Überschreitung der Anlagegrenzen der Nummer 

16 a. bis e. und g. sind die Bestimmungen der Nummer 20 dieses 

Artikels sinngemäß anzuwenden. 

 

j. Für einen Teilfonds dürfen abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt wer-

den, sofern das hiermit verbundene Gesamtrisiko das Netto-Teilfondsver-

mögen nicht überschreitet. Bei der Berechnung der Risiken werden der 

Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpartei, künftige 

Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. 

Ein Teilfonds darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb der in Artikel 

43 (5) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 festgelegten Grenzen Anla-

gen in abgeleiteten Finanzinstrumenten tätigen, sofern das Gesamtrisiko 

der Basiswerte die Anlagegrenzen des Artikels 43 nicht überschreitet. An-

lagen in indexbasierten Derivaten müssen bei den Anlagegrenzen des ge-

nannten Artikels nicht berücksichtigt werden. 
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Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument einge-

bettet ist, muss es hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften dieses Ab-

satzes mit berücksichtigt werden. 

 

17. Weitere Anlagericht- 

linien 

 a. Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in 

den Nummern 4., 6. und 9 genannten Finanzinstrumenten sind nicht zu-

lässig. 

 

b. Ein Teilfondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren 

benutzt werden. 

 

c. Ein Teilfondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetall-

kontrakten, Waren oder Warenkontrakten angelegt werden, mit Ausnahme 

der unter Nummer 12 c. genannten Zertifikate. 

 

18. Kredite und 

Belastungsverbote 

 a. Ein Teilfondsvermögen darf nur insoweit zur Sicherung verpfändet, über-

eignet bzw. abgetreten oder sonst belastet werden, als dies an einer Börse 

oder einem anderen Markt aufgrund verbindlicher Auflagen gefordert wird. 

 

b. Kredite dürfen bis zu einer Obergrenze von 10% des jeweiligen Netto-Teil-

fondsvermögens aufgenommen werden, sofern diese Kreditaufnahme nur 

für kurze Zeit erfolgt. Daneben kann ein Teilfonds Fremdwährungen im 

Rahmen eines „back-to-back"-Darlehens erwerben. 

 

c. Im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Zeichnung nicht voll einbe-

zahlter Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder anderer in den Nummern 

4., 6. und 9 genannten Finanzinstrumente können Verbindlichkeiten zu 

Lasten eines Teilfondsvermögens übernommen werden, die jedoch zu-

sammen mit den Kreditverbindlichkeiten gemäß Buchstabe b. 10% des je-

weiligen Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten dürfen. 

 

d. Zu Lasten eines Teilfondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch 

für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen werden. 

 

19. Master/Feeder  Ein Teilfonds darf als Feeder-Teilfonds („Feeder”) agieren, sofern er mindes-

tens 85% seines Nettovermögens in Anteile eines anderen OGAW bzw. Teil-

fonds dieses OGAW („Master”) investiert, der selbst kein Feeder ist und auch 

keine Anteile eines Feeders hält.  

 

Feeder darf der Teilfonds nicht mehr als 15% seines Nettovermögens in ei-

nen oder mehrere der folgenden Vermögenswerte anlegen: 

 

- Flüssige Mittel gemäß Artikel 41 (2), zweiter Gedankenstrich des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010; 

 

- Derivative Finanzinstrumente, die ausschließlich zu Absicherungs-

zwecken gemäß Artikel 41 (1) g) und Artikel 42 des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 verwendet werden.  

 

Für den Fall, dass der Feeder in Anteile eines Masters anlegt, der ebenfalls 

von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, werden keine Zeichnungs- 

oder Rücknahmegebühren für die Anlage des Feeders in Anteile des Masters 

erhoben. Die maximale Gesamthöhe der Verwaltungsgebühr, die sowohl ge-

genüber dem Feeder selbst als auch gegenüber dem Master erhoben werden 

kann, ist im Verkaufsprospekt aufgeführt.  

 

20. Überschreitung von 

Anlagegrenzen 

 a. Anlagebeschränkungen dieses Artikels müssen nicht eingehalten werden, 

sofern sie im Rahmen der Ausübung von Bezugsrechten, die den im je-

weiligen Teilfondsvermögen befindlichen Wertpapieren und 
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Geldmarktinstrumenten beigefügt sind, überschritten werden. 

 

b. Neu aufgelegte Teilfonds können für eine Frist von sechs Monaten ab Ge-

nehmigung des Teilfonds von den Anlagegrenzen nach Nummer 16 a. bis 

g. dieses Artikels abweichen. 

 

c. Werden die in diesem Artikel genannten Anlagebeschränkungen unbeab-

sichtigt oder durch Ausübung von Bezugsrechten überschritten, so wird 

die Verwaltungsgesellschaft vorrangig anstreben, die Normalisierung der 

Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber zu errei-

chen. 

 

Ist der Emittent eine juristische Person mit mehreren Teilfonds, bei dem das 

Vermögen eines Teilfonds ausschließlich für die Ansprüche der Anleger die-

ses Teilfonds sowie für diejenigen der Gläubiger, deren Forderung aufgrund 

der Gründung, der Funktionsweise oder der Liquidation dieses Teilfonds ent-

standen sind, haften, wird zum Zwecke der Anwendung der Risikostreuungs-

regelungen nach Nummer 16 Buchstaben a. bis e. sowie g. dieses Artikels 

jeder Teilfonds als gesonderter Emittent angesehen. 

 

Artikel 5 

Anteile an einem Teilfonds 

 1. Anteile werden für den jeweiligen Teilfonds ausgegeben und lauten auf 

den Inhaber. Es werden Anteile mittels Eintragung in ein Anteilscheinre-

gister des Fonds in der Form von Anteilbestätigungen zur Verfügung ge-

stellt. Die Anteile können auch in Globalzertifikaten verbrieft werden; ein 

Anspruch auf die Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht. Die Verwal-

tungsgesellschaft kann Anteilsbruchteile bis zu 0,001 Anteilen ausgeben. 

Alle Anteile sind nennwertlos; sie sind voll eingezahlt, frei übertragbar und 

besitzen kein Vorzugs- oder Vorkaufsrecht. 

 

2. Alle Anteile einer Anteilsklasse innerhalb eines Teilfonds haben grundsätz-

lich gleiche Rechte. 

 

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds 

zwei oder mehrere Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen können 

sich in ihren Merkmalen und Rechten nach Art der Verwendung ihrer Er-

träge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen 

und Rechten unterscheiden. Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an 

in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ih-

rer jeweiligen Anteilklasse berechtigt. Sofern für die jeweiligen Teilfonds 

Anteilklassen gebildet werden, findet dies unter Angabe der spezifischen 

Merkmale oder Rechte im Verkaufsprospekt bzw. im jeweiligen Anhang zu 

jedem Teilfonds Erwähnung. 

 

4. Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgen bei der Register- und Trans-

ferstelle, ggfs. über die depotführende Stelle des Investors oder den Ver-

triebsstellen. Die Vornahme von Zahlungen auf Anteile bzw. Ertrags-

scheine erfolgt über die Verwahrstelle bzw. die jeweiligen Zahlstellen. 

 

Artikel 6 

Ausgabe von Anteilen 

 1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem im jeweiligen Anhang zu jedem 

Teilfonds festgelegten Ausgabepreis und zu den dort bestimmten Bedin-

gungen. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 zuzüglich eines 

im jeweiligen Anhang zu jedem Teilfonds genannten Ausgabeaufschlags,. 

Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen er-

höhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen. 

 

2. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg 

nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Zeichnung von Anteilen 
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Bedingungen unterwerfen sowie Zeichnungsfristen und Mindestzeich-

nungsbeträge festlegen. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt. Die 

Verwaltungsgesellschaft kann für einen Teilfonds jederzeit nach eigenem 

Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von 

Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, so-

weit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der 

Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des jeweiligen Teilfonds, im Inte-

resse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen An-

lageziele eines Teilfonds erforderlich erscheint. 

 

3. Der Erwerb von Anteilen erfolgt zum Ausgabepreis des jeweiligen Bewer-

tungstages. Sofern im Anhang zum jeweiligen Teilfonds nicht abweichend 

geregelt, werden Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16:00 Uhr 

(Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages bei der Register- 

und Transferstelle eingegangen sind, auf der Grundlage des Anteilwertes 

dieses Bewertungstages abgerechnet und Zeichnungsanträge, welche 

nach 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages ein-

gehen, auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungsta-

ges abgerechnet. 

 

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann auf Initiative des Anteilinhabers abwei-

chend von Artikel 6 Nr. 3 des allgemeinen Verwaltungsreglements, im Ein-

klang mit den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxem-

burg, Anteile gegen Lieferung von Wertpapieren ausgeben, 

vorausgesetzt, dass diese Wertpapiere in den Rahmen der Anlagepolitik 

sowie der Anlagebeschränkungen des betreffenden Teilfonds passen. Im 

Zusammenhang mit der Ausgabe von Anteilen gegen Lieferung von Wert-

papieren muss der Wirtschaftsprüfer des Fonds ein Gutachten zur Bewer-

tung der einzubringenden Wertpapiere erstellen. Die Kosten einer in der 

vorbeschriebenen Weise durchgeführten Ausgabe von Anteilen trägt der 

Zeichner, der diese Vorgehensweise verlangt. 

 

5. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei 

der Verwahrstelle im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Regis-

ter- und Transferstelle zugeteilt. 

 

6. Die Verwahrstelle wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge einge-

hende Zahlungen unverzüglich zinslos zurückzahlen. 

 

Artikel 7 

Anteilwertberechnung 

 1. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den 

nachfolgenden Bestimmungen. Der Wert eines Anteils („Anteilwert") lau-

tet auf die im Anhang zum jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung („Teil-

fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwal-

tungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem 

Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember berechnet 

(„Bewertungstag“), es sei denn, im Anhang zum jeweiligen Teilfonds ist 

eine abweichende Regelung getroffen. Die Berechnung erfolgt durch Tei-

lung des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens durch die Zahl der am Be-

wertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilfonds. 

 

2. Das Vermögen jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: 

 

a. Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten ver-

fügbaren bezahlten Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren 

Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare bezahlte Kurs des entspre-

chenden Wertpapiers an der Börse maßgeblich, die Hauptmarkt für die-

ses Wertpapier ist. 

 

b. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an 
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einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden grundsätz-

lich zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und 

nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den 

die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem 

die Wertpapiere verkauft werden können. 

 

c. Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewer-

tet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen kön-

nen mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, 

ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kredit- oder Finanzinstitut, 

welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht 

vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle 

einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht. 

 

d. Anteile an OGAWs, OGAs und sonstigen Investmentfonds bzw. Son-

dervermögen werden zum letzten festgestellten verfügbaren Nettoin-

ventarwert bewertet, der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, 

dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröf-

fentlicht wurde. Sollte ein Anlagevehikel zusätzlich an einer Börse no-

tiert sein, kann die Verwaltungsgesellschaft auch den letzten verfügba-

ren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen. 

 

e. Exchange Traded Funds (ETFs) werden zum letzten verfügbaren be-

zahlten Kurs des Hauptmarktes bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft 

kann auch den letzten verfügbaren von der jeweiligen Verwaltungsge-

sellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten 

Stelle veröffentlichten Kurs, heranziehen.  

  

f. Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte 

werden zum letzten Devisenmittelkurs in diese Teilfondswährung um-

gerechnet. 

 

Falls für die vorgenannten Wertpapiere bzw. Anlageinstrumente keine 

Kurse festgelegt werden oder die Kurse nicht marktgerecht bzw. unsach-

gerecht sind, werden diese Wertpapiere bzw. Anlageinstrumente ebenso 

wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, 

wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben festlegt. 

 

3. Sofern für einen Teilfonds mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Ziffer 3 

des Verwaltungsreglements ausgegeben werden, wird die Berechnung 

des Anteilwertes wie folgt durchgeführt: 

 

a. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Ziffer 1 dieses Artikels 

aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat. 

 

b. Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den pro-

zentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des 

Netto-Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme 

von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteil-

klasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens. 

 

c. Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der aus-

schüttungsberechtigten Anteile um den Betrag der Ausschüttung. Da-

mit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungs-

berechtigten Anteile am gesamten Wert des Netto-

Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil der nicht-

ausschüttungsberechtigten Anteile am gesamten Netto-Teilfondsver-

mögen erhöht. 
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4. Für einen Teilfonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden. 

 

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, 

die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des je-

weiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis 

der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teil-

fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch 

für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Teilfonds. 

 

Artikel 8 

Einstellung der Berechnung 

des Anteilwertes 

 

 1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für einen Teilfonds die Berech-

nung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und solange Um-

stände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die 

Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber ge-

rechtfertigt ist, insbesondere: 

 

a. während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein geregelter Markt, an 

denen ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds 

notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wo-

chenenden oder Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse bzw. an 

dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde; 

 

b. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen eines Teil-

fonds nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der 

Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung 

des Anteilwertes ordnungsgemäß durchzuführen. 

 

c. in Fällen, wo die Berechnung von Fondsanteilen sowie Zertifikaten, in die 

das jeweilige Teilfondsvermögen angelegt ist, ausgesetzt wurde und 

keine aktuelle Bewertung der Fondsanteile sowie Zertifikate zur Verfü-

gung steht; 

 

Solange die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil zeitweilig ein-

gestellt ist, werden auch die Ausgabe, Rücknahme und der Umtausch von 

Anteilen eingestellt. Die zeitweilige Einstellung der Berechnung des Nettoin-

ventarwertes pro Anteil von Anteilen eines Teilfonds führt nicht zur zeitweili-

gen Einstellung hinsichtlich anderer Teilfonds, die von dem betreffenden Er-

eignis nicht berührt sind. 

 

2. Alle Anleger, insbesondere Anleger welche einen Zeichnungsantrag bzw. 

Rücknahmeauftrag oder einen Umtauschantrag gestellt haben, werden von 

einer Einstellung der Anteilwertberechnung unverzüglich benachrichtigt und 

nach Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in 

Kenntnis gesetzt.  

 

3. Zeichnungs-, Rücknahme-, bzw. Umtauschanträge verfallen im Falle einer 

Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes automatisch. Der An-

leger bzw. potentielle Anleger wird darüber informiert, dass nach der Wie-

deraufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes die Zeichnungs-, 

Rücknahme-, bzw. Umtauschanträge erneut eingereicht werden müssen. 

 

Artikel 9 

Rücknahme und Umtausch 

von Anteilen 

 1. Die Anteilinhaber eines Teilfonds sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme 

ihrer Anteile zum Anteilwert, ggfs. abzüglich eines etwaigen Rücknahme-

abschlages („Rücknahmepreis“) zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt 

nur an einem Bewertungstag. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt 

innerhalb von 3 Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem entsprechen-

den Bewertungstag in der Teilfondswährung gegen Rückgabe der Anteile. 

 

2. Sofern im Anhang zum jeweiligen Teilfonds nicht abweichend geregelt, 

werden Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16:00 Uhr 
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(Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages bei der Register- 

und Transferstelle eingegangen sind, zum Anteilwert dieses Bewertungs-

tages abgerechnet und Rücknahmeanträge, welche nach 16:00 Uhr (Lu-

xemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages eingehen, zum Anteil-

wert des nächsten Bewertungstages abgerechnet. 

 

3. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, umfangreiche Rücknahme- 

bzw. Umtauschanträge von mehr als 10% des jeweiligen Netto-Teilfonds-

vermögens, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditauf-

nahmen des betroffenen Teilfonds befriedigt werden können, erst zu täti-

gen, nachdem entsprechende Vermögenswerte dieses Teilfonds ohne 

Verzögerung verkauft wurden. Anleger, die ihre Anteile zur Rücknahme 

angeboten haben, werden von einer Aussetzung der Rücknahme sowie 

von der Wiederaufnahme der Rücknahme unverzüglich in geeigneter 

Weise in Kenntnis gesetzt. 

 

4. Der Umtausch von Anteilen erfolgt auf der Grundlage des Anteilwertes der 

betreffenden Anteilklassen beziehungsweise der betreffenden Teilfonds. 

Dabei kann eine Umtauschprovision zugunsten der Vertriebstelle des Teil-

fonds erhoben werden, in den getauscht werden soll. Wird eine Umtausch-

provision erhoben, so beträgt diese höchstens 1% des Anteilwertes des 

Teilfonds, in welche(n) der Umtausch erfolgen soll; eine Nachzahlung der 

etwaigen Differenz zwischen den Ausgabeaufschlägen auf die Anteilwerte 

der betreffenden Teilfonds bleibt hiervon unberührt. Sofern im Anhang 

zum jeweiligen Teilfonds nicht abweichend geregelt, werden Umtauschan-

träge, welche bis spätestens 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag ei-

nes Bewertungstages bei der Register- und Transferstelle eingegangen 

sind, zum Anteilwert  dieses Bewertungstages abgerechnet und Um-

tauschanträge, welche nach 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag ei-

nes Bewertungstages eingehen, zum Anteilwert des nächsten Bewer-

tungstages abgerechnet. 

 

5. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine ge-

setzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder an-

dere, von der Verwahrstelle nicht beeinflussbare Umstände die Überwei-

sung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten. 

 

6. Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds Anteile einseitig ge-

gen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies im Inte-

resse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum Schutz der Verwaltungs-

gesellschaft oder des jeweiligen Teilfonds erforderlich erscheint. 

 

 

Artikel 10 

Rechnungsjahr und Ab-

schlussprüfung 

 1. Das Rechnungsjahr des Fonds wird im Verkaufsprospekt des Fonds fest-

gelegt. 

 

2. Der Jahresabschluss des Fonds wird von einem Wirtschaftsprüfer geprüft, 

der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt wird. 

 

Artikel 11 

Ertragsverwendung 

 1. Die Ertragsverwendung eines Teilfonds wird in dessen Anhang zum Ver-

kaufsprospekt festgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt für jeden 

Teilfonds, ob und in welchen Zeitabschnitten eine Ausschüttung vorge-

nommen wird. 

 

Sofern für einen Teilfonds Anteilklassen bestehen, findet dies sowie eine 

etwaige Ausschüttungsberechtigung im entsprechenden Prospektanhang 

zum Verkaufsprospekt Erwähnung. 

 

2. Die Ausschüttung kann bar oder in Form von Gratisanteilen erfolgen. 



 
 

58 
 

 

 

3. Nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft können neben den ordentli-

chen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem 

Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wieder-

kehrender Art sowie sonstige Aktiva, jederzeit ganz oder teil-ausgeschüt-

tet werden, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung 

nicht unter die Mindestgrenze nach Artikel 1 Absatz 2 fällt. Sofern im je-

weiligen Anhang eine Ausschüttung der Erträge vorgesehen ist, kann ab-

weichend hiervon auf gesonderten Beschluss der Verwaltungsgesellschaft 

auch eine Thesaurierung der Erträge vorgenommen werden. Sofern im je-

weiligen Anhang eine Thesaurierung der Erträge vorgesehen ist, kann ab-

weichend hiervon auf gesonderten Beschluss der Verwaltungsgesellschaft 

auch eine Ausschüttung der Erträge vorgenommen werden. 

 

4. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen An-

teile ausgezahlt. Erträge, die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer Aus-

schüttungserklärung nicht abgefordert werden, verfallen zugunsten des je-

weiligen Teilfonds. 

 

Artikel 12 

Dauer und Auflösung des 

Fonds und der Teilfonds 

Verschmelzung des Fonds 

und von Teilfonds 

 

 I. 

1. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann einzelne Teilfonds auf bestimmte 

Zeit errichten. Die Laufzeit wird im jeweiligen Anhang zum Teilfonds 

festgelegt. Die Auflösung eines Teilfonds erfolgt automatisch nach Ab-

lauf seiner Laufzeit, sofern einschlägig. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann darüber hinaus jederzeit bestehende 

Teilfonds oder den gesamten Fonds auflösen, sofern das Nettovermö-

gen eines Teilfonds oder das Nettovermögen des gesamten Fonds un-

ter einen Betrag fällt, welcher von der Verwaltungsgesellschaft als Min-

destbetrag für die Gewährleistung einer effizienten Verwaltung 

angesehen wird sowie im Falle einer Rationalisierung oder im Falle ei-

ner Änderung der wirtschaftlichen und/oder politischen Rahmenbedin-

gungen. 

 

2. Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen: 

 

a. wenn die Verwahrstellenbestellung gekündigt wird, ohne dass eine 

neue Verwahrstellenbestellung innerhalb der gesetzlichen oder ver-

traglichen Fristen erfolgt; 

 

b. wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus irgend-

einem Grund aufgelöst wird; 

 

c. wenn das Gesamtfondsvermögen während mehr als sechs Monaten 

unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 2 des 

Verwaltungsreglements bleibt; 

 

d. in anderen, im Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorgesehenen Fäl-

len. 

 

3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds oder eines 

Teilfonds führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen 

eingestellt. Die Verwahrstelle wird den Liquidationserlös, abzüglich der 

Liquidationskosten und Honorare („Netto-Liquidationserlös"), auf An-

weisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von der-

selben oder von der Verwahrstelle ernannten Liquidatoren unter die An-

teilinhaber des Fonds oder des jeweiligen Teilfonds nach deren 
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Anspruch verteilen. 

 

Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Liquidationsver-

fahrens von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden von der 

Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens, ggf. auf An-

weisung der Liquidatoren, für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber 

bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, bei der diese 

Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort 

angefordert werden. 

 

4. Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger oder Gläubiger 

können weder die Auflösung noch die Teilung des Fonds oder eines 

Teilfonds beantragen. 

 

II.  

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach vorheriger Zustimmung der CSSF 

gemäß den im Gesetz vom 17. Dezember 2010 benannten Bedingungen 

und Verfahren beschließen, zwei oder mehrere Teilfonds des Fonds mit-

einander oder den Fonds oder ggfs. einen Teilfonds des Fonds mit einem 

anderen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW") 

bzw. einem Teilfonds dieses OGAWs, zu verschmelzen, wobei dieser an-

dere OGAW sowohl in Luxemburg als auch in einem anderen Mitgliedstaat 

niedergelassen sein kann.  

 

Sowohl der aufnehmende Fonds bzw. Teilfonds als auch der übertragende 

Fonds bzw. Teilfonds informieren die Anleger in geeigneter Form über die 

geplante Verschmelzung im Rahmen einer Publikation entsprechend den 

Vorschriften der jeweiligen Vertriebsländer des aufnehmenden oder ein-

zubringenden Fonds bzw. Teilfonds.  

 

Die betroffenen Anteilinhaber haben stets während 30 Tagen das Recht, 

ohne Kosten, die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert oder, sofern im 

Einzelfall einschlägig, den Umtausch ihrer Anteile in Anteile eines anderen 

Fonds mit ähnlicher Anlagepolitik, der von derselben Verwaltungsgesell-

schaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwal-

tungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder 

durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, zu 

verlangen. Die Anteile der Anteilinhaber, welche die Rücknahme oder den 

Umtausch ihrer Anteile nicht verlangt haben, werden auf der Grundlage 

der Anteilwerte an dem Tag des Inkrafttretens der Verschmelzung durch 

Anteile des übernehmenden OGAW bzw. Teilfonds desselben ersetzt. Ge-

gebenenfalls erhalten die Anteilinhaber einen Spitzenausgleich. 

 

Bei einer Verschmelzung zwischen zwei oder mehreren Fonds bzw. Teil-

fonds können die betroffenen Fonds bzw. Teilfonds die Zeichnungen, 

Rücknahmen oder Umtäusche von Anteilen zeitweilig aussetzen, wenn 

eine solche Aussetzung aus Gründen des Anteilinhaberschutzes gerecht-

fertigt ist. 

 

Eine Verschmelzung des Fonds oder eines Teilfonds mit einem Luxem-

burger oder ausländischen Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) 

bzw. einem Teilfonds dieses OGA, der kein OGAW ist, ist nicht möglich. 

 

Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung 

und der Durchführung einer Verschmelzung verbundenen sind, werden 

nicht dem Fonds oder dessen Anteilinhabern angelastet.  

 

Artikel 13 

Kosten 

 1. Neben den im Verkaufsprospekt aufgeführten Gebühren (ggf. zzgl. der ge-

setzlichen Mehrwertsteuer) können einem Teilfonds folgende Kosten 
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nebst etwaiger Mehrwertsteuer, ggf. anteilig, belastet werden: 

 

a. Servicevergütung, ein Entgelt für die Verwaltungsgesellschaft, welche 

unter anderem die Vergütung für die von der Verwaltungsgesellschaft 

erbrachten Dienstleistungen und durch deren Beauftragten erbrachten 

Dienstleistungen der Verwahrstelle, der Zentralverwaltung, der Regis-

ter- und Transferstelle (Fixum p.a.), die Kosten für das Risikomanage-

ment und die Kosten für die Erstellung der Halbjahres- und Jahresbe-

richte beinhaltet; 

 

b. Verwaltungsvergütung, aus der die Verwaltungsgesellschaft unter an-

derem die Vergütung des Fondsmanagers, eines etwaigen Anlagebe-

raters sowie der Vertriebs- und Marketingstelle gezahlt; 

 

c. Entgelt der Verwahrstelle sowie deren Bearbeitungsgebühren und bank-

üblichen Spesen; Für alle weiteren Dienstleistungen der Verwahrstelle 

gilt das jeweils aktuelle und unterzeichnete Leistungsverzeichnis; 

 

d. Vergütung der Zentralverwaltungsstelle; 

 

e. Entgelt der Register- und Transferstelle; Für alle weiteren Dienstleistun-

gen der Register- und Transferstelle gilt das jeweils aktuelle und unter-

zeichnete Leistungsverzeichnis; 

 

f. Erfolgsabhängige Vergütung („Performance Fee“) zugunsten der Ver-

waltungsgesellschaft und/oder des Fondsmanagers; 

 

g. sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräuße-

rung und der Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere bank-

übliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Ver-

mögenswerten und Rechten des Teilfonds und deren Verwahrung, die 

banküblichen Kosten für die Verwahrung von ausländischen Invest-

mentanteilen im Ausland; 

 

h. Steuern und ähnliche Abgaben, die auf das jeweilige Teilfondsvermö-

gen, dessen Einkommen oder die Auslagen zu Lasten dieses Teilfonds 

erhoben werden; 

 

i. Kosten für Rechtsberatung, Gerichtskosten, die der Verwaltungsgesell-

schaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Interesse der An-

teilinhaber eines Teilfonds handeln; 

 

j. Honorare und Kosten für Wirtschaftsprüfer des Fonds; 

 

k. Kosten für die Erstellung, Vorbereitung, Hinterlegung, Veröffentlichung, 

den Druck und den Versand sämtlicher Dokumente für den Fonds, ins-

besondere der Erstellung der Mehrwertsteuererklärung, etwaiger An-

teilzertifikate sowie Ertragsschein- und Bogenerneuerungen, des Ver-

kaufsprospektes, des Basisinformationsblatts (Key Information 

Document), der Jahres- und Halbjahresberichte, der Vermögensauf-

stellungen, der Mitteilungen an die Anleger, der Einberufungen, der 

Vertriebsanzeigen bzw. Anträge auf Bewilligung in den Ländern in de-

nen die Anteile eines Teilfonds vertrieben werden sollen sowie die Kor-

respondenz mit den betroffenen Aufsichtsbehörden; 

 

l. Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen; 

 

m. Kosten der Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung des 

Verwaltungsreglements sowie anderer Dokumente, wie z.B. 
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Verkaufsprospekte, einschließlich Kosten der Anmeldungen zur Regist-

rierung oder der schriftlichen Erläuterungen bei sämtlichen Registrie-

rungsbehörden und Börsen (einschließlich örtlichen Wertpapierhänd-

lervereinigungen), welche im Zusammenhang mit dem Fonds oder dem 

Anbieten seiner Anteile vorgenommen werden müssen; 

 

n. Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die 

Anteilinhaber in allen notwendigen Sprachen, sowie Druck- und Ver-

triebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, wel-

che gemäß den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen der ge-

nannten Behörden notwendig sind; 

 

o. Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen; 

 

p. Ein angemessener Anteil an den Kosten für die Werbung und an sol-

chen Kosten, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und 

dem Verkauf von Anteilen stehen, maximal jedoch 0,25% p.a. berech-

net auf Basis des jeweiligen Netto-Teilfondsvolumens zum vorangegan-

genen Geschäftsjahresende; 

 

q. Gebühren in- und ausländischer Aufsichtsbehörden sowie Vergütun-

gen, Auslagen und sonstige Kosten der Zahlstellen, der Informations-

stellen, der Vertriebsstellen sowie anderer im Ausland notwendig ein-

zurichtender Stellen, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen 

Teilfondsvermögen anfallen; 

 

r. Kosten für die Performance-Attribution; 

 

s. Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Fonds bzw. der Teilfonds durch 

national und international anerkannte Ratingagenturen; 

 

t. Auslagen eines etwaigen Anlageausschusses sowie Kosten für Interes-

senverbände und laufende Kosten im Zusammenhang mit einer etwai-

gen Börsenzulassung; 

 

u. Alle anderen außerordentlichen oder unregelmäßigen Ausgaben, wel-

che üblicherweise zu Lasten der Teilfondsvermögen gehen wie u.a. 

Kosten für die Bearbeitung von Quellensteuerrückforderungsverfahren 

und fondsspezifische Reports; 

 

v. Alle fremden Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren, die von anderen 

Korrespondenzbanken und/ oder Clearingstellen (z.B. Clearstream 

Banking S.A.) für die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in 

Rechnung gestellt werden, sowie alle fremden Abwicklungs-, Versand- 

und Versicherungsspesen, die im Zusammenhang mit den Wertpapier-

geschäften des jeweiligen Teilfonds in Fondsanteilen anfallen; 

 

w. Die Transaktionskosten der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; 

 

x. Die Verwaltungsgebühren, die für den Fonds bzw. einen Teilfonds bei 

Behörden zu entrichten sind, insbesondere die Verwaltungsgebühren 

der CSSF und anderer Aufsichtsbehörden anderer Staaten sowie die 

Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente des Fonds; 

 

y. Versicherungskosten; 

 

z. Auslagen des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft; 

 

aa. Generelle Betriebskosten des Fonds 
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bb. Direkte und indirekte Kosten, die beim Einsatz von Techniken zur effi-

zienten Portfolioverwaltung einschließlich Sicherheitsverwaltung anfal-

len. Vor Entstehung dieser Kosten wird eine wirtschaftliche Abwägung 

hinsichtlich möglicher Kosten und Erträge im Interesse der Anteilseig-

ner des Fonds getroffen. Die Kosten und Gebühren, die im Zusammen-

hang mit Einsatz von Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung ent-

stehen, werden im Jahresbericht des Fonds aufgeführt. Bei den 

Parteien, die direkte und indirekte Kosten im Zusammenhang mit dem 

Einsatz von Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung erhalten, 

kann es sich auch um zur Verwaltungsgesellschaft und/oder zur Ver-

wahrstelle gehörige erstklassige Kredit- oder Finanzinstitute bzw. auch 

um die Verwahrstelle selbst handeln. 

 

cc. Kosten für die Risikomessung. 

 

2. Sämtliche Kosten werden zuerst den ordentlichen Erträgen, dann den 

Wertzuwächsen und zuletzt dem jeweiligen Teilfondsvermögen angerech-

net. 

 

3. Das Vermögen der einzelnen Teilfonds haftet nur für die Verbindlichkeiten 

und Kosten des jeweiligen Teilfonds. Dementsprechend werden die Kos-

ten – einschl. der Gründungskosten der Teilfonds – den einzelnen Teil-

fonds gesondert berechnet, soweit sie diese alleine betreffen; im Übrigen 

werden die Kosten den einzelnen Teilfonds anteilig belastet. 

 

4. Die Gründungskosten des Fonds, einschließlich der Vorbereitung, des 

Drucks und der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes und des Verwal-

tungsreglements, können innerhalb der ersten fünf Geschäftsjahre abge-

schrieben und können den am Gründungstag bestehenden Teilfonds be-

lastet werden. Werden nach Gründung des Fonds zusätzliche Teilfonds 

eröffnet, können entstandene Gründungskosten, die noch nicht vollständig 

abgeschrieben wurden, diesen anteilig in Rechnung gestellt werden; 

ebenso tragen die Teilfonds ihre jeweiligen spezifischen Lancierungskos-

ten; auch diese können über eine Periode von längstens 5 Jahren nach 

Lancierungsdatum abgeschrieben werden. 

 

5. Teile der im Verkaufsprospekt aufgeführten Verwaltungs- und Betreuungs-

gebühren können an vermittelnde Stellen insbesondere zur Abgeltung von 

Vertriebsleistungen weitergegeben werden. Es kann sich dabei auch um 

wesentliche Teile handeln. Die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahr-

stelle, die Vertriebsstelle, ein ggf. bestellter Portfoliomanager und/oder An-

lageberater können aus vereinnahmten Vergütungen Vertriebsmaßnah-

men Dritter unterstützen, deren Berechnung i.d.R. auf der Grundlage 

vermittelter Bestände erfolgt. 

 

Artikel 14 

Verjährung und Vorlegungs-

frist 

 1. Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die 

Verwahrstelle können nach Ablauf von fünf Jahren nach Entstehung des 

Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unbe-

rührt bleibt die in Artikel 12 Absatz I. Ziffer 3 des Verwaltungsreglements 

enthaltene Regelung. 

 

2. Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre ab Veröffentli-

chung der jeweiligen Ausschüttungserklärung. 

 

Artikel 15 

Änderungen 

 Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsreglement mit Zustimmung 

der Verwahrstelle jederzeit ganz oder teilweise ändern. 

 

Artikel 16  1. Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements wurde mittels 
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Veröffentlichungen Hinterlegungsvermerk beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxem-

burg hinterlegt und im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", 

dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht. Änderun-

gen desselben werden auf der Internetseite des Handelsregisters des Be-

zirksgerichts Luxemburg, www.rcsl.lu, hinterlegt und auf der elektroni-

schen Plattform, „Recueil électronique des sociétés et associations", 

offengelegt. 

 

2. Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen kön-

nen bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, jeder Zahl- und 

Informationsstelle und den Vertriebsstellen erfragt werden. Sie werden au-

ßerdem in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes 

veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Aus-

gabe- und Rücknahmepreise eines Teilfonds nur auf der Internetseite 

www.fundsquare.net veröffentlicht werden. Auf der Internetseite können 

auch der aktuelle Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (Key Infor-

mation Document), Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für jeden Fonds einen Verkaufspros-

pekt, das Basisinformationsblatt (Key Information Document), einen ge-

prüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den 

gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg. 

 

4. Die unter Absatz 3 dieses Artikels aufgeführten Unterlagen sind für die 

Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und 

bei jeder Zahl- und Informationsstelle sowie Vertriebsstelle erhältlich. 

 

5. Die Auflösung des Fonds gemäß Artikel 12 des Verwaltungsreglements 

wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungs-

gesellschaft auf der elektronischen Plattform „Recueil électronique des 

sociétés et associations" offengelegt und in mindestens zwei überregiona-

len Tageszeitungen, von denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröf-

fentlicht. 

 

Artikel 17 

Anwendbares Recht,  

Gerichtsstand und Vertrags-

sprache 

 

 1. Das Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. Insbesondere 

gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungsreglements die 

Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Gleiches gilt für die 

Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesell-

schaft und der Verwahrstelle. 

 

2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft 

und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Ge-

richts im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die 

Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Teilfonds im Hinblick 

auf Angelegenheiten, die sich auf diesen Teilfonds beziehen, der Gerichts-

barkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem 

Anteile dieses Teilfonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um 

Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig 

sind. 

 

3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements ist maßgeblich. 

 

Artikel 18 

Inkrafttreten 

 Das Verwaltungsreglement in der vorliegenden Fassung tritt am 01. Januar 

2025 in Kraft. 

 

http://www.fundsquare.net/
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Anhang 1 
BLACK FERRYMAN – 

STRONG BRANDS  

 

  

Anlageziele 

 

 Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst ho-

hen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Teilfondswährung Euro. Das 

Teilfondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder 

branchenspezifischer Schwerpunkte. 

 

Anlagepolitik 

 

 Der Teilfonds kann sein Netto-Teilfondsvermögen in börsennotierte oder an ei-

nem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der 

Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investieren.  

 

Der Teilfonds kann darüber hinaus sein Vermögen investieren in Einlagen bei 

Kreditinstitutionen und Festgelder in jeder Währung, börsennotierte oder an ei-

nem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der 

Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktin-

strumente aller Art wie z.B. Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfand-

briefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genuss-

scheine, Wandel - und Optionsanleihen; die Optionsscheine der 

Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte im Sinne des Ar-

tikel 41(I) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente) oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Wäh-

rungen.  

 

Der Teilfonds kann nach Artikel 41 (II) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 

sonstige flüssige Vermögenswerte halten. Darunter versteht man Sichteinlagen 

bei Banken (Cash), in welche der Teilfonds bis zu 20% seines Vermögens in-

vestieren kann und welche laufende oder außergewöhnliche Zahlungen decken 

sollen oder notwendig sind, um Re-Investitionen nach Artikel 41 (I) des Geset-

zes vom 17. Dezember 2010 vorzunehmen. Dies gilt auch für Zeiträume mit 

ungünstigen Marktumständen. Dieses Limit kann nur für einen notwendigen, vo-

rübergehenden Zeitraum überschritten werden, wenn dies aufgrund außeror-

dentlicher Marktumstände notwendig ist und die Interessen der Investoren be-

rücksichtigt werden.  

 

Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Zielfonds 

(OGAWs und OGAs, im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 erster und zweiter Gedan-

kenstrich der Richtlinie 2009/65/EG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union oder einem der unten genannten Drittstaaten) angelegt werden, 

wobei die Anlagestrategie der Zielfonds innerhalb des gesetzlichen Rahmens 

nicht eingeschränkt ist. Für den Teilfonds können auch Anteile an Feederfunds 

sowie börsengehandelten richtlinienkonformen (i.S.d. Luxemburger Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 über Organismen für Gemeinsame Anlagen) Invest-

mentanteilen (Exchange Traded Funds) erworben werden; dies können sowohl 

aktiv als auch passiv gemanagte Sondervermögen sein. Die Verwaltungsgebüh-

ren der vom Teilfonds erworbenen Sondervermögen betragen maximal 3,50% 

p.a. Bei den erworbenen Zielfondsanteilen wird es sich ausschließlich um sol-

che handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, 

Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wur-

den.  

 

Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter der Be-

dingung zum Einsatz kommen, dass es sich bei den Zertifikaten um Wertpapiere 

gemäß Art 41 (I) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für 

gemeinsame Anlagen und Artikel 2 des Reglement Grand Ducal vom 08. 
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Februar 2008 sowie Punkt 17 CESR 1/07-044 handelt.  

 

Als Basiswerte der Zertifikate kommen u.a. in Betracht: Beteiligungspapiere, Be-

teiligungswertrechte, Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte wie 

zum Beispiel Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Partizipations- und Genuss-

scheine, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschl. des Asset-Backed 

Securities-Bereiches („ABS“-Bereich, bis max. 20% des Netto-Teilfondsvermö-

gens), Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Hedge-

fonds, Private Equity Investments, Volatilitäts-Investments, Immobilien und 

Grundstück Investments, Microfinance Investments, Rohstoffe/Waren und Edel-

metalle unter Ausschluss einer physischen Lieferung, Wechselkurse, Währun-

gen, Zinssätze, Fonds auf die genannten Basiswerte sowie entsprechende Fi-

nanzindizes auf die vorgenannten Basiswerte.  

 

Bei den Finanzindizes wird sichergestellt, dass diese ausreichend diversifiziert 

sind. Die Indizes werden so gewählt, dass sie eine adäquate Bezugsgrundlage 

für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen. Des Weiteren werden diese 

Indizes in angemessener Weise veröffentlicht. 

 

Sofern es sich bei den Basiswerten der strukturierten Wertpapierprodukte (Zer-

tifikate) nicht um die in Art. 41 (I) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über 

Organismen für gemeinsame Anlagen und Artikel 2 des Reglement Grand Ducal 

vom 08. Februar 2008 genannten Basiswerte handelt, muss es sich um Zertifi-

kate handeln, die den Basiswert nahezu 1:1 abbilden. Diese strukturierten Wert-

papierprodukte (Zertifikate) dürfen keine „embedded derivatives“ (eingebettete 

Derivate) gemäß Artikel 2 (3) bzw. Artikel 10 des Reglement Grand Ducal vom 

08. Februar 2008 und Punkt 23 CESR 2/07-044 enthalten. 

 

Ebenso kann der Teilfonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement festge-

setzten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermögenswerte inves-

tieren. 

 

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen sind der Er-

werb oder die Veräußerung von Optionsscheinen, Optionen, Futures und der 

Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche 

Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten, zu Spekulationszwecken als auch zur 

effizienten Portfolioverwaltung gestattet. Bei den Basiswerten handelt es sich 

dabei um Instrumente im Sinne des Artikel 41(I) des Gesetzes vom 17. Dezem-

ber 2010 (Wertpapiere und Geldmarktinstrumente) oder um Finanzindizes, 

Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen. Bei den Finanzindizes wird sicher-

gestellt, dass diese ausreichend diversifiziert sind. Die Indizes werden so ge-

wählt, dass sie eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf 

den sie sich beziehen. Des Weiteren werden die Indizes in angemessener 

Weise veröffentlicht. 

 

Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel „Hin-

weise zu Techniken und Instrumenten“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen. 

Mit dem Einsatz von Derivaten können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Ri-

siken verbunden sein. Bei der Nutzung von Derivaten wird der Teilfonds in kei-

nem Fall von seiner Anlagepolitik, wie sie im Verkaufsprospekt beschrieben ist, 

abweichen. 

 

Der Teilfonds kann innerhalb der gesetzlichen Grenzen (wie im allgemeinen 

Verwaltungsreglement unter Art 4 Nr. 12 definiert) Swap-Verträge (bspw. Zins-

swaps, Währungsswaps) abschließen, in deren Rahmen der Teilfonds und der 

Kontrahent den teilweisen bzw. vollständigen Austausch der Wertentwicklung 

 
 
2 Seit 01. Januar 2011 ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde). 
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bzw. der Erträge der Teilfondsanlagen gegen die Erträge und/oder die Rendite 

des Basiswerts (Instrumente im Sinne des Artikel 41(I) des Gesetzes vom 17. 

Dezember 2010 (Wertpapiere und Geldmarktinstrumente) sowie Finanzindizes, 

Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen) vereinbaren. Die Zahlungsansprü-

che aus Swap-Verträgen dürfen nur insoweit begründet werden, als diese mit 

den Anlagegrundsätzen des Teilfonds vereinbar sind.  

 

Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere 

und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.  

 

Anteile anderer OGAW oder OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 

10% des Teilfondsvermögens erworben, so dass der Teilfonds dachfondsfähig 

ist. 

 

In jedem Fall wird der Teilfonds fortlaufend mindestens 51 % seines Netto-Teil-

fondsvermögens unmittelbar in Kapitalbeteiligungen investieren.  

 

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind: 

 

1. zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder auf einem or-

ganisierten Markt notierte Anteile an einer Kapitalgesellschaft, 

2. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die keine Immobilien-Gesellschaft 

ist und die 

a) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-

deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum ansässig ist und dort der Ertragsbesteuerung für 

Kapitalgesellschaften unterliegt und nicht von ihr befreit ist, oder 

b) in einem Drittstaat ansässig ist und dort einer Ertragsbesteue-

rung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 Pro-

zent unterliegt und nicht von ihr befreit ist, 

3. Investmentanteile an Aktienfonds in Höhe von 51 Prozent des Wertes 

des Investmentanteils oder 

4. Investmentanteile an Mischfonds in Höhe von 25 Prozent des Wertes 

des Investmentanteils. 

 

Finanzderivate, die die Wertentwicklung von Kapitalbeteiligungen synthetisch 

mittels Finanzderivaten (z.B. Aktienfutures) abbilden, stellen keine Kapitalbetei-

ligungen dar. 

 

In Einklang mit Artikel 7(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 übernachhaltigkeits-

bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor wird folgendes 

für den Teilfonds offengelegt: Das Teilfondsmanagement berücksichtigt für die-

ses Finanzprodukt keine nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren (sog. principal adverse impacts) da die Anlagestrategie keine ökologischen 

oder sozialen Merkmale verfolgt. 

 

Weiterhin folgt die Offenlegung entsprechend Artikel 7 der Verordnung (EU) 

2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichte-

rung nachhaltiger Investitionen: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden 

Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Berücksichtigung von Nachhal-

tigkeitsrisiken bei Investitions-

entscheidungen 

 Das Teilfondsmanagement trifft seine Investitionsentscheidungen für den Teil-

fonds unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Neben den übli-

chen Finanzkennzahlen sowie portfoliospezifischen Risiken berücksichtigt das 

Teilfondsmanagement in seinen Investitionsentscheidungen Nachhaltigkeitsri-

siken und deren erwarteten Auswirkungen auf die Rendite des Teilfonds. 

 

Risikoprofil des Teilfonds  Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein sehr 



 
 

67 
 

 

hohes Gesamtrisiko, dem aber hohe Ertragschancen gegenüber stehen. 

 

Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Aktienkurs-, Währungs-, Bonitäts-, 

Kontrahentenausfall-, Emittentenausfall- und Liquiditätsrisiken sowie aus Risi-

ken, die aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren.  

 

Der Teilfonds kann zur Absicherung, zu Spekulationszwecken und zur effizien-

ten Portfoliosteuerung Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devi-

senterminkontrakten, Swaps, Instrumenten zum Management von Kreditrisiken 

oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Weitere Angaben über die Techniken und 

Instrumente sind dem Kapitel „Hinweise zu Techniken und Instrumenten“ des 

Verkaufsprospektes zu entnehmen. 

 

Typisches Anlegerprofil  Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die von der langfristigen Entwicklung der 

Kapitalmärkte profitieren möchten und bereit sind, die damit verbundenen kurz- 

und langfristigen Risiken zu tragen. Der Anleger sollte über Erfahrungen mit In-

vestments mit hoher Schwankungsbreite („Volatilität“) verfügen. Aufgrund des 

unvorhersehbaren Verlaufs der Geld- und Kapitalmärkte, der auch eine mehr-

jährige negative Entwicklung des Anteilpreises zur Folge haben kann, sollte der 

Anleger finanziell in der Lage sein, seine Investition über diese Periode unan-

getastet zu lassen. 

 

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger die Gesamtheit des ursprüng-

lich investierten Kapitals zurückerhält. Für Investoren, die über ein diversifizier-

tes Portfolio von Wertpapieren verfügen, kann sich der Teilfonds als Beimi-

schung eignen. Der Anlagehorizont sollte mind. 5 Jahre betragen. Im Übrigen 

wird auf die Hinweise im Verkaufsprospekt hingewiesen, die unter „WICHTIGE 

HINWEISE ZUR ANLAGEPOLITIK SOWIE RISIKOBETRACHTUNG“ gege-

ben werden. 

 

Wertpapierkennnummer 

Anteilklasse A 

Anteilklasse AR 

Anteilsklasse B 

  

A1JXJT 

A2JH39  

A404SF 

 

ISIN-Code 

Anteilklasse A 

Anteilklasse AR 

Anteilsklasse B  

  

LU0778048032 

LU1807512386  

LU2773779934 

 

Mindestzeichnungsbetrag4F

3 

 

 keiner 

 

Erstausgabepreis 

(zzgl. Ausgabeaufschlag) 

 EUR 100,- 

(Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, 

die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.) 

 

Erstzeichnungsperiode 

Anteilklasse A 

Anteilklasse AR 

Anteilklasse B 

  

01. Juni - 15. Juni 2012 

01. Januar 2019 – 16. Januar 2019  

Wird von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt und der Verkaufsprospekt ent-

sprechend aktualisiert. 

 

Zahlung des Erstausgabeprei-

ses 

Anteilklasse A 

Anteilklasse AR 

  

20. Juni 2012 

16. Januar 2019 

 

10Zahlung des Ausgabe- und  Innerhalb von drei Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden 

 
3 Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen von dem Mindestzeichnungsbetrag abweichen. 
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Rücknahmepreises Bewertungstag. 

Ausgabeaufschlag 

(in % vom Anteilwert ) 

Anteilklasse A 

Anteilklasse AR 

Anteilklasse B 

 

  

 

bis zu 5,26% 

bis zu 5,26% 

bis zu 5,00% 

 

Rücknahmeabschlag 

(in % vom Anteilwert) 

 

 keiner 

 

 

Umtauschgebühr 

(in % vom Anteilwert) 

 Keine 

 

 

Verwaltungsvergütung 

(in % p.a. des Teilfondsvermö-

gens) 

 

 Bis 1,50% p.a., berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen 
Netto-Teilfondsvermögens. Aus der Verwaltungsgebühr zahlt die Verwaltungs-
gesellschaft die Vergütung des Portfoliomanagers, eines etwaigen Anlagebera-
ters sowie der Vertriebs- und Marketingstelle.  
 

Diese Vergütung wird monatlich nachträglich ausgezahlt und versteht sich zu-

züglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.  

 

Servicevergütung 

(in % p.a. des Teilfondsvermö-

gens 

 Bis zu 0,35% p.a., berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittli-
chen Netto-Teilfondsvermögens mindestens jedoch 50.000,- EUR p.a.. Die Ser-
vicevergütung beinhaltet die Vergütung für die von der Verwaltungsgesellschaft 
erbrachten Dienstleistungen und durch deren Beauftragten erbrachten Dienst-
leistungen der Verwahrstelle, der Zentralverwaltung, der Register- und Trans-
ferstelle (Fixum p.a.), die Kosten für das Risikomanagement und die Kosten für 
die Erstellung der Halbjahres- und Jahresberichte.  
 
Diese Vergütung wird monatlich nachträglich ausgezahlt und versteht sich zu-
züglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.  

 

Erfolgsabhängige Vergütung  Der Portfoliomanager ist berechtigt, je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhän-
gige Vergütung in Höhe von bis zu 20% des Betrages zu erhalten, um den der 
Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwer-
tes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High 
Water Mark“), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des durchschnittlichen 
Wertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Existieren für das 
Sondervermögen weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden 
(„Referenzzeitraum“), so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs 
alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. Die Abrechnungs-
periode beginnt am 01. Januar und endet am 31.12. eines Kalenderjahres.  
 
Die Performance-Fee ist anhand des Anteilwertes abzüglich aller Kosten zu be-
rechnen. Eine eventuell auszahlbare Performance-Fee bleibt jedoch bei der Be-
rechnung unberücksichtigt. Die Performance-Fee wird bewertungstäglich be-
rechnet und abgegrenzt. Die Performance-Fee wird, falls angefallen, am Ende 
jeder Abrechnungsperiode ermittelt und an den Portfoliomanager ausgezahlt. 
 
Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhän-
gige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstel-
lungen gebildet wurden. 
 
Im Falle einer Schließung/Verschmelzung des Teilfonds und/oder bei Rückgabe 
von Aktien durch die Aktionäre ist die Performance Fee, nur anteilig am Tag der 
Schließung/Verschmelzung und/oder der Rücknahme durch die Aktionäre in an-
gemessenem Verhältnis zahlbar. 
 
Die Auszahlung einer Performance-Fee entfällt jedoch, wenn der Teilfonds oder 
eine Anteilsklasse dieses Teilfonds mit einem neu gegründeten aufnehmenden 
OGAW oder Teilfonds desselben ohne Performancehistorie und mit einer Anla-
gepolitik, die sich nicht wesentlich von der des absorbierten Teilfonds unter-
scheidet, verschmolzen wird. In diesem Fall gilt weiterhin der Performance-Re-
ferenzzeitraum des absorbierten Teilfonds im aufnehmenden OGAW oder 
Teilfonds desselben. 
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Berechnungsbeispiel: 
 
 
 
 
 

 
 

Portfoliomanagementgebühr  

(in % des Teilfondsvermögens) 

 

 Die Gebühr des Portfoliomanagers wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.  

Verwahrstellengebühr 

(in % des Teilfondsvermögens) 

 Die Verwahrstelle wird aus der Servicevergütung bezahlt, die bewertungstäglich 

auf der Basis des Teilfondsvermögens berechnet und monatlich nachträglich 

ausgezahlt wird. 

Die Verwahrstelle erhält Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund 

einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter mit der Verwahrung 

von Vermögenswerten des Teilfonds gemäß Artikel 3 des Verwaltungsregle-

ments entstehen. 

Sofern auf die genannten Kosten Mehrwertsteuer anfallen sollte, verstehen sich 

die genannten Sätze zzgl. MwSt. Die Vergütung der Verwahrstelle wird aus der 

Servicevergütung gezahlt. Eventuell anfallende Einbuchungsgebühren der Ver-

wahrstelle werden dem Teilfondsvermögen belastet. 

Transaktionsgebühr zu Guns-

ten der Verwahrstelle 

 

 Es werden bankübliche Gebühren abgerechnet.  

 

Die Vergütung versteht sich ggf. zzgl. Mehrwertsteuer. 

 

Zentralverwaltungsgebühr 

(in % des Teilfondsvermögens) 

 Die Vergütung der Zentralverwaltung wird aus der Servicevergütung gezahlt. 

Register- und 

Transferstellengebühr 

 Die fixe Vergütung der Register- und Transferstelle wird aus der Servicevergü-

tung gezahlt. Etwaige Kosten für die Anteilsscheingeschäft, Ausgabe und Rück-

gabe werden dem Teilfonds gesondert in Rechnung gestellt. 

 

Andere Kosten und Gebühren 

 

 Dem Teilfondsvermögen können weitere Kosten und Gebühren, so wie im Ver-

waltungsreglement aufgeführt, belastet werden. 

 

Teilfondswährung 

 

 Euro 

 

Verbriefung  

 

 Es werden Anteile mittels Eintragung in ein Anteilscheinregister des Teilfonds 

in der Form von Anteilbestätigungen zur Verfügung gestellt. Die Anteile können 

auch in Globalzertifikaten verbrieft werden; ein Anspruch auf die Auslieferung 

effektiver Stücke besteht nicht. 

 

Verwendung der Erträge 

 

Anteilklasse A 

  

 

ausschüttend  

High Watermark Ja

Crystallization Ja

Zahlungsfrequenz Jährlich

HWM reset Jährlich nach Jahresabschluss (höchste NAV der letzten 5 Jahre)

Tag
Vermögen 

brutto

Ausstehende 

Anteile

NAV vor 

Performance 

Fee

Variation
High 

Watermark

Performance 

fee
Crystallisation

Total 

Performanc

e fee

NAV nach 

Perf. Fee

Jahr 1 100,00

Tag 1 8.000.000,00 79.000,00 101,27 1,27 100,00 20.253,16 0,00 20.253,16 101,01

Tag 2 8.220.000,00 79.000,00 104,05 2,75 100,00 65.463,16 0,00 65.463,16 103,22

Tag 3 8.100.000,00 78.000,00 103,85 -0,20 100,00 61.450,91 828,65 62.279,56 103,05

Tag 4 7.725.000,00 76.000,00 101,64 -2,12 100,00 27.123,05 2.404,31 29.527,37 101,27

Tag 5 7.565.000,00 76.000,00 99,54 -2,07 100,00 0,00 2.404,31 2.404,31 99,54

Jahresabschluss 7.800.000,00 77.000,00 101,30 1,30 100,00 20.259,74 2.404,31 22.664,05 101,04 (Zahlung)

Jahr 2 101,04

Tag 1 7.850.000,00 77.000,00 101,95 0,90 101,04 14.109,67 0,00 14.109,67 101,76

Tag 2 7.100.000,00 71.800,00 98,89 -3,00 101,04 0,00 952,86 952,86 98,87

Tag 3 7.200.000,00 71.800,00 100,28 -0,75 101,04 0,00 952,86 952,86 100,28

Jahresabschluss 7.250.000,00 71.800,00 100,97 -0,06 101,04 0,00 952,86 952,86 100,97 (Zahlung)

Jahr 3 101,04

Performance Fee Beispiel
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Anteilklasse AR 
Anteilsklasse B 

ausschüttend 

ausschüttend 

Vertriebsländer 

 

 Großherzogtum Luxemburg 

Bundesrepublik Deutschland 

 

Risikomanagement   Methode: Commitment Approach (Ansatz über die Verbindlichkeiten) 

 

Dauer des Teilfonds 

 

 Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.  

 

Offenlegungsverordnung  Der Teilfonds berichtet als Fonds nach Artikel 6 der Offenlegungsverordnung. 

 


		2025-01-02T07:23:19+0000




